
Gesetzsammlung
des Furstenthums Reuß alterer Linie.

M.i.
(Ausgegeben den i2. Januar 1857.)

1. Bekanntmachung,

die zu dem Gothaer Vertrage vom 15. Juli 1851 wegen gegen-

seltiger Uebernahme der Auszuweisenden vereinbarte Zusatz-

Bestimmung

betrefsend.

Nachdem unter den sämmtlichen, dem Gothaer Vertrage vom 15. Juli 1851,

wegen gegenseitiger Uebernahme der Auszuweisenden beigetretenen Staaten, mit

Ausnahme des Königreichs Bayern, eine #usakbestimmung zu dem gedachten Ver-
trage vereinbart worden ist, welche wörtlich also laute

Eheliche Kinder (Deszendenten ersten Grades) müssen von dem
Staate, welchem der Vater zur Zeit ihrer Geburt als Unterthan

angehörte, auch dann, wenn nach der Gesetzgebung dieses Staates
die Unterthanenschaft des Vaters auf die Kinder nicht übergegangen
sein sollte, ebenso übernommen werden, als ob dieselben durch die

Geburt e Unterthanseigenschaft desSars erworben hätten (§8.
1. und 4. des Vertrages vom 15. Juli 1851), es sei denn, daß
sie etwa nrerthanen eines der übrigen kontrahirenden Staaten ge-
worden wéren.

Dasselbe gilt von unehelichen Kindern (Deszendenten ersten Gra-

des) in Beziehung auf deren Mutter (88. 1 und 5. alin. 1 a.

a. D.)



— 2 —

so wird solche hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, und haben sich die be-
treffenden Behörden hiernach zu achten.

Greiz, am 2. Januar 1857.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung dafs.
Otto.

Nichter.



2. Bekanntmachung,

das Verbot der Ausfuhr von Pferden gegen das Zollvereins-Ausland

betreffend.

Nach dem Vorgange anderer Staaten wird die Ausführung von Pferden über

die Grenze, nach Ländern, welche nicht zum deutschen Zoll= und Handelsverein ge-

hören, auch für das hiesige Fürstenthum auf Grund des K. J. des Zollgesetzes vom
1. Mai 1838 und bei Vermeidung der im Gesete wegen Untersuchung und Be-

strafung der Zollvergehen von demselben Tage festgeseczten Strafen, hiermit verbo-
ten und werden daher die diesseitigen Staatkangehörigen vor Schaden und Nach-

theil, welcher sie bei Uebertretung des Verbots treffen würde, gewarnt.

Greiz, den 7. Januar 1357.

Fürstl. Neuß-Planische Landesregierung das.
Otto.

N. v. Geldern-Cnspendors.





Gesetzsammlung
des Furstenthums Reuß ealterer Linie.

*Pl2.
(Ausgegeben den 21. Januar 1857.)

3. 0 3 EILVVI 4 X

die Verhandlungen des vom 8. bis 22. December 1856

abgehaltenen Landtags

bekreffend.

Die Verhandlungen des vom 8. bis 22. vorigen Monats hier abgehaltenen

bandtags beschäftigten sich mit Fragen von so hoher Wichtigkeit, und lassen für
das allgemeine Wohl so manche nütliche Folge hoffen, daß die Kenntniß derselben
für alle Bewohner des Fürstenthums gewiß von Interesse sein wird. Auf höchsten

Befehl werden daher die Ergebnisse jener Verhandlungen in Folgendem zur all-
gemeinen Kunde gebracht.

Der wichtigste Gegenstand derselben war eine neue Regulirung der Grund-

steuer. Der Betrag dieser Steuer im Ganzen war an sich keineswegs hoch, viel-
mehr in Vergleichung mit anderen ändern ziemlich niedrig zu nennen, allein die

sehr ungleiche Vertheilung derselben machte sie gleichwohl in vielen einzelnen Fällen
drückend. Der bisher bestandene Steuerfuß wurde, so viel bekannt, im Anfange

des siebzehnten Jahrhunderts, noch vor dem dreißigjährigen Kriege, eingerichtek.
Es läßt sich nicht annehmen, daß man dabei mit der Genauigkeit verfahren ist,

welche jetzt in solchen Fällen angewendet wird; wäre aber auch der Steuerfuß

bden damaligen Verhältnissen vollkommen angemessen gewesen, so mußte er doch durch

die, in einem * von mehr als zwei Jahrhunderten eingetretenen Verän-
derungen ungleich werden.

In einer so lunga Zeit hat sich natürlich die Bodenkultur else herind
Große Bodenslächen, welche zu Anfang jenes Zeitraums mit Wal waren,
und deshalb zu einer Zeit, wo die Klafter Holz nur esige — wn, einen
sehr geringen Werth hatten, wurden urbar gemacht, und nach und nach in nutzbare

Felder und Wiesen verwandelt. Die Jahl der Häuser, besonders in den Städten,
hat sich seit der Zeit vielfach vermehrt und an die Stelle kleiner und schlecht
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gebauter Wohnungen sind geräumige und wohlgebaute Häuser getreten; vorzüglich
aber wurde durch dle nach und nach eingeretene größere Theilung des Grundes

und Bodens — eine natürliche Folge der steigenden Bevölkerung — eine immer

größere Ungleichheit der Steuern herbeigeföhrt, indem nicht gehörig darauf gesehen
wurde, auf die abgetrennten Grundstücke verhältnißmäßige Steuerbeiträge zu legen.
Die natürliche Folge aller dieser Umstände war, daß der alte Steuerfuß nach und
nach aus allem Verhältniß kam.

Bei Errichtung desselben waren die Rittergüter außer Ansatz geblieben; von
diesen waren dagegen die — im Laufe der Zeit ganz abgekommenen — Ritter
dienste zu leisten. Auch wurden, wenn der Bedarf dazu eintrat, von Seiten der

Ritcerschaft, unter verschiedenen Namen, jedoch immer nur auf bestimmte Zeik, be-
sondere Beiträge bewilligt. Nach und nach bildete sich 7 Verhältniß dahin aus,
daß, wenn die Landesbedürfnisse den Betrag von zwölf ordinären Steuern über-

stiegen, der Mehrbedarf durch eine allgemeine Abgabe — Contribution — auf-

gebracht wurde, welche dann eben so das steuerfreie, wie das steuerbare Grund-

eigenthum ktraf.
Zu der Zeit, wo der Steuerfuß eingerichtet wurde, war die Zahl der Ritter-

güter ungleich größer als gegenwärtig. Im Laufe des siebzehnten und achtzehnten
Jahrhunderts kamen viele derselben durch Kauf in landeöherrlichen Besitz, und

wurden nachgehends zerschlagen; das letztere geschah auch mit mehreren bedeutenden
Domänengütern. Den Käufern der auf diese Weise in den Besih der Unterthanen

hekommenen Grundstücke wurde dabei die Stenerfreiheit au5drücklich zugestanden;
dagegen wurden dieselben seit Einrichtung der Contribution zu dieser jedesmal zu-

gezogen, und mit der, unter dem Namen „Contribution vom steuerfreien Gute“

bekannten raghe belegereits in dem g Jahrzehend des verflossenen Jahrhunderts waren die

Staatsbedürfnisse so gestiegen, daß seitdem die Contribution unentbehrlich geworden
und keine Möglichkeit vorhanden ist, daß dieselbe je wieder ganz wegfallen könnte.

Unter diesen Umständen war die Einführung einer allgemeinen, gleichmäßigen
Besteuerung alles im Privatbesich besindlichen Grundeigenthums ein Werk der Noth-

wendigkeit; zugleich ist aber auch cine angemessene billige Entschädigung des bisher
Steuerfreien eine Forderung der Gerechtigkeit, welcher man sich nicht enlziehen kann.
Die Grundlagen für beides sind durch die bandtagsverhandlungen sestgestellt, und
werden Gegenstand eines demnächst zu erlassenden Landesgesehzes sein. Zur Aus-
führung desselben ist aber eine vollständige Vermessung, Einschähung und Katastrirung
des gesammten, der Steuer unterliegenden Grundeigenthums unerläßlich. Dieses
sehr umfangreiche Geschäft erfordert nun allerdings einen Zeitraum von mehreren
Jahren, wird aber, wenn es irgend möglich, schon im gaufe dieses Jahres in An-

griff genommen worden.
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Ein onderer, wichtiger Gegenstand der Landtagsverhandlung war ein Gesetz
über Ablösung der bei Besitzveränderungen vorkommenden Gefälle, namentlich der

Lehngelder; der den Ständen dazu vorgelegte Entwurf ist von denselben genau

erwogen, und ihr verfassungsmäßiges Gutachten darüber abgegeben worden; das
Gesetz selbst wird binnen Kurzem veröffentlicht werden.

ie in der neuesten Zeit hervorgetretenen Bestrebungen zu Wiederayfnahme

des Bergbaues im hiesigen Fürstenthume nahmen ebenfalls die Thätigkeit der Ge-

sebgebung in Anspruch. Im sechszehnten und siebzehnten, auch noch im achtzehnten
Jahrhundert wurde hier Bergbau auf Silber, Kupfer und Eisen betrieben; die

rechtlichen Verhältnisse desselben wurden nach dem allgemeinen Herkommen in Berg-
sachen, auch aushülflich nach der Joachimsthaler Bergordnung, jedesmal durch be-
sondere, den Unternehmern ertheilte landesherrliche Concessionen geordnet; es fehlte
aber an ausdrücklichen allgemein verkündeten geseylichen Beslimmungen. Diesem
Mangel abzuhelsen, wurden dem Landiage die Grundzüge einer im Wesentlichen

auf den früher befolgten Regeln beruhenden, die nöthigsten Vorschriften über diesen
Gegenstand, und insbesondere über das Verhältniß der Grundbesitzer zu den

bauunternehmern enthaltenden gesetzlichen Verordnung zur verfassungsmäßigen Be-
gutachtung mitgetheilt und darüber reisliche Berathung gepflogen; die Erlassung
jener Verordnung wird demnächst erfolgen.

Eine besondere Aufmerksamkeit wurde ben den bandtagsverhandlungen den An-
—- der Kirche und Schule zugewenDie Kirche ist in dem hiesigen Lande 1n birfüg ausgestattet. Die Refor-

mation, welcher sich die damaligen Landesherren früh mit Entschiedenheit muwandenund für welche sie heldenmüthig kämpften, fand hier nicht, wie in vielen anderen

Ländern, reiche Klöster und andere Stiftungen vor, deren Fonds zu Ausstaktung
der neuen Kirche hätten verwendet werden können, und schon die bel Einföhrung

der Resormation Statt gehabte allgemeine Kirchenvisttation zeigte die Unzureich-
lichkeit der damals vorhandenen Mittel.

Wurde auch dem dringenden Bedürfniß, besonders kurdh londeeherche Be-
willigungen, so weit thunlich, abgeholfen, so machte sichd im Laufe der Zeitimmer wieder der Mangel eines Fonds für allgemeine geene Zwecke fühlbar;

diesem zu begegnen wurde das, freilich in anderer Beziehung nicht unbedenkliche
Auskunftsmittel gebraucht, gelegentlich eine und die andere zur Erledigung ge-

kommene Stelle längere Zeit, ols es der Regel nach zulässig war, vacant zu
halten, und durch Vrcarien versehen zu lassen, um aus den öbrig bleibenden Ein-

künften einen Vermögensstock zu bilden. So entsland die Geistliche-Vocanzkasse,

deren Kapitaloerwögen sich gegenwärtig auf ekwas über 2000 Thlr. beläuft.
diese Kasse wurden auch gewisse Besoldungsabzüge gewiesen, welche den zu besseren
Stellen beförderten Geistlichen auf gewisse Jahre auferlegt wurden, und dagegen

2.
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anderen, welche längere Zeit auf geringen Stellen bleiben wuhlen, nBesaldungs,
zulagen gewährt, auch bisweilen solche Ausgaben bestritten, welche imallgemeinen

kirchlichen Interesse zu zachen waren, z. B. Kopialien, Hoenläne, Beschaffung
nöthiger Bucher u. s. w., und für welche ed an einem anderen Fond gänzlich fehlte.
Bei der Nathweneigtrl. diesem Bedurfnisse zu begegnen, wurde die Beschaffung

eines solchen Fondeauf dem bandtage in Berathung gezogen und in dessen Folge

sländischer Seits ein für die augenblicklichen Bedürfnisse genügender Zuschuß von

jöhrlich 50 Thlr. zu jener Kasse — welche künftig den Namen allgemeine Kirchen-
kasse führen wird — bewilligt, auch, bei eintretendem Bedarf, die Erhöhung des-

selben ri 200 Thlr. in Aussicht gestelltner nahm eine erhöhte unterstügung der Landschulen die Thätigkeie des
andiche in Anspruch.

Die Tsbringag der Mittel, welche die Kirchen und Schulen erfordern, ist

zwar zunächst Obliegenheit der Gemeinden;

vergl. die gesepliche Verordnung über d Ausbeingung des für #üchen
und Schulen erforderlichen Aufwandesv“ . Januar 1854, F.

allein die hohe Wichtigkeit, welche ein gehöriger Schuiunswacch nicht F für
die betreffenden Gemeinden, sondern auch für die allgemeine Wohlfahrt hat, macht
nicht allein der Staatéregierung und dem Kirchenregiment die sorgsame Beauf-
sichtigung des Schulwesens zur Pilicht, sondern machte auch nöthig, daß der Staat
aushülflich eintrete, wenn die Kräfte der Gemeinden nicht auêreichen, um jenem

Zwecke gehörig zu genüge
Hierauf ward von * Erlauchten Landeöherren schon in früherer Zeit ernsllich

Bedacht —— * namentlich bereits in der ersten Hälfte des vorigen Jahr=
hunderts — zue fze fur die Herrschaften Obergreiz und Dölau — eine Kasse
zur *W lr' Lun gengen Gehalte der bandschullehrer gestiftet; späler wurden

derselben noch andere Zuslüsse gewidmet, und ihr die Bestimmung einer allgemeinen
Schulkasse für das ganze Land gegeben. Seit dem Jahre 1845 erhält diese Kasse einen

jahrlichen Zuschuß aus Landeömitteln, welcher anfanglich 300 Thlr. betrug. Bei
Bewilligung dieses Zuschusses ward zwar auch eine allenfallsige Unterstützung slädtischer

bLehrer in Auösicht genommen, jedoch dabei ausdrücklich bestimmt, daß dieselbe steis
nur vornbergehend sein dürfe.

Konnte hiermit auch ein Anfang zu Verbesserung der Lage der Landschul-

lehrer gemacht werden, so reichte doch diese Unterstützung bei Weitem nicht aus, um
auf die Dauer dem Bedürfnisse zu genugen Der immer höher steigende preis

alles dessen, waS zum Leben nothwendig ist, gegenüber dem so sehr geringen Ein-
kommen der meisten Schulstellen — unter den 34 Schulstellen des Landes be-

sanden sich 2, deren Einkommen unter 100 Thir., und 15, deren Einkommen nur

zwischen 100 und 150 Thlr. betrug —machte eine bleibende Verbesserung desselben
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unumgänglich nöthig; die großen Ansprüche, welche, in Vergleichung mit der früheren

Zeit, an den Unterricht gemacht werden, erheischten eine Vurmaehrung der Lehrmittel;
das auherordentliche Anwachsen der Bevölkerung, welche in den Jahren 1833 bis
1855 von 30,041 auf 39,302 Koôpfe, mithin um mihr' als 30 Procent stieg,

hatte eine große Ueberfullung der Schulen zur Folge, so daß bei mancher derselben
die Kräfte eines einzelnen Lehrers völlig unzureichend wurden, und die Anstellung
von Hülfslehrern nicht umgangen, oder auch nur länger ausgeschoben werden

konnte; endlich war auch in einigen Fällen die Emeritirung älterer, zu Erfüllung

ihres schweren Berufo nicht mehr tüchtiger Lehrer nöthig. Wenn auch in der-
gleichen Fällen die Mehrzahl der betreffenden Gemeinden sich willig zeigten, zu dem
erforderlichen Mehraufwande das Ihrige beizutragen, so konnte von ihnen doch
billiger Weise nicht verlangt werden, denselben allein zu übernehmen, und es mußte
derselbe daher theilweis aus der Landschulkasse bestritten werden. Aus diesen Gründen

wurde ständischer Seits der Zuschuß zu letzterer mit dankenswerther Bereirwilligkeit

nach und nach bis auf 850 Thlr. erhöht.

Auch auf dem jebigen Landtage bethätigten die Herrn Stände ihren rühm-

lichen Sinn für Hebung des osfemtüchen Unterrichts, indem sie diesen Zuschuß auf
die Finanzperiode von 1857 1864 noch um 150, mithin auf 1000 Thlr.
jährlich erhöhten, und ihre aenen zu Bewilligung weiterer Zuschüsse für den

Fall ermächtigten, daß durch nothwendige Errichtung neuer tehrerstellen, durch
Ausschulungen und Begründung neuer Schulen oder durch Emeritirungen sich das

Bedürfniß dazu herauastellen sollte, und, was insbesondere die Emeritirungen be-
trifft, der elwaige Aufwand für dieselben nicht aus dem laufenden Fonds bestritten
werden könnte.

Eine Hauptbedingung zu Hebung der gandschulen ist die Heranbildung tüch-
tiger Lehrer. Schon längst wurde erkannt, daß hierzu der Unterricht auf einem
Gymnasium oder Lyceum nicht ausreiche, weil derselbe für den künftigen bandschul-
lehrer auf der einen Seite zu viel, auf der andern zu wenig gewährt; dies führte
zu Errichtung besonderer behranstalten für künftige Elementarlehrer — Schullehrer-

seminarien. — Auch für unser Land machte sich das Bedüfniß einer solchen Anstalt

sühlbar. Bei den 9#|t beschränkten khasiccher welche das Einkommen der meisten
Schulstellen denen bietet, welche sich dem Schulfache widmen, ist nicht zuverlangen,noch zu erwarten, daß diese auf ihre Sas aus eigenen Mitteln einen Auf-

wand machen, der mit ihren Aussichten für die Zukunft im Mißverhältniß stehen
würde; dies wäre aber nicht zu vermeiden, wenn sie genöthigt wären, aus-

i Seminarien zu besuchen, wo sie nicht wie hier, auf allen Seiten Unter-
und mannigfache Gelegenheit zu Verdienst finden, und eben so wenig den

unen# krei hätten. Dies führte, nach sorgsamer Erwägung aller Umstände,

im Jahre 1843 zu der Errichtung des hiesigen Schullehrerseminars. Dasselbe



— 10 —

wurde anfänglich mit einem ahrlichen Zuschuß von 3580 Thlr. dotirt, dieser jedoch
später auf 400 Thlr. erhöh

Von den seit — r bieser Anstalt herangebildeten Zöglingen wurden vier

und zwanzig in hiesigen Schuldiensten angestellt, acht haben im Auslande Anstellung
gefunden, was ein nicht unrühmliches Zeugniß für die Wirksamkeit des Seminars

giebt; einige Zöglinge desselben werden bereits als Hülfslehrer verwendek, andere

sind als Privatlehrer thätig; elnige sind auch, die hier erhaltene Ausbildung be-
nützend, zu anderen entsprechenden Berufsarten übergegongen. Die JZahl der seit
Ostern 1854 in das Seminar aufgenommenen, und gegenwärtig den Unterricht

noch eßene Junglinge beträgt 22.
#urch besondere kusso Bewilligung ist der Fonds des Seminars um

Ichrih 50 Thlr. vermehrt wordeWährend auf diese Weise kar die geistigen Interessen nach Kräften gesorge

ward, fanden auch die materlellen thunlichste Berücksichtigung. Außer dem, was
wegen Förderung und Regelung der Versuche zur Wiederbelebung des Bergbaues

verhandelt und beschlossen ward, nahm auch ein weit wichtigerer Gegenstand, die
Hebung der Landwirthschaft, die Thätigkeit des Landtags inAnspruch. Die nächste
Veranlassung dazu gab eine Anzeige des Physikats Burgk und ein in deren Folge

erstatteter Bericht des dortigen Amtes über an Zustand der Viehzucht in jenem
Landestheile und die Mittel, derselben aufzuhel

Bei den landtäglichen Berathungen Hrlerr machte sich die Ansicht geltend,

daß es nicht genügen werde, für Hebung eines einzelnen Zweigs der Landwirth=
schaft in dem einen Landeötheile etwas zu ihun, sdaß vielmehr das Bestreben auf

Beförderung der Landwirehschaft überhaupt zu richten sei, und es wurden ständischer

Seits 2 so wohlgemeinte als sachdienliche Anträge gestellt.
Esistnicht zu verkennen, daß, ungeachtet des ausdauernden Fleißes unserer

Landleute, die Landwirthschaft bei uns noch keinesweges den Aufschwung genommen
hat, wie in den Nachbarländern; nur einige größere, in den Händen einsichtsvoller

und strebsamer Besiber befindliche bandgater, machen davon eine Ausnahme. Der
Grund dieser Erscheinung ist nicht in der Beschaffenheit des Bodens allein zu

suchen; in manchen Nachbarländern, deren Boden nicht ergiebiger ist, als der un-

serige, hat sich in neuerer Zeit die Bodenkultur, und namentlich die der Wiesen

bewunderungswürdig gehoben, wahrend hier die Fortschritte derselben nur gering

waren. Die Hauptursache dieser Erscheinung liegt darin, daß unsere Landwirthe
bisher den Landbau immer noch in altgewohnter Weise betrieben, und sich die

Vortheile noch nicht angeeignet haben, welche die Vervollkommnung der Landwirth-
schaft in anderen Ländern darbietet; man darf sich daher nicht wundern, daß sie

auch bei angestrengtem Fleiße, hinter ihren Standesgenossen in den Nachbarländern

zurückbleiben.



Um diesem Uebelstande für die Zukunft zu begegnen, ist es nöthig, unsere Land-
leute mit den großen Vortheilen der vervollkommneten Landwirthschaft vertraut zu

machen, und sie durch Lehre und Beispiel zur Nachahmung anzuregen. Der sicherste
Weg zu diesem Ziele ist die Bildung von Vereinen unter Leicung patriotischer,

mit den Fortschritten der Landwirthschaft vertrauter Gutsbesitzer, welche sich die

Verfolgung jenes Zweckes zur Aufgabe machen. Fürstliche Regierung wird mit
Vergnügen die Bildung solcher Vereine befördern; landständischer Seits ist zu Un-

terstützung jenes Zweckes vorläufsig ein Fonds von jährlich 200 Thlr. bewilligt
orden.

Dies waren die wichtigsten Gegenstände, welche auf dem Landtage zum Ab-

schluß gebracht wurden; außerdem wurden noch verschiedene andere Angelegenheiten
geordnet, welche weniger allgemeines Interesse haben.

Aber auch wichtigere Fragen kamen zur Sprache und vorläussgen Berathung,
z. B. die Erlassung eines Staatsdiener= und Penssonsgesetzes, die Einführung eines

Criminalgesetzbuchs, die Erweiterung der flädtischen Beschäftigungsanstalt für Ar-
beitsscheue u. s. w.; diese Gegenstände erforderten jedoch tiefer eingehende Erörte-
rungen und konnten daher für jetzt nur vorbereitet werden.

Gewiß haben sich die Herren Stände durch ihre Thätigkeit, welche in dem
kurgen Zeitraume von vierzehn Tagen so viel leistete, gerechten Anspruch auf den
Dank des Lbandes erworben.

Grelz, den 14. Januar 1857.

Fürstl. Neuß-Plauische Landesregierung das.
Otto.

N. v. Geldern-Cnspindors.





Gesetzsammlung
des Furstenthums Reuß alterer Linie.
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(Ausgegeben den 2. Februar 1357.)

4. Bekanntmachung,

die mit den banden hoher Jüngerer Linie geschlossene Convention

wegen gegenseitiger Zulassung der Handwerker in den

Grenz-Ortschaften

belrefsend.

Um die Befugniß der Unterkhanen des Fürstenthums Reuß älterer Linie und

diejenige, der in dem Bezirke dec Fürstlichen Justizamtes Hohenleuben wohnenden

Sltaalöbangehörigen des Furstenthums Reuß Jüngerer Liniec, je in dem andern
Slaatögebiete Arbeit und Erwerb zu suchen, in einer, dem Sinne des Artikel 18.

des Zollvereinigungsvertrags vom 11. Mai 1833 entsprechenden Weise zu regeln,

und die Anstände, welche in dieser Beziehung obgewaltet haben, soweit es mit der

in den betheiligten Staaten bestehenden Innungoverfassung vereinbar ist, zu be-

seitigen, haben sich die Fürstlich Reuß-Plauische Regierung zu Greiz,
einer, und die Fürstlich Reuß-Plauische Regierung zu Gera anderer

Seitoé über den Grundsatz vereiniget,

daß es hinführo den im Fürstenthum Reuß-Greiz, sowie den im Be-

zilke des Justizamtes Hohenleuben wohnhaften, zur selbstständigen Ge-

werboaucübung in ihrer Heimath gesetzlich befähigten Handwerkern gestattet
sein soll, in den vorbezeichneten Terrikorien wechselseitig mit alleiniger

Auönahmeder Städte und der städtischen Gemeindebezirke, Arbeiten ihres
Gewerbes zu ü#beinehmen und verrichten und sich dazu der in ihrem

Vohne stehenden Gewerbögehülfen zu bedienen, ohne daran durch die
Handwerker und Innungen deo Staats, innerhalb dessen lie arbeiten, be-
hindert werden zu können.

3
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Dabei wird jedoch beiderseitig der ausdrückliche Vorbehalt hinzuge-
fügt, daß die Handwerker, wenn sie auch durch das in ihrem Vaterlande

erlangte Meisterrecht sich zu legitimiren vermögen, bei der Uebernahme
von Arbeiten in Nachbarstaaten solchen Bedingungen, von deren Erfüllung

auch für dessen Handwerker nächst dem zünftigen Meisterrecht die Berech-
tigung zum Gewerböbetriebe, nach Besinden noch außerdem durch künf-
tig zu erlassende Gesehe und allgemeine Verordnungen abhängig gemacht
werden dürfte, und soviel insbesondere die Bauhandwerker betrifft, den

wegen deren Prüfung etwa verfügt werdenden Einrichtungen sich eben-

falls zu unterwerfen haben werden.

Solches wird zur allgemeinen Nachachtung hiermit bekannt gemacht.

Greiz, am 22. Januar 1857.

Fürstl. Neuß-Plauische Landesregierung das.
Otto.

N. v. Geldern-Crispendors.



5. Bekanntmachung,

die von dem Großherzogl. Sächs. Staatsministerium anher gemachte
Mittheilung über die dortseitige Auslegung resp. Anwendung der Be-
stimmungen in §. 5. und 12. des Weimarischen Gesetzes über Ab-

kürzung der Fristen für Verjährung gewisser Forderungerechte

betreffeud.

Auf Grund einer von dem Großherzogl. Sächs. Staatsministerium zu Weimar

auf Unsere desfallsige Veranlassung anher gemachten Mittheilung über die dortseitige
Auslegung resp. Anwendung der Bestimmungen im &amp;. 5. und 12. des Groß-
herzogl. Weimarischen Gesetzes vom 26. März 1839 über Abkürzung der Fristen

zur Verjährung gewisser Forderungörechte wird zur geeigneten Nachachtung der Be-

hörden und Cassenverwaltungen hierdurch bekannt gemacht, daß die Verjährung der,
einer dortseitigen Behörde oder Privatperson zu liquidirten und unberichtigt geblie-

benen Gerichtekosten einer diesseitigen Behörde auch dann, wenn deren Auförderung
erfolgt ist, nach Verlauf einer vierjährigen Frist für eingetreten erachtel wird.

Greiz, am 24. Januar 1357.

Fürstl. Neuß-Plauische Laudesregierung das.
Otte.

N. v. Geldern-Crispendors.





Gesetzsammlung

W. 1.

(Ausgegeben den 25. Februar 1857.)

6. Bekanntmachung,

die Ertheilung der Rechte milder Stiftungen an die Krankenkasse

der Leinwebergesellen zu Herrmannsgrün, Reudnitz, Gottesgrün
und Mohlsdorf

betreffend.

In Folge höchstlandesherrlicher Signatur vom 8. laufenden Monats wird
hiermit zur allgemeinen Nachachtung bekannt gemacht,

daß der Krankenkasse der Leinwebergesellen zu Herrmannsgrün, Reud-
nitz, Gottesgrün und Mohlsdorf höchsten Orts alle gesehlichen Rechte
milder Stiftungen ertheilt worden sind.

Greiz, am 12. Februar 1857.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.
Otte.

N. v. Geldem,Crisp#ndors.



7. Bekanntmachung,

den Beschluß der deutschen Bundesversammlung vom 6. November

1856 in Betreff des Schutzes von Werken der Wissenschaft und

Kunst gegen Nachdruck und unbefugte Nachbildung

betreffend.

Aus höchsten Befehl wird der in der 28. Sibung der deutschen Bundes-
versammlung vom 6. November vorlgen Jahreé in Betreff des Schutzes von

Werken der Wissenschaft und Kunst gegen Er A unbefugte Nachbildung
fernerweit gefasßte Veschluß, welcher wortlich also laute

„Der durch den Arltikel 2 des Amsimticuunle vom 9. November

1837 und den Bundesbeschluß vom 19. Juni 1845 (vergl. Nr. 28

des Amtö= und Verordnungsblatteo von 1843) für Werke der Litera-

tur und Kunst gegen Nachdruck und mechanische Vervielfältigung ge-

währte Schutz, sowie dersenige Schutz, welcher durch besondere Bun-

deobeschlusse im Wege des Mivilegiumo für die Werke einzelner be-

stimmer Autoren gewährt worden ist, wird dahin erweitert, daß dieser
Schug zu Gunsten der Werke derjenigen Autoren, welche vor dem

Bundesbeschlusse vem 9. November 1837 verstorben sind, bis zum

9. Novrmber 1867 in Kraft bleibt. «

Jedoch sindet der gegenwärtige Bundeöbeschluß nur auf solche Werke
Anwendung, welche zur Zeil noch im Umfange drö ganzen Bundeg=

gebiets durch Gesebe oder Privilegien gegen Nachdruck oder Nach-
bildung geschützt sind.“,

zur allgemeinen Nachricht und bezüglichen Nachachtung hierdurch veröffenklicht.

Greiz, am 13. Februar 1857.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.
Otto.

N. v. Gelden-C###pendoks.



8. Bckanntmachung,

die Einführung der Retour- Recipisse uber recommandirte Briefe

im internen Verkehr

betreffend.

In Gemäßheit desfalls getroffener Vereinbarung kritt die zufolge des Arikel
24 des revidirten Postvereins-Vertrags vom 5. December 1851 für den Post-

verkehr zwischen den verschiedenen, zum Postverein gehörigen Poslgebieten bereits
bestehende Einrichtung, daß über recommandirte Briese auf auediuückliches Verlangen

der Absender eine Empfangöbescheinigung des Adressaten (Reteur Recixisse) beige-
bracht wird, für deren Besorgung an die absendende Poststelle außer der Recom-

mandationogebühr eine weitere Vergütung von 2 Sgr. oder 6 Kr. zu erlegen ist,
’ l.Milizl.J.aiiatschbctrecommandntutBuifuhimldennmhalbdko

FükstlichThunnundTauJItlwPosivknvaltungdbeztkkozurEinmal-kundAbgabe
gelangen, vorläusig jedoch mit Ausschluß des Kurfürstenthums Hessen, des Herzog-
thume Nassau und des Fürstenthumo Lippe-Deimold, unter nachstehenden Modiss-
cationen in Kraft:

1) Dao Retour-Rreeipisse ist von der absendenden Poslstelle dem recomman-

dirten Brief beizufugen und von der Abgabe-Posislelle nach der Unter-

zeichnung durch den Adressaten mit nächster Post unter Recemmandation

an den Aufgabeott zurückzusenden, worauf dasselbe dem Aufgeber behän-
digt wud

Da die Retour-Rccipisse einen Nachweis der Bestellung für den Auf-

geber bilden, so haben die Adtessaten neben der Vollziehung dro Rekour=

Recipisse auch die bei den recommandirten Briefen überhaupt vorgeschrie-
bene der Postanstalt zu ertheilende Empfangebescheinigung auezustellen.

1.
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3) Die Gebühr für Ausstellung dieser Retour-Recipisse, bezüglich welcher
eine Befreiung nicht stattfindet, ist, wie im Vereinsverkehr, mit 2 Sgr.

oder 6 Kr., je nach der am Aufgabeort gültigen Münzwährung, an die

absendende Voststelle zu zahlen.

Solches wird zur Nachricht und Nachachtung hierdurch bekannt gemacht.

Greiz, am 16. Februar 1857.

Fürstl. Neuß-Plauische Landesregierung das.
Otto.

N. v. Geldem,Ci#spe#door.



Gesetzsammlung
des Fürstenthums Reuß älterer Linie.

— — —

M. 5.

(Ausgegeben den 13. März 1857.)

9. Bekanntmachung,

die Aufhebung des Verbots der Ausführung von Pferden über die

Grenzen des Zollvereins

betressend.

Das mittelst der Bekanntmachung vom 7. vorigen Monats (Stäck 1. No. 2.

der Gesetzlammlung l. J.) erlassene Verbot der Ausführung von Pferden über die

Grenzen des Zollvereins nach Ländern, welche nicht zum deutschen Joll- und Han-
delsverein gehören, wird in Uebereinstimmung mit den in den übrigen Zollvereins=

staaten getroffenen Anordnungen hierdurch wieder aufgehoben.

Greiz, am 21. Februar 1857.

Fürstl. Neuß-Plauische Landesregierung dafs.

Otto.

N. v. Geldem-C##spendors.



10. Bekanntmachung,

die Aufnahme letztwilliger Verfügungen im Burgk'schen Amtsbezirke

betrefsend.

Nachdem dem Fürstlichen Justizamt Burgk für den Umfang des betreffenden
Bezirks beständiger kommissarischer Auftrag zur Aufnahme der letztwilligen Ver-
fügungen derjenigen Personen ertheilt worden ist, welche einem andern Gerichts-
stande als dem der gedachten Behörde unterworfen sind, so wird Solches hiermit

zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Greiz, den 27. Februar 1857.

Fürstl. Reuß-Plauische Lamdesregierung das.

Otto.

N. v. Geldem-Crispendorf.



11. Bekanntmachung,

Patentertheilung auf eine Druckmaschine zum Drucken von Tüchern

jeder Größe von unten nach oe an Giuseppe Bossi in St. Veit
bei Wien

betreffend.

Dem Fabrikbesitzer Giuseppe Bossi in St. Veit bei Wien ist auf gesche-
henes Ansuchen ein Ersindungspatent auf eine neue und eigenthümliche Druck-
maschine zum Drucken von Tüchern (Shawls) jeder Größe von unten nach oben,

auf die Dauer von fünf auf einander folgenden Jahren für den Umfang des hie-

sigen Fürstenthums mit der Wirkung ertheilt worden, daß Niemand ohne vorher
erlangte Zustimmung des Patent-Inhabers eine dergleichen Druckmaschine her-
zustellen, zu verkaufen und zu benuhzen befugt sein foll.

Tuch ist bei Verleihung des Privilegiums die Neuheit und Eigenthümlich-
keit der Ersindung im Sinne der unter den Zollvereinsregierungen wegen Er-

theilung von Ersindungspatenten gelroffenen Uebereinkunft ausdrücklich voraus-

gesebt worden.Solches wird hierdurch zur Nachricht und Nachachtung öffentlich bekannt ge-
macht.

Greiz, am 2. März 1857.

Fürstl. Neuß-Plauische Landesregierung das.
Otto.

K. v. Geldern-Trispendors.





Gesetzsammlung
des Furstenthums Reuß älterer Linie.

 ——

W. 6.

(Ausgegeben den 25. März 1857.)

12. Gesetz,

die Ablösung der bei Besibveränderungen vorkommenden Gefälle,

namentlich der Lehn= und Siegelgelder, ingleichen der Lehn-

und Auflaßgroschen

betrefsend.

Wie Heinrich der Zwanzigste, von Gottes Gnaden älterer Linie

souverainer Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,
Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c. 2.

haben, von der Ueberzeugung geleitel, daß die Herstellung möglichster Freiheit des
Grundbesitzes von wesentlichem Einslusse auf die Entwickelung der landwirth=

schaftlichen Betriebsamkeit und die Hebung der Landescultur und dadurch auf die
VLandeswohlfahrt überhaupt ist, bereits durch die Gesetze vom 30. Mai 1832 und

vom 15. October 1853, eine Befreiung des Grundbesitges von Triftlasten und

Frohndiensten im Wege der Ablösung angebahnt.

Im Anschluß an diese Gesete haben Wir, um einem sich mehrfach kund-

gegebenen Bedürfniß zu entsprechen, Uns bewogen gefunden, nach vernommenem
Gutachten Unserer getreuen Landstände das gegenwärtige

Gesetz über Ablösung der bei Besitzveränderungen vorkommenden
Gefälle, namentlich der Lehn= und Siegelgelder, ingleichen

der Lehn. und Auslazguosabe
zu erlafssen.
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S. 1.

rttnnel. Die bei Besihveränderungen zu entrichtenden Gefälle, namentlich das Lehn-
Desivvensnd“, geld und das Siegelgeld, ingleichen der Lehn= und Auflaßgroschen sind nach den

rungen. Vorschriften des gegenwärtigen Gesehes ablösbar.

g. 2.

hue . Das Recht, auf Ablösung anzutragen (zu provociren) steht nicht nur dem
zitagn. Verpflichceten, sondern auch dem Berechtigten zu.

Der Berechtigte kann aber von dem Provocationsrechte erst nach Ablauf des

Jahres 1362 und auch dann nur gegen solche Verpflichtete Gebrauch machen,

welche sich bereits sechs Jahre vom Tage der Provocation zurückgerechnet, im Besige

ihres lehngelderpflichtigen Eigenthums befinden.

c. 3.

bider Die gesammten Miteigenthümer eines Grundstückes gelten bei Ausübung des
r— Provocationsrechtes und den bei der Ablosung abzugebenden Erklärungen für eine

Gnandstckk, Person. Können sie sich nicht vereinigen, so entscheidet unter ihnen die Mehrheit

der i die nach dem Verhältnisse des Antheils eines Jeden berechnet wird.
eit unter mehreren Mitbesitzern der Betrag der Antheile streitig ist,

wird d obigen Zweck Gleichheit der Antheile angenommen.

S. 4.

un —— Als Gunhiate der Ablösung dient der Werth, welchen die abzulösenden Ge-
2 5 rnö tehisam- . 1) für den Bercchtigte als jährliche Rente haben.5rn e uFest ae dreserRente ist zu ermitteln, welchen Ertrag diese Gefälle

*l in * Jahrhundert geben aathan dieser Ertrag durch Hundert getheilt, gibt
die jährliche Rente.

8. 5

Nach den diesfalls angestellten Ermittelungen ist im hiesigen Fürstenthume

wnibes der vie - zu Erhebung von tehngeldern unter folgenden WModalitäten her-
Gerschlsame. geb

* In den meisten Ortschaften und der Regel nach ist das Lehngeld in

allen Fällen, wo das Lehnstück auf einen anderen Besitzer ubergehen 5
geschehe dies durch Veräußerung unter den Lebendigen oder durchV
erbung, zu entrichten, jedoch mit der näheren Bestimmung, daß, wen
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mehrere Erben vorhanden sind, denselben freisteht, binnen einer bestimmten
Frist denjenigen aus ihrer Mitt- zu bezeichnen, welcher das ererbte Lehn-
stück annehmen soll, in welchem Falle dann es einer Lehnsbefolgung von

Seiten der gesammten Erben nicht bedarf, wohingegen, wenn dieselben
das Lehnstück an einen dritten veräußern wollen, sie dasselbe vorher ins-

gelammt in Lehn zu nehmen und das Lehngeld zu emtrichten haben.

2) Bezüglich der an die todte Hand übrcgangenen lehnspflichtigen Be-
situngen ist regelmäßig alle zwanzig Jahre die dehn zu erneuern und

behngeld zu entrichten.

3) Ausnahmsweise besteht bei einigen Lehnstücken die Observanz, daß in Erb-
fällen von den gesammten Erben die Sterbelehn und von demjenigen unter

ihnen, welcher das Lehnstück übernimmt, die Annahmelehn zu befolgen ist,
auch, wenn nur ein einziger Erbe vorhanden ist, dieser sowohl die Sterbe-

lehn als die Annahmelehn zu befolgen und auf beide Fälle das Lehngeld
zu entrichten hat.

4) In manchen Orten, wo die Entrichtung des Lehngeldes in der unter 1

bezeichneten Weise üblich ist, besteht noch außerdem die Observanz, daß
bei dem Todesfall des bLehnmannes das sogenannte kleine Sterbelehngeld
—eine nach der Zahl der Erben und der Lehnstücke sich richtende Abgabe —

zu — ist.
dlich besteht

5) bei Feh Ehusacken neben dem Lehngelde bei Veränderungen in der

Person des behnmannes auch die Verpflichtung zu Entrichtung von Lehn-

geld bei Veränderungen in der Person des behnsherrn.

Um nun den Rentenwerth dieser Gerechtsame zu ermitteln, sind auf ein Jahr-

hundert
in den Fällen unter 1 und 2

fünf,
in dem Falle unter 3

sechs,

kerner für das kleine Sterbelehngeld (4)

zwei,

für das Lehngeld bei Veränderungen in der Person des Lehnsherrn (5)

drei

Lehnsfälle anzunehmen. 4
6
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Da in dem Falle unter 4 das Lehngeld sich auch nach der Jahl der Erben

richtet, so ist bei Ermittelung der Ablösungsrente anzunehmen, daß jedesmal drei
Erben vorhanden seien. —

n gleicher Weise ist rücksichtlich anderer, bei Besiveränderungen üblichen
Gefälle, namentlich dem sogenannten Siegelgelde und dem sogenannten behn= und
Auflaßgroschen zu verfahren.

ur Erläuterung dienen die in der Beilage 4 ersichtlichen Besspiele von

Berechnungen für die obigen Fälle.

K. 6.

—m-p Die baudemialpflicht muß gleichzeitig für alle Fälle, in welchen sie hinsichtlich

all:duete desselben Grundstuckes eintritt, abgelöst werden. Ebenso müssen mit der Laude-
mialksle mialpflicht die etwaigen anderen Gefällen bei Besitzveränderungen abgelöst werden.

F. 7.

nttg Richtet sich der Betrag des Lehngeldes nach dem Werthe des pflichtigen
ttce bes pfich, Grundstücks, so hat die Ablösungscommission zuvörderst möglichsten Fleiß an-

u#.zuwenden, um eine gütliche Vereinigung der Parteien über den vehnwerth zu Stande
Sont zu bringen und dieselben besonders auf den nicht unbeträchlichen Kostenaufwand

und auf den Verzug aufmerksam zu machen, welchen eine Taxation mit sich bringt.
Kommt eine gütliche Vereinigung nicht zu Stande, so ist zur Taxation zu

schreiten.
Zu diesem Behuse ist von Unserer banderegierung eine angemessene Anzahl

sachverständiger und zuverlässiger Männer zu beständigen Taratoren zu ernennen

und ein für allemal in eidliche Pflicht zu nehmen.

Aus diesen hat für die vorzunehmende Taxation einen die Ablösungscommissson,
einen der Berechtigte und einen der Verpflichtete zu wählen.

F 8.

Verlabeen bei Bei der Taration ist solgendermaßen zu verfahren:
der Tajalion.

1) Dieselbe wird zunächst ohne alle Rücksicht auf die Oblasten und Abgaben
vorgenommen und dabei die in der Gegend gangbaren Preise beim Ver-

kaufe an Fremde zu Grunde gelegt.

2) Bei geschlossenen Gütern werden alle Bestandtheile derselben einzeln ab-
geschäht, ebenso bei bloßen Häusern die Gebäude, der Bauplaß und der

Hofraum jedes besonders.
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3) Der Betrag der aufhaftenden Abgaben und Oblasten wird besonders, er-
mittelt, mit dem fünf und zwanzigfachen Betrage capitalisirt und von der

ganzen Taxationösumme in Abzug gebracht
Dabei sind

Erbzinsen, Trift= und Frohngelder und ähnliche Abgaben nach

ihrem feststehenden Betrage;
Steuern und andere aufhaftende Vandegabgaben nach der Höhe,

welche sie zur Zeit der Taration hoben;
Kirchen-, Schul= und Gemeindelasten nach einem bllligen, wo

möglich zwischen den Parteien zu vereinbarenden, außerdem nach

Ermessen der Ablösungöcommissson mit Berücksichtigung des

biöherigen Durchschnittérrtrago, soweit derselbe auczumitteln ist,

fennuseten Anschlage anzunehmen, dabei sind jedoch auch die
waigen Gemeindenuhungen zu berücksichtigen.

Unter Ergzinse sind übrigens nur die eigentlichen, nicht aber die — nament-

lich bei den Kammerlehnen vorkommenden — sogen. Erbzinsen zu verstehen, welche

blos die Natur einer Verzinsung der Kaufgeldsumme oder eines rückständigen Theiles
derselben haben.

Sind bei der abzuschätzenden Besiczung bereits Triften, Frohnen und ähnliche

Gerechtsame abgelost worden, so sind die diesfallsigen Ablösungögelder von dem

Triftlasten, welche noch auf den zur Taration kommenden Gütern haften,

sind gleich bei Abschätung der Grundstücke zu beräcksichtigen, noch aufhaftende
Frohnen nach Mastgabe des Gesetzes vom 15. October 1853 zu berechnen und

deren Werth von der Tare in Abzug zu bringen.

Außerordentliche kasten, z. B. Einguartirung, Spannungen und bieferungen
bleiben außer Betrach

Servituten, die * einzelnen Grundstücken ruhen, 3z. B. Wegegerecheigkeiten

und dergleichen mehr, sind gleich bel der Abschätzung der davon betroffenen Grund-

stücke zu berücksichtigen und kommen nicht weiter in Ansat.

8. 9.

Bon der ausgefallenen Taxe sinden folgende Abzüge zu Gunsten deo Ver-
pflichteten Statt:

1) dreißig Procent von der Reintaxe bei allen lehnbaren Grundbesicungen,
wobei insbesondere auch die Lehnslast berücksichtigti

2) Bei Gebäuden in Rücksicht auf die allmälige Tbnuhung und die Teuers-

gefahr noch außerdem zehn Procent von der Bruttotare. —

Zur Erläuterung dienen die Berechnungen unter I. der Beilage A.

Fontletung.
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F 10.

ebups Dem Verpflichteten, er mag Provocant oder Provocat seln, steht die Wahl zu,
##en roft er die Ablösung in Rente oder nach dem fünf und zwanzigsachem Betrag der-

seng.in selben in Kapital an will.
Kapital. F. 11.

lntxt * Der Anfang der Rente richtet sich nach dem lebten Lehnofalle und beginnt
min det Ab mit dem Tage der Beleihung unter nachstehenden näheren Bestimmungen
Eiungutenn 1) Die Rente wird von da an bis zu dem Tage, an welchem die Provocation

bei der Ablösungöcommission eingereicht worden, nur zur Hälfte nach-

gezahlt, und wenn dieser Zeitraum fündunpwanig Jahre übersteigt, für
jedes überschießende Jahr nur zum vierten Theile

2) In keinem Falle darf die gesammte Nochzahlung den Betrag des in dem

zuletzt vorgekommenen Falle entrichteten Lehngeldes übersleigen.
3) Bei Ablösung einer in bestimmten Zeiträumen wiederkehrenden Laudemial-

pflicht (F. 5, Nr. 2) ist die ganze Rente seit dem leczten Lehnsfalle nachzuzahlen.

4) Ilst auf dem lehngeldpflichtigen Grundstücke seit dem letzten Lehnsfalle ein
Gebäude oder eine andere Anlage hergestellt worden, wodurch der Werth

des Grundstückes bleibend sich erhöht hat, so ist eine solche Anlage als
besonderes Object in Ansehung der Laudemialpflicht zu betrachten und hin-

sichtlich desselben die Vollendung der Anlage alo Anfangstermin der Renten-

nachzahlungen anzunehmen.

5) Die Nentennachzahlungen sind, insofern unter den Betheiligten darüber
nicht etwas Anderes vereinbart ist, längstens binnen vier Wochen nach
Bestätigung des Recesses baar an den Berechtigten zu leisten.

Rücksichtlich der Termine zu Abführung der fübrichen Nente gelten die
Bestimmungen des §. 17 des Gesetzes vom 30. Mai

8. 12.

Mlugnig zur Der Verpflichtele ist, auch wenn er die Ablösung in Rente gewählt hat, be-

vnutter—98Fechiige dess ochpehends in dt Maße zu kündigen und abzulösen, wie dies in
im 30. Mai 2 F. 21 vorgeschrieben ist, und sind dabei auch

Lesuse jedoch nicht * dem Betrage von hundert Thalern, zulässig.

Wegen der Zahlung der Rente und der Kündigungobefugniß des Grchigten
gelten die Bestimmungen in den I§. 18, 19 und 20 des gedachten Gesetzes.

Uußer in dem Falle säumiger Remtenzahlung (&amp;. 18 dess. Ges.) hat jedoch
der Berechtigte die Befugniß zur Kündigung erst, wenn von Bestätigung des Ab-

lösungsrecesses sechs Jahre verslossen sind.
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8. 13.

Räcksichtlich der Sicherung der Ablösungsrente, der Löschung der getilgten Diere Be
NRenle, der Verpflichtung des Berechtigten zur Cession seiner Ansprüche und des amurgen

Verfahrens bei Diemenbrationen finden die Beslimmungen der &amp;§. 16, 22 und 23 lösungsrente:.

des Gesebes vom 30. Mai 1852 in gleicher Weise Amwendung.

S. 14.

Hat der Verpflichtete die 1bläsuug, durch sofertige Kapitalzahlung gewählt, hchng,
so ist er gleichwohl verbunden, bis zu dem Tage der Zahlung die Rentennach= achlehi
zahlungen (6. 11) an den Berechiigten zu leisten. un durch

K. 15.

Was hinsichtlich der Wahrnehmung der Rechte dritter, namentlich der Lehns-We

herren, behnsfolger, Nutznießer, Wiederkaufsberechtigten und hypothekarischen Gläu= diitter
biger in den 66. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 und 37 des
Gesetzes vom 30. Mai 1852 festgesetzt ißt, ggitt in gleicher Weise auch bei der Ab-

lösung der bei Besitveränderungen zu entrichtenden Gefälle.
Doch wird solchen Berechtigten, bei deren Gütern weder das Interesse von

behns= und Fideicommiofolgern, noch von Realgläubigern in Frage kommt, die

eigene Verwaltung der Ublösungscapitalien nachgelassen. Es bleibt indeß, wenn
bie letztere nicht in das behn verwendet worden, dem behnsherrn der Regreß auf

das Allodium für den Heimfall des Lehns vorbehalten.

S. 16.

Die Leitung und Besorgung der auf Ablösung der bei Besitveränderungen esu
zu entrichtenden Gefälle bezüglichen Geschäfte, haben Wir für alle Theile Unseres d,

Fürstenthums der durch das Geset vom 30. Mai 1852 errichteten Ablösungs-

commission übertragen. Unserer bandeoregierung bleibt es übrigens vorbehalten,
nach Befinden für einzelne Fälle auch besondere Commissarien zu ernennen.

Für dac assabre, n dergleichen Ablosungen sind im Allgemeinen die Be-
stimmungen in den &amp;#. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 40, 50, 51, 52 und53, 60
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 und 69 des gedachten Gesehes mateoend,
jedoch mit derModistcation, daß der erste Termin und die Vollziehung des Re-

cesses siets am Sitze der Ablösungscommission und überhaupt nur in Fällen, wo
eine förmliche Taration eintritt (G. 7) Verhandlungen an Ort und Stelle vor-

zunehmen sind.



est nrn In Bezug auf die Nachweisung der Eristenz und des Umfanges der Lehn-

n geh gelten solgende Bestimmungen:
— bie ursprüngliche Vererbungsurkunde vorhanden und wird vurch die-

selbe die Verpflichtung zu Entrichtung des Lehngeldes begründet, so it
ein weiterer Streit unzulässig, vielmehr dem Inhalte jener Urkunde un-

bedingt nachzugehen.
2) Dasselbe gilt, wenn die Begründung der Laudemialpflicht durch ein ein-

wandfreics Erbregister oder eine ähnliche Urkunde dargethan werden kann.

3) Il dieses nicht der Fall, so genügt die Nachweisung, daß die behngeld-
erhebung von der in f4. stehenden Besitzung, bei den während der letzten

fünfzig Jahre vorgekommenen Fällen, in der von dem Berechtigten be-

haupteten Maße erfolgt ist; dabei sind die etwa vorhandenen gerichtlichen
Beleihungsurkunden alo vollgültige Beweiêmittel zu gebrauchen.

4) Zur Bescheinigung des bloßen Besiges ist die Nachweisung genägend, daß

die kehsnglebregtung in dem letzten vor der Provocation Statt gehabtem
Falle erfolgt ist

F. 18.

ber Die über den Umfang der Gerechtsame bei Gelegenheit der Ablösungoverhand-

Sutt, lungen entllehenden Skrreitigkeiten unbarliegen dem durch dac Geseg über den un-
lang dr Ge, bestimmten summarischen Proceß vom 24. December 13852 für die Verhandlung

chisam# minderwichtiger Rechtosachen vorgeschriebenen abgekürzten Verfahren, jedoch unter

folgenden Modificationen:
1) Es sindet steto ein schriftliches Verfahren über die Klage Stiatt.

2) Fär die Anberaumung des ersten Termins und für die Ausführungen der

Resultate der Bescheinigungen und Gegenbescheinigungen (§. 50 des gedachten
Gesehes) finden die für den ordentlichen Proceß bestehenden Fristen An-

wendung.
Auch soll dem Betheiligten zur Einreichung der Einlassungsschrift jeder-

zeit eine vierzehntägige Frist verstattel und das Proceßgericht auf Ansuchen
steto zu Bewilligung einer dem Gegenstand angemessenen Nachfrist ermäch-
ligt und verpflichtet sein.

3) Ebenso gelten hinsichtlich der Assistenz und Vertretung der Sachwalter die

Vorschriften und Abeln kra ordentlichen Processes.4) Ec sindel, wenn es sich um einen Betrag der enpitalisirten Rente von
über hundert Thalern hanoel, eine dreifache Instanz statt.



FS. 19.

In Bezug auf die Kosten der Ablosung sind im Allgemeinen die Bestimmungen neen
der G. 70, 71, 72, 73, 74, 75 des Gesebes vom 30. Mai 1852 maßgebend. 6

Es sind übrigens diese Kosten, fallo die capitalisirte Rente den Betrag von

hundert Thalern nicht übersteigt, nach der Sportellare zum summarischen Proceß,
Elasse II., falls die capitalisirte Rente den Betrag von hundert Thalern übersteigt,

nach Elasse III. dieser Tare zu liquidiren.

F. 20.

Nach erfolgter Ablösung der Lehngelderlast bleiben die Besicer des verpslich= gss
teien Gutes nichts destoweniger verbunden, diesec bei eintretenden Besitzverände= bung der

rungen sich gerichtlich überschreiben zu lassen und die tarmäßigen Gebühren bostr nieng
zu bezahlen. udemal.

S. 21.

Zur Zeit der Bekanntmachung dieses Gesetzes bereits abgeschlossene Ablösungs- Gltateit
verträge bleiben ohne Unterschied der Grundsätze, nach welchen dabei die Auc- suibnen n,

lläge.einandersehung erfolgt ist, in Kraft.

Urkundlich haben Wir dieses Gesetz eigenhändig vollzogen und Unser größeres
Regierungosiegel beidrucken lassen.

Gegeben Greiz, den 11. März 1357.

(L. S.) Heinrich XI.
Otto.
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A.

Beispiele von Berechnungen über die Lehngelberablösung.

I. (Zu F. 5, Nr. 1 und 85. 7, 8, 0).

1.

A. besitzt einen ganzen Hof, welchen er den 21. Mai 1820 in behn erhalten

und mie 600 Thlr. verlehnt hat; er provocirt den 21. Mai 1858 auf Ablösung

und es ergeben sich nun zu derselben folgende Grundlagen:

A.

Taxe.

a. Der Gebäude.

Wohnhaus 1000 Thlr. — Sgr. — Pf.

Seitengebäude 700 „ „- 77

Stallgebaube 5600 „ — „ „

Scheunen 65600 „ — „ — „

Schchupfe..... 150 « — —11

Thorhaus . 100 » — —11

3150 Thlr.— Sgr. — Mf.

b. Der Grundstücke.

Bauplatz und Hofrehde .100 Thlr. ——or.— pf.
Gemüsegarten  Scheffel zu 160 Thir. 40 „ „ — „
Gras u. Obstgarten 1 / Schffl. zu 120 Thir. 180 „ 44.

batus 320 Thlr. —–E—Of.

7°
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40 Scheffel Feld l 100 Thlr.30
7 7 7

20 „ (0 „ 1200

10 „ Wiese“ zu 120 „ 100
8 100 ..·. 800

5 „ 80

32 „ Nadelholz zu 56 uut 10600

7“ 77 7“

20 35 . 700

10 Scheffel u0 und Lrifi u 20aut. . 200
Teich zu 2  Scheffel 85
dergl. zu 1 Schessel 25

Dazu die Taxe der Gebäude 3150

Hauptsumme 16080

Transport 320
 4000

Thlr. —

Thlr. —

Thlr. —

Pelrag der Dölaslen.

Jährlicher Erbzins in das “ Rentamt
Triftziné ebendahin .

Frohngelder dergl.
Kuhzins auf die Pfarrei . N. . .
1 Thlr.20 Sgr. zu jeder Steuer thut auf 15 Steuern

Contribution von einem enerfreien Grundstct von
600 Thlr. Kaufwert ..

Anschlag der Kirchen- und bScuilaasten .

Desgleichenda Gksnctndelqstm nach Abzug dder Ge-
meindenut .

4 Tage krann. auf die pfarrei

macht in Kapital
1450 Thaler.

Harach stelll sich die Berechnung wie folgt.

6 Thlr.
3

7 7“

1 14

25 „

1 11

4

2
*

2
— 77

s1n0 Thlr. ——E — P. tarirtem Werthe
1450 „ „ — „, Kapitalwerth der Oblasten abgezogen,

leiben

14630 Thlr. — Sgr. — Dff. Reintaxe batus.

58 Thlr.



146a0 Thlr. — Sgr. — pf. Vin Transport.
avon sind in Abzug zu bringen:

4389 Thir — Sgr. — Df. als der

Betrag von 30 Procent der gan-

zen Reintaxe.
315 Thlr. — Sgr. — Pf. als der

Betrag von 10 Procem von 3150

Thlr. Brutkotare der Gebäude.

4704 Thlr. — Sgr. — Pf. bleiben *ê

99926 Thlr. — Sgr. — f. Ablösungswerth.

Davon beträgt ein Lehngeld
992 Thlr. 18 Sgr. — Dfl.

Fünf Fälle auf ein chrhundern geben
4963 Thlr. — Sgr. — Pf.

Durch 100 getheilt, n dies eine sühle Rente von
9 Thlir. 18 Sgr. 10/ P

Die Nochzahlung cuin sich auf 382 Jahr Besttzeit folgendermaßen:
620 Thlr.11 Sgr. 3 Df. auf25Jahre zu 24 Thlr. 24 Sgr. 5 Pf.

alo den halben Betrag der Jahrebrente.
167 „ 15 „ % „ auf 13 Jahre zu 12 Thlr. 12 Sgr.

2 /10 PM. alc einem Viertheile diesec Betrags.

Thlr. 26 Sgr. 3 420 M.
Seens Fr sind jedochnur

600 Thaler

als der Betrag deo letzten Lehngeldes zu entrichten.

2

. hat am 1. Februar 1839 ein Feldhaus in Lehn erhalten und 150 Thlr.

behngeld entrichtet; am 1. August 1857 provocirt er auf Ablösung; die Commis-

sionöverhandlungen liefern folgendes Ergebniß:
A.

Taxe.

a. Der Gebänubde.

Wohnhaus nebst Stalung — Thir. ——Lo- — ff.
Stheunengetn ude „ „ — „

Schupfe ...

1625 ahir. — .——W%
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b. Der Grundstücke.

Bauplatz und Hofrehn 10 Thlr. — Sgr. — d#f.

Gemüsegärtchen 35 „ — „ — „

Gras= und Obstgarten 1 Scheffe. 120 „ — „ — „

6 Scheffel Feld zu 100 Thr. 600 „ — „ —„

 56 „ „ „ 880 „ 480 „ — „ — „

4 « «« 70 « ----·280 « — «—«

4«Wiesezu1·)0Thlk....480«—«-«
2 100 .. -200«-«-—«

10 Scheffel Nabelhoiz zu 50 Thlr. . . 500 „ — „ — „

2 Scheffel vehde und Trist zu 20 Thitr. 40 „ — „ „

« Summa 2775 Thlr. —S— Yf.
Dazu die Tare der Gebäude . 1625 — „

#rphisanir Albo Eif— 2h—

B.

Retrag der Dhblaslen.

Jährlicher Erbzins an das Fürstl. Rentemt . — Thlr. 20 Sgr. — Pf.

l 8Jährlicher Triftzins ebendahn ... „ 8 „ — „

Jährliches Frodgelt deögl. 1 „ 15 „ —„
— Thlr. 10 Snr — Pf. zu iver SteuerTtti

15 Steu 9 « — «—«

Anschlag der Aun- und Schull asten — „ 20 „ — „

Desgl. der meindelasten nach Abzug derGemeinde=
nuhgungen ... ...—«15«—«

—"95:I)ck.tsSg-J—Pf.
macht in Kapital

240 Thlr. — Sgr. — pf.

Hiernach stellt sich die Berechnung wie folgt:

Von

(400 ——— Df. tarirtem Werthe
— „„ Kapitalwerth der Oblasten abgezogen,

bleibt

4160 Thlr. — Sar. — Pff. Reintare Latus.



4160 Thlr. — Sgr. — pf. Reintraxe Transport.

Davon sind in Abrechnung zu bringen:
1248 Thlr. — Sgr. — Pf. als de

Betrag von 30 Procent der gan-

zen Reintare.

162 Thlr. 15 Sgr. — Pff. als der

Betrag von 10 Procent von 1625

Thlr. Bruttotaxe der Gebäude.

1410 Thlr. 10 Sgr. — Pf. und bleiben somit
2749 Thlr. 15 Sgr. — DPf. Ablösungswerth.

Davon beträgt ein behngeld
274 Thlr. 28 Sgr. 6 Pf.

Fünf Fälle auf ein Iebehundem geben
Thlr. 22 Sgr. 6 0

durch 100 getheilt, 8* dies mit mt“— des Bruchs eine jährliche
Rente vo

13 Thlr. 22 Sgr. 5 Pf.
mit einem Kapitalwerthe von

343 Thlr. 20 Sgr. 5 Pf.

Die Nachzahlung würde für 18  Jahr mit Iötrch, 6 Thlr. 26 Sgr. 2  Pf.,
als der Hälfte der Jahreorente zu leisten sein und som

127 Thlr. 4 Sgr. 10 F.
betragen. —

3.

;. besit ein Haus in Greiz, welches er den 1. December 1850 in Lehn

erhalten und mit 500 Thlr. nach dem Kaufpreise von 5000 Thlr. verlehnwaart

hatz dasselbe ist im Jahre 1841 auf einem für 400 Thlr. erkauften, früher zur
Fürstlichen Domaine gehörigen Platz erbaut worden. Der Besitzer provocirt den

1. Juni 1859 auf Ablösung; die commissarischen Verhandlungen liesern folgendes
Ergebniß:

A.

—

Das ibistet nebst Seiengebiude 5 100 Thlr. — Sgr. — f.
Der Bauplatz 400 —

5500 A#uK — Sor. — *!
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B.

Pelrug der Dblaslen.

Neu-Häuferzin .2 Thlr. — Sgr. — fl.

Sontechennn von 5000“Thlr. Kaufsumme zu 
. * - 2 L 15 -* — „

W*s ir Communallasten 5 „ 15 „ — „

20 Thlr. — Sgr. — f.

macht in Kapital
500 Thaler.

Hiernach ergibt ssch folgende Ablösungsberechnung.
on

5500 Thlr.— Sgr — pf. Taxwerth

500 Kapinahrerth der Abgaben abgezogen,
eiben

« « -

5000 Thlr. — Sgr. — Pf. Rein

W- wommen ferner in Wurechmuge
1500 Thrr. f. 30

Procent von der Neidne

510 Thlr. — Sgr. — Pf. als 10

Procent von der Brutlotare. der

Gebäude.

2010 Thir.— Sgr. — Mff. und bleiben mithin

2990 Thlr. — Sgr. — Df. Ablösungswerth.

Davon beträgt ein behngeld
299 Thaler.

Fünf Fälle auf ein Jahrhunde Aheten
5 Thaler.

Semit beträgt die sirübe %i v58 Sgr. 6 Tf.
und der Kapitalwerth buunh

3 Thlr. 22 Sgr. 6 P.
Die auf 8/8 Jahr mit dem halben Betrag zu leistende Nachzahlung berechnet

sich auf
63 Thlr. 16 Sgr. 1 Pf.
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II. (Zu F. 5, Nr. 2.)

Die Gemeinde D. hat das Brauhaus des Freigutsbesizers S. angekauft,
dasselbe am 1. Mai 1840 mit der Bedingung, alle 20 Jahre die Lehn zu er-

neuern, in Lehn erhalten und 30 Thlr. Lehngeld und 1 Thlr. Siegelgeld entrichtet.
Die Gemeinde provocirt am 1. November 1858 auf Ablösung und kommt mit

dem berechtiglen Rittergutsbesitzer überein, daß der Betrag des vorigen Lehn--
geldes der Ablösung zu Grunde gelegt werde,

1) Es ergeben hiernach fünf il auf 5 Jahrhundert
Thale

Durch 100 getheilt, *# 8 nt * von
1 Thlr. 15 Sgr. — vf.

und einen Kapitalwerth von

37 Thlr. 15 Ser. — #f.
Die Nachzahlung des vollen Betrags der Rente berechnet sich auf 18 Jahre

t

27 Thlr. 23 Sgr. 6 Vf.

2) Das Siegetel von 1 Thlr. ist ein firer Betrag; es ergeben fünf
Fälle auf ein Jahrhundert

5 Thaler

durch 100 getheilt, gibt §sm eine *— von
Thlr. 1 Sgr. 6 M.

und ein Kapitalwerth von

Thlr. 7 Sgr. 6 Df.

Die Nachzahlung berechnet G auf 18 Jahre mit
hlr. 27 Sgr. 9 Pf.

III. (3u+.5, Nr. 3.)

Nach dem Tode des Bauergutsbesiters D. hat dessen jüngster Sohn mir
seinen beiden Brüdern das väterliche Gut in Gesammtlehn, und am 6. Juli 1842
die Annahmelehn befolgt und für jeden dieser Fälle ein gehngeld von 25 Thlr.
entrichtet; er provocirt am 6. October 1857 auf Ablösung.

Bei der Taration hat sich ein AblElungewerth von
0 Thaler

ergeben. Davon beträgt das eehn

45 Thaler.
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Sechs Fälle auf ein Jahrhundert ergeben
270 Thaler.

Durch 100 getheilt, giet. dies 4 jährliche Rente von
2 Thlr. 21 Sgr. — Pf.

und einen Kapitalwerth von
67 Thlr. 15 Sgr. —Pf.

Die Nachzahlungen baen halben Betrags der Reute auf 15 / Jahre betragen
0 Thlr. 17 Sgr. 7 Pf.

IV. (3u K. 5, Nr. 4.)

Nach dem Tode des Bauers F. haben dessen 4 Kinder in Bezug auf die

beiden väterlichen Güter am 1. Februar 1838 die kleine Sterbelehn befolgt und

ein jedes von ihnen für jedes dieser Lehnstücke das kleine Sterbelehngeld von 7 Ggr.

oder 8 Sgr. 9 Pf.. entrichtet. Der jüngste Sohn, welcher nach dem Eintritt seiner
Volljährigkeit die Annahmelehn befolgt har, provocirt am 1. Februar 1358 auf

Ablösung der behngelder. In Ansehung des kleinen Sterbelehngeldes ergibt sich
hiernach folgende Berechnung:

Das Sterbelehngeld eines Erben auf zwei gebtae beträge
— Thlr. 17 Sgr. 6 P-.

für drei Erben gerechner
1 Thlr. 22 Sgr. 6 P.

Vier Fälle auf ein Jahrhundert ergeben
7 Thaler.

Durch 100 getheilt, gibt dies eine Rente von

20 Sgr.
Die Nachzahlung beträgt auf 20 Jahre

11 Sgr.

V. (Zu §. 5, Nr. 3.)

Der Rittergutsbesitzer G. hat am 1. August 1840 sein Ritlergut in Lehn
erhalten und dabei von dem Bauer II. für dessen Bauergut ein Lehngeld von

1 Thlr. erhalten. Der letztere provocirt am 1 August 1850 auf Ablösung. Es

ergibt sich hiernach folgende Berechnung:
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Drei Fälle auf ein Jahrhundet geben

3 Thaler.

Dies durch 100 getheilt, gibt eine jährliche Rente von

10 Pf.

und einen Kapitalwerth von

— Thlr. 22 Sgr. 6 Pf.

Die Nachzahlung beträgt auf 10 Jahre

— Thlr. 4 Sgr. 6 Pf.





Gesetzsammlung
des Fürstenthums Reuß älterer Linie.

„W. 7.

(Ausgegeben den 27. März 1857.)

13. Landesherrlicher Nachtrag

zur Stadtordnung für Greiz.

Wir Heinrich ver Zwanzigste, von Gottes Gnaden älterer Linie

souverainer Fürst Neuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. k. 2c.

fügen hiermit zu wissen:

Im Jahre 1851 wurde mit Unserer Genehmigung zu Folge eines durch den

damaligen hiesigen Stadtkämmerer veranlaßten Antrags der Gemeindewertreter dessen
durch die hiesige Stadtordnung begründetes Dienstverhältniß in der Weise verän-
dert, daß der Inhaber der Stelle gegen eine mit ihm vereinbarte Besoldung ledig-

lich dle damit verbundene Rathaassessur beibehielt, die Führung des Kassengeschäfts

aber einem besonderen hierzu vom biesigen Stadtrache erwählten Unterbeamten an-
vertraut wurde.

Diese ohnehin zunächst nur auf die Dauer der gegenwärtigen ersten Wahl-
periode für die besoldeten Stadtrathemirglieder berechnete Einrichtung hat sich je-
doch durch die inzwischen gemachten Erfahrungen nicht bewährt. Insbesondere hat
die dadurch bedingte gönzliche Entfernthaltung des Stadtkassirers von den Ber-

handlungen und Berathungen des Stadtraths maache Unzuträglichkeiten im Ge-

folge gehabt.
9
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Es hat sich daher bei dem jetzt nahe bevorskehenden Ablaufe der gedachten
Wahlperiode der Stadtrath bewogen gefunden, im Einverständniß mit den Gemeinde=

vertretern eine der städrischen besböft werwalzun, förderlichere Umgestaltung der in
5ragekbefangenen Dienstverhältnisse zu beantradem nun diese Anträge von Unserer Endegregierung geprüft und zu Folge

der “t gepflogenen Verhandlungen genauer begrenzt und modifizirt, sodann

aber Behufs Unserer handesherrlichen Genehmigung unterkhänigst vorgetragen wor-
den sind: so verordnen Wir auf Grund derselben in Kraft statutarischer Bestim-

mungen für Unsere Stadt Greiz hiermit Folgendes:

1.

Die von der ursprünglichen Kämmererstelle agetrenntnn besoldete Rathoassessur
fällt mit Ablauf der gegenwärtigen Wahlperiode gänzlich w

Dagegen werden gleichzeitig die bisherigen vier n Rathemitglieder
durch ein gustr- unbesoldetes Sltadtrathsmitglied verstärkt, welches gleich jenen den

Titel „Rathoassessor“ sahrt und jedesmal auf vier Jahre von dem größeren Bür-gerausschufse gewählt wir
Hinsichtlich der —— und der Destgiss.= und Verpflichtungen bieses

unbesoldeten Rathoassessors sind die in den 58. und 166 der hiesigen

Stadtordnung enthaltenen Bestimmungen maßgebend.
Ueberdies gebührt ihm der Vorsic in der Kassendeputation. (Vgl. 9#. 183 und

184 der Stadkordnung.)

2.

Dem Stadtkassirer liegt die städtische Kassenführung in deren zeitherigen Um-
fange auch fernerhin ob.

Außerdem seu derselbe aber künftig auch berechtigt und verpflichtet sein, sich

so oft er hierzu vom Scadtrache veranlaßt wird, an dessen Situngen zu betheili-

gen, um — jedoch ohne Stimmrecht — über die sein Geschäftofach betreffenden
Angelegenheiten Auskunft zu geben, bei den deßfallsigen Berathungen seine Ansicht

mitzutheilen und gutachtliche Vorschläge zu machen.
Zugleich tritt er als wirkliches Mitglied der Kassendeputation ein.

Den Stadtschreiber hat er, soweit dies seine Kräfte und seine übrigen Dienst-

gpft gestatten, bei dessen schriftlichen Arbeiten nach Anleitung desselben zu unter-

von dem größeren Bürgerausschusse auf Lebenszeit gewählt. Ein
wanchyoe steyt ihm jedoch für den Fall, daß er zur ferneren Verwaltung
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seines Amtes unfähig wird, nicht zu. Die freeiwillige Niederlegung seines Amtes
ist ihm zwar zu jeder Zeit unbenommen doch darf er sein Dienstverhältniß erst drei

Monate uob Ohierborr abgegebener Erklärung verlafsen.
der ihm obliegenden Kassenführung hat er eine Sicherheitsgewähr von

ause , Fünfhundert Thalern zu leisten.
fzcBetrag der ihm für seine Dienstleistung zu gewährenden Besoldung ist im

Wege de- freien Vereinbarung zwischen ihm und dem Stadtrathe festzusehen; letzte-

rer ist jedoch hierbei an die Zustimmung des größern Bürgerausschusses gebunden.

3.

Die Wahl des Stadtkassirers durch den größeren Bürgerausschuß bedarf zu
ihrer Göltigkeit die Bestätigung Unserer Regierung nicht.

Dagegen ist die Wirksamkeit der Wahl des dem Stadtrathe zuzuordnenden
unbesoldeten Rathöassessors von dieser Bestätigung abhängig und es leiden in die-

ser Beziehung die Vorschriften in den 66. 171, 172 und 173 der hiesigen Stadt-

ordnung Anwendung.

Zu dessen Urkund haben Wir gegenwärtige Verordnung eigenhändig vollzogen
und mit dem Abdrucke Unseres größeren Regierungssiegels versehen lassen.

Greiz, den 18. März 1357.

(L. S.) Heinrich XX.

Otto.





Gesetzsammlung
des Furstenthums Reuß alterer Linie.

M. 8.

(Ausgegeben den 30. März 1857.)

14. Regierungsbekanntmachung,

die von hierländischen Untercollecteuren für ausländische Geld-

otterien zu beobachtende Instruction

betreffend.

Nachdem von Fürstlicher Landesregierung auf Grund der ihr nach F. 4 der Ver-
ordnung vom 1. October v. J. zustehenden Ermächtigung, eine Instruction in Be-

treff des Haltens von Untercollecten aufgestellt worden ist, worauf künftig jeder
verpflichtet werden wird, der mit hierzu erlangter Concession Untercollerturgeschäfte
für ausländische Geldlotterien im hiesigen Lande betreiben will, so wird Solches
hiermit zur allgemeinen Kenntnißnahme und zur Nachachtung der betheiligten Be-

hörden in nachstehendem Abdrucke veröffentlicht.

Greiz, den 14. März 1857.

Fürstl. Neuß-Plauische Landesregierung das.

Otto.

N. v. Geldern-Crispendolf.



Justrucetion
für

hierlündische Untercollerteure.

8. 1.

Vesugniß zur Niemand darf sich eher mit Führung einer Unterrollecle befassen, als ihm

er„, hlerzu von Fürstlcher Landesregierung rite Zufertigung einre Concessionsscheins

lecien. anedrückliche Erlaubniß rauhett worden istDie GEoncession kann nach Ermessen Furstlicher Regierung zu jeder Zeit, auch

wenn der Untercollerleur keinen Grund zur Beschwerde gegeben hat, zurückgezogen
en.

Für Hauptcollecten im Auslande dürfen Untercollerten im hiesigen Lande nur

so lange übernommen werden, als für die betreffende ausländische Lotterie eine

Hauptcollectur im hiesigen Fürstenthume noch nicht besteht.
Beim Wegfalle dieser Voraussetzung dürfen die Untercollecteure für die betref-

fende ausländische Lotterie lediglich von dem hierländischen Haupccollecteur Unter-
collerken annehmen.

g. 2.

Detbindlichkeil Jeder Untercollerteur ist verbunden,sichauf Erfordern gegen Obrigkeiten und

ott Polizeibeamte durch Vorzeigung seines Concessionsscheins zu legirimiren.
sionssch

g. 3.

II Sollte ein Untercollecteur seine Zahlungsverbindlichkeiten nicht gehörig erfüllen

unvoder sich sonstige Unregelmäßigkeiten, namentlich Bevortheilungen der Spieler zu
Schulden kommen lassen, so wird derselbe der ihm ertheilten Concession verlustig
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und er hat sich der desfallsigen öffentlächen Bekanntmachung unter Angabe des

Grundes der Concessions-Entziehung zu gewärtigen.

F. 4.

Den Untercollecteurs ist nicht gestattel, anderweite Untercollecteurs anzuneh=
men. Jede mit Vortheilen an Provision oder Gewinnpfenigen verbundene Ueber= Untercolle=

lassung von Loosen an andere, zum Colligiren befugte oder nucht befugte Personen 48 Untel-
Seiten der Untercollecteurs, ilt als Zuwiderhandlung gegen diese Bestimmung an: #eollecteure.

zusehen.

F. 5.

Beim Empfang der goose jeder Classe hat der Untercollecteur solche sofort Emysang dir
genau durchzusehen, die irriger Weise ihm zugesendeten Loose sofort herauszuziehen boost.

und unter keiner Bedingung an Interessenten auszugeben, sondern unverzüglich an den

Hauptcollecteur zurückzusenden, die etwa fehlenden VLoose aber nachzufordern. Der

Untercollecteur wird dem Hauptcollecteur für jeden aus Nichtbefolgung dieser Vor-
schrift erwa entspringenden erweislichen Nachtheil verantwortlich.

g. 6.

Wird dem Untercollecteur von einem Interessenten die Anzeige gemacht, daß ar
ein Loos abhanden gekommen sei, oder kommen dem Untercollecteur selbst Loose ab- uennneR aR

handen: so hat er die betroffenen Nummern sogleich dem Hauptcollecteur bekannt
zu machen.

Will der Untercollecteur deßhalb eine öffentliche Bekanntmachung erlassen, so
ist solche jederzeit mit seinem Namen zu unterzeichnen.

S. 7.

Kein Untercollecteur darf unterlassen, bei Ausgabe eines Looses seinen Namen „rechg.
deutlich und leserlich mit Belfügung seines Wohnorts, darauf zu verzeichnen, da= den Nomm

mit bei jedem vorkommenden Loose sogleich erkannt werden kann, durch wen solches der unur-
in die Hände des Interessenten gelangt ist. kuirktne

K. 8.

Wüsche ein Interessent die Einlagegelder auf eine oder mehrere Classen vor- chentn,
autzuhezahlen, so ist auf der Rückseite des betreffenden Looses über den, im voraus lagezusder auf
auf die nächsten Elassen erhaltenen Betrag zu qulttiren. all Classen.

10“
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(. 9.

n Die Ausstellung von Compagnie-Scheinen zum gemeinschaftlichen Spielen
mehrerer Nummern ist den Untercollecteurs nur unter folgenden Voraussetzungen

gestattet:

#a) die Original-Loose des Compagnie-Opiels müssen sich in den Händen eines

der Compagnie-Spieler besinden, und würfe unter keinerlei Vorwande im
Gewahrsam des Untercollecteuro verbleiben

S —
die Auchändigung der betreffenden Loose E mit der Ausstellung des

ersten Compagnie-Scheins unbedingt erfolgen, die Aushändigung der Loose
zu den spätern Elassen aber, zu der für die Erneuerung der SLoose bestim-
ten Zeit;

i der Compagnie-Schein muß enthalten:

1I) die Angabe der einzelnen Nummern der zum Compagnie- Spiel ge-
hörigen ganzen oder Theilloose der zu bezeichnenden, im Spiel begrif-

fenen Lotterie;

2) den Namen, Stand und Wohnort hrinig Compagnie-Spielers,
welcher die Oeiginal Loose in Verwahrung hat

3) die Angabe, zum wievielten „bein derInhaber Compagnie-Scheins
am Compagnie-Spiele Antheilh

4) die Bemerkung, daß der ——ist lediglich von dem Aus-

steller vertreten werde;

5) die Unterschrift des Untercollecteur mit Beisetung des Wohnorts.

ch) Kein Compagnie-Schein darf auf einen geringern Antheil am Compagnie-
Sniele ausgestellt werden, als zum Betrage von einem Achtelloose, so daß
also zu einem Compagnie-Spiele von fünf ganzen Loosen oder von 20

Viertelloosen, nicht mehr als vierzig gleichlautende Compagnie-Scheine aus-
gestellt werden dürfen.

. 10.

— Ebenso ist die Ausstellung von geschriebenen oder gedruckten Antheil-Zetteln
mn det an einzelnen Loosen oder Loostheilen, weiche nicht Compagnie: Scheine der im vorigen

g. gedachten Art sind, sowie das Vermiethen von Loosen auf einzelne Klassen,

gänglich untersagt.
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. 11.

Obgleich es in dem Geschäfte jedes Untercollecteurs liegt, so viel Loose als ee
möglich abzuseten und zu diesem Behufe solche dem Publico anzubieten, so wird dor unwü#ndie

doch jede desfallsige Zudringlichkeit, wohin namentlich das Ausrufen von Loosen angin Wasadttn-
öffentlichen Orten, das Ueberreden zum Spiele und das Aufdringen von Loosen, «

das unverlangte Zusenden derselben in unfrankirten Briesen und die Bekannt-

machung des Verkaufs von Loosen in öffentlichen Blärkern zu andern, als den plan-

mähigen Preisen, oder das Verhandeln von Loosen mit Verzichtleistung Seiten der

Spieler auf gewisse Gewinne, zu zählen ist, ernstlich untersagt und erwartet, daß
kein ehrliebender Untercollecteur durch ein dergleichen unwürdiges Verfahren, zu

Einschreitung, und nach Befinden Bestrafung, Veranlassung geben wird.

 12.

Gegen Aushändigung des Hooses soll in der Regel die Bezahlung der Ein- uaechuguen
lagegelder erfolgen. Da jedoch das Loosabsatz-Geschäft dem kaufmännischen Ge- "

schäfte ähnlich ist, und ein Ereditgeben dabei dem freien Uebereinkommen überlassen
bleiben muß: so hängt es von dem Ermessen des Untercollecteurs ab, ob und wem

er Credit geben will; es geschieht solches jedoch lediglich auf seine eigene Gefahr
und Vertretung, und der Untercollecteur ist nicht berechtigt, bei Vorzeigung des

Looses der vorhergehenden Elasse und Erlegung des Einsatzes zur neuen Classe,

das Loos zu derselben, bis zu Nachzahlung des creditirten Einsatzes, dem Spieler

vorzuenthalten.

Bei Gewinnauszahlungen dürfen creditirte Einlagegelder nur dann vom Ge-

winne gekürzt werden, wenn der Rest auf der Rückseite des Looses deutlich ange.
merkt ist.

Es hat daher jeder Untercollecteur sich wohl in Acht zu nehmen, andern, als
ganz zuverlässigen Spielern Credit zu gewähren.

C. 13.

Bei Erneuerung der Loose zu der folgenden Elasse hat der Unterrollecteur, —i
zu Verhütung von Mißbrauch, das Loos der vorhergehenden Classe an sich zu
nehmen

Jeder Spieler hat zwar für die Erneuerung seines Looses zu rechter Zeit be-
sorgt zu stin und kein Recht, die Zusendung des Looses zur neuen Elasse zu ver-

langen; der Untercollecteur ist jedoch verbunden, denjenigen Spielern, von welchen
er die Bezahlung der Einlagegelder im voraus angenommen hat, die Renovations-

Loose unaufgefordert zur gehörigen Zeit zuzusenden. Wörde in einem solchen Falle
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die Zusendung des Renovations-Looses vom Untercollecteur unterlassen werden, so

würde derselbe dadurch sich den Verdacht unredlicher Absichten zuziehen.

K. 14.

labuen mit boose, welche von den Spielern nicht erneuert worden sind, hat der Unter-
neutiltn .. . . .

wim,collecteukmitderIsothsgenBemekkaugundmItBetlustdecEmlagederber-its
gesogcsscaslassewandanauptcollcheurzurückzugebenodckandtcweikzuvcckqm
fess. Lehrencdaksjedochnichtehckgeschehka,alsbisdekuatekcollectcukGewiß-
heit hal, daß der Spieler das Loos aufgibt oder der Spieler sich an der Meldung

zur Erlongung seines Erneuerungslooses binnen planmäßiger Frist verabsäumt hat.

8. 15.

Sin u. Da die schnelle und richtige Auszahlung der Gewinne nicht nur die erste
gubsah. Plicht jedes rechtlichen Collecteurs ausmacht, sondern ganz insbesondere zur Be-

—n- gründung seines guten Rufê wesentlich beiträgt: so hat jeder Untercollecteur es sich
winnlorse besondero angelegen sein zu lassen, die Aucgzahlung der Gewinne, soweit thunlich,

u dem planmäßigen Zahlungstermue, jedenfalls aber innerhalb ver auf den plan-
wästomn Z9ohlungstermin solgenden acht Tage, und nicht spärter, zu bewirken:;

am weuigsten aber zu Beschwerden hierin Veranlassung zu geben, welche vorkom-
menden Fals mit unnachsichrlicher Strenge zu beurtheilen sind.

Die Gewinngelder sind stetS nur gegen Rückgabe des Original-Gewinnlooses
aucGzuzahlen; dagegen ist eo dem Untercollecteur unter keinerlei Vorwande gestattet,

den Spielern Gewinnloose, auch nicht Behufs der Einsendung derselben an den

Hauptcollecteur, ohne Bezahlung abzufordern.
In lehzerem Falle sind vielmehr die Loos-Inhaber zu deren eigener Vorzeigung

bei dem Hauptcollecteur, oder zur unmittelbareu Einsendung an denselben, oder

nach Bessnden an die Lotterie-Haupt-Expedition, zu veranlassen.

F. 16.

nrnh Alles Abverlangen von sogenannten Douceurs, oder deren Anrechnungen bei
ven Doutm", Gewinnauszahlungen, ist untersagt.

F. 17.

Zuwiderhand Zuwiderhandlungen der Untercollectkeurs gegen die Bestimmungen der §. 6,

4wn er 7 u. 11 ziehen eine DOrdnungeh rase von Zwei Thalern, Verlehzungen der Bestim-*

kurs, Fhne mungen der §6. 4, 9, 10 u. 16 eine Strase von Zehn Thalern für jeden Fall, un-

v#mmungen, ter Steigerung um den einfachen Stafbetrag bei Wiederholungen, zugleich guch

nach Besinden den Verlust der Goncession nach sich.



g. 18.

Die Untersuchung und Bestrafung von Uebertretungen der benäregen n-
Vorschriftenfomme der betreffenden Polizeibehörde, dafern aber bei Zuwiderhand bansit 5#v

lungen gegen die Bestimmungen der 6. 3, 13 und 15 ein der Eriminalober= 8—
gerichtsbarkeit zugehoriger Straffall vorliegt, der zuständigen Eriminalobergerichts- baltanteieg.

behörde . anlaßten Unter=Geg e Aussprüche der Yolizeibehörde steht die Berufung an Fürstliche suchungen.
—— zur letztinstanzlichen Entscheidung binnen zehntägiger Frist zu.

egen der bei den Eriminalobergerichtsstellen zu P- ne Untersuchungen be-

wendek es bei den bestehenden Vorschriften über den Instanz
jedem Falle haben sich die Untersuchungobehörden s'in Entscheidung über

das Fortbestehen der ertheilten Concession zu enthalten, sondern wegen desfallsiger

Beschlußfassung Bericht an Fürstliche Landesregierung zu erstatten.

Ereiz, den 13. März 1357.

Fürstl. Reuß-Planische Landesregierung das.

Otto.

N. v Geldem-Criependorf





Gesetzsammlung
des Furstenthums Reuß alterer Linie.

W. v.

(Ausgegeben den 6. April 1857.)

14. Bekanntmachung,

die paßpolizeiliche Behandlung der Ausländer in Oesterreich

betreffend.

Zufolge einer auf gesandtschaftlichem Wege anher gelangten Miktheilung sind
von Sr. Majestät dem Kaiser von Oesterreich Behufs der möglichsten Erleichterung
des Personenverkehrs im Oesterreichischen Kaiserreiche neuc, vom 15. dieses Monats

in Kraft gelretene Bestimmungen über die Handhabung der Paßpolizei angeordnet
und in einer desfallsigen Verordnung veröffentlicht worden.

Zur Nachachtung der nach den Oesterreichischen Staaten reisenden diesseitigen

Unterthanen, sowie der zur Paßertheilung ermächtigten Behörden, werden die, die
paßpolizeiliche Behandlung der Ausländer in Oesterreich betreffenden Vorschriften

aus dem gedachten * unter Bagah auf Unsere Bekanntmachung vom
16. Juli1855 (Stäck 17, Nr. 40 der Gesetzsammlung von 1855) ertractweise
in Nachstehendem zur Pesan Kunde gebracht.

Greiz, am 26. März 1857.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung dafs.

Otto.

. uo. Geldern-Crispendors.



Verordnung

der Ministerien des Aeußern, des Innern und des Handels, der

obersten Yolizeibehörde und des Armee-Ober-Commando

vom 15. Februar 1357,

wirksam für alle Kronländer; womit neue paßpolizeiliche Vorschriften erlassen
worden.

K. 2c.

Drilter Köschnilk.

Vorschriften für Reisen der Ausländer in das Inland.

F. 8.

Jeder Ausländer, welcher sich in den Oesterreichischen Kaiserstaat begiebt, muß
mit einem ordnungsmähigen Reisepasse versehen sein

Von dieser Bestimmung sind souveräne Farsten und die Glieder jener regie-

render Häuser, welche königliche Ehren genießen, nebst den sie begleitenden oder

einzeln reisenden Omahlinnen und Kindern fur sich, ihr Gefolge und ihre Diener-
schaft ausgenomme

Auch werden rorh diese Bestimmungen weder die bezüglich der Legitimation

zum täglichen Grenzverkehr bestehenden besonderen Vorschriften, noch die mil frem-
den Regierungen bezüglich der sogenannten Paßkarten getroffenen Vereinbarungen
berührt.

8. 9.

Von ausländischen Behörden ausgefertigte Reisepässe können nur dann als

ordnungsmäßig anerkannt werden, wenn sie von den berufenen Behörden jenes kan-

des, dem der Fremde seinen staaksbürgerlichen Verhältnissen nach angehört, für die
Reise nach den k. k. Oesterreichischen Staaten ausgestellt und nach Vorschrift des

F. 19 abgefaßt sind.
. 10.

Der von einer auoländischen Behörde ausgefertigte Reisepaß muß, in soweit
nicht ein Uebereinkommen mit der betreffenden fremden Regierung eine Ausnahme

begründet, mit dem Visum einer k. k. Oesterreichischen Mission oder eines dazu

ermächtigten k. k. Consulates versehen sein.
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K. 11.

Wenn ein Ausländer wegen Verlustes seines Relsepasses oder aus anderen

Gründen einen neuen Paß zur Forse#ung seiner Reise in das Ausland oder zur

Räckreise in dasselbe dringend benöthiget, so kann der Chef der politischen Landes-
stelle, jedoch nur in Ermangelung einer Vertretungsbehörde des Staates, dem der
Fremde nach seinen staatobürgerlichen Verhältnissen angehörk, einen solchen Reisepaß,
unter ausdrucklicher Erwahnung des Grundes und Zweckes, ausstellen, wovon die

Anzeige an das Ministerium des Aeußern im Wege der obersten Polizeibehörde zu

erstateen ist.

Vierter Abschnill.

Allgemeine Bestimmungen.

S. 12.
Von der bisherigen Verpflichtung, die Reiseurkunden in= oder ausländischer

Behörden im Innern des Oesterreichischen Kaiserstaates regelmäßig vorzuweisen,
vidiren zu lassen und ämtlich zu hinterlegen, kommt es ab, wornach auch die bis-

her bestandene Mlicht zur Lösung von Anfenthaltökarten enkfällt.

Dasselbe hat rücksichtlich der begitimationskarten zu gelten.

8. 13.

Nur an den Grenzen des Oesterreichischen Kaiserstaates unterliegen die Reise-

pässe, sie mögen von in= oder aucländischen Behörden ausgefertiget sein, der Re-

vision durch die k. k. Grenz-Aussichtebehrd, welche, in sofern kein Anstand ob-
waltel, das Visum zur Weiterreise ertheilt

Ohne Einholung dieses Visum ist den Reisenden der Uebertritt der Grenze

nicht gestattet.
F. 14.

Ist der Reisende mit einem ordnungsmäßigen Reisepasse nicht Ps oder
mangelt demselben das Visum der betreffenden k. k. Mission oder des k. k. Consu-
lates, weiset er sich aber sofort als unverdächtig aus, so kann ihm die l. Grenz=
Aufsichtsbehörde einen Interimöschein an den Ort der nächsten Polizei= oder nach

Umständen auch der politischen Behörde, welchen er auf seiner Reise betritt, erthei-
len, in welchem Falle der abgenommene Reisepaß unter Begrunonng des Verfahrens

an die gedachte Behörde einzusenden ist
Ein derlei ausgestellter Interimsschein hat nur eine beschränkte, entweder aus-

dräcklich festgesetzte oder sich von selbst verstehende, aber jedenfalls vierzehn Tage

nicht überschreitende Giltigkeit.
K. #c.



In der Regel darf der Reisepaß nur auf Eine Person lauten.

Eine Ausnahme besteht hinsichtlich der Begleitung des Reisenden, unter wel-

cher aber nur dessen Ehegattin, Kinder, Pflegbefohlene oder minderjährige Anver-

wandee Gefolge und Dienerschaft zu verstehen sind.
56 genügt, wenn die einzelnen Individuen dieser Begleirung mit ihrem Vor-

und Zunamen und unter Angabe ihres bezüglichen Verhältnisses zu dem Reisenden
in dessen Passe aufgeföhrt werden

Jedenfalls haftet der Reisende für die Identität seiner Begleitung mie den
im Passe aufgeführten Individuen.

ic. ic.

g. 24.

Durch die gegenwärtigen Vorschriften werden nicht berührt:
1) Die Bestimmungen über Wanderbücher und Hausirpässe, deren Inhaber

sich rücksichtlich der Meldung auf ihren Wanderungen fortan nach diesen
Bestimmungen zu benehmen haben

2) Die Vorschriften für Reisen der im militärpflichtigen Aller stehenden
Personen, der Militärurlauber und der Reservemänner, und überhaupt

die bezüglich dec Militärs und der Bewohner der Militärgrenze beste-

henden paßpolizeilichen Anordnungen.
3) Die Bestimmungen der Ministerial-Verordnung vom 12. September

1853 Nr. 179 des Reichs-Gesehz-Blattes, über die Paßcontrole zur

Hintanhaltung des Schleichhandels.
4) Die Vorschriften wegen des Rastell- und Skella-Verkehrs am Sanitäts-

cordon längs der türkischen Grenze.

5) Die in besonderen Verträgen, Friedensschlüssen, Tractaten oder sonstigen
Uebereinkommen der k. k. Oesterreichischen Regierung mit den Regierungen

auswärtiger Staaten gegründeten Bestimmungen rücksichtlich der wechsel-
seitigen Angehörigen und namentlich die speciellen Verordnungen in Be-
treff der an die Militärgrenze anstoßenden türkischen Provinzen.



Gesetzsammlung
des Furstenthums Reuß alterer Linie.
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M. 10.

(Ausgegeben den 15. April 1857.)

16. Gesetzliche Verordnung,

den Bergbau in dem Fürstenthum Reuß alterer Linie

betreffend.

Wir Heinrich der Zwanzigste, von Gottes Gnaden alterer Linie

souverainer Fürst Neuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c. 2c.

fügen hiermit zu wissen:

Die in neuester Zeit verschiedentlich hervorgetretenen Bestrebungen, den im
siebenzehnten und achtzehnten Jahrhundert in mehreren Theilen Unseres Fürsten=
thums betriebenen Bergbau wieder in Gang zu bringen, haben das Bedürfniß
öffentlich verkündeter gesetzlicher Bestimmungen über verschiedene dabei eintretende

Rechtsverhältnisse sahlbar gemacht, da die früher dabei befolgten Grundsätze haupt-
söchlich auf Herkommen beruhten, und daher beim Liegenbleiben des Bergbaues in
Vergessenheit gekommen waren.

Wir haben daher durch Unsere Landesregierung diese herkömmlichen Bestim-

mungen ermitteln und vervollständigen, das Ergebniß auch Unserer getreuen Ritter=
und Landschaft auf dem im Monat December vorigen Jahres abgehaltenen Land-

tage vorlegen lassen und deren gutachtliche Erklärung darüber vernommen, und ver-

ordnen, auf Grund dieser Verhandlung, was folgt:

8. 1.

Regalität des Bergbaues.

Derr Bergbau in Unserm Fürstenthum gehört Kraft de vom Kaiser Fried-
rich I. bereirsz im Jahr 1232 Unsern Regierungsvorfahren darüber ertheilten Di-
ploms und des uralten Herkommens zu den landesherrlichen Regalien.



g. 2.

Umfang des Bergregals.

Alle Fossilien, woraus Metalle und Halbmetalle gewonnen werden können,

kerner alle Edelsteine und Halbedelsteine, desgleichen alle Salzarten, vorzüglich
Steinsalz, Salpeter, Vitriol und Alaun, sowie die Salzquellen, ferner alle brenn-

baren Mineralien, als Schwesel, Reißblei, Erdpech und Steinkohlen, gehören zum

Bergregal.

5. 3.

Fossilien, welche nicht zum Bergregal gehören.

Andere Fossilien hingegen, aus denen weder Metalle noch Halbmetalle gewon-

nen werden, und die in ihrer natürlichen Gestalt sogleich zum ökonomischen oder

technischen Gebrauch benutzt zu werden pflegen, gehören dem Eigenthümer des Grun-
des und Bodens; besonders sind Marmor, Porphyr, Granit und Basalt, Serpen-

tinstein, Schiefer, Kalk, Gyps, Sandstein, Torf, Braunkohle, Thon, Lehm, Mer-
gel, Walken-, Umbra-, Acker= und andere Farbenerden, insofern aus lehztern keine

Metalle oder Halbmetalle gewonnen werden, zum Bergregal nicht zu rechnen.

F. 4.

Fortsetzung.

Die F. 3 aufgestellte Vorschrift sindet auch auf die an sich zum Bergwerks-
regal gehörigen Stein= und Erdarten Anwendung, wenn dieselben entweder auf der

Oberfläche liegen, oder durch die Pflugschar ausgerissen, oder bei Gelegenheit ande-

rer ökonomischer Arbeiten einzeln gesunden werden.

F. 5.

Allgemeiner Grundsab über den Bergbau.

Die Aufsuchung und HBeng solcher Fossilien, welche zu den landesherr-
lichen Bergregale gehören (F. 1),istNiemandem, auchdemGrundeigenthöümer auf
seinem Eigenthum nicht gestattet, 4% er nicht besetder (undeherrcht Erlaubniß
dazu nachgesucht und erhalten hat.

Wir werden aber diese Erlaubniß da, wo nicht besondere Grönde entgegen
stehen, unter den unten (F. 6 bis 12) bezeichneten Voraussetzungen und Be-

dingungen ertheilen lassen.
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g. 6.

Gesuch um Erlaubniß zum Schürfen.

Wer in Unserm Fürstenthum auf Fossilien schürfen will, welche zum Berg-
regal gehoren, hat sein Gesuch um dießfallsige Erlaubniß bei Unserer Landesregie-
rung anzubringen, welche sich wegen Ertheilung derselben mit Unserer Kammer,
und wenn es sich um Forstareal handelt, mit Unserem Forstdepartement in Ein-

vernehmen zu setzen, auch die berichtliche Aeußerung !7r zuständigen Justizbehörde,
ingleichen 7 Gerichts= und Lehnsherra zu erfordernhdem Gesuche ilt genau die Oertlichkeit, wo “r!r werden soll, und die

Gattung von Fossilien onlugeben auf welche der Bitesteller die Schürferlaubniß

zu erhalten wünscht.

8. 7.

Gesuche von Actienvereinen.

Wird die Erlaubniß von einem Actienvereine nachgesucht, so hat, wenn es

ein inländischer ist, derselbe vorher den Vorschriften Unserer Verordnung vom 28.
April 1855 Genüge zu leistenz; ist es aber ein ausländischer, so hat derfelbe gleich-
zeitig mit seinem Gesuch seine Statuten, und die etwa auswärts erlangle Bestäti-
hung derselben einzureichen.

d. 8.

Beschlußnahme über das Gesuch.

Bei der Beschlußnahme über das Gesuch ist besonders in Erwägung zu zie-

hen, ob Wahrscheinlichkeit vorhanden ist, das vermuthete Mineral zu finden, und
ob der Antragsteller sich im Besih der Mittel besindet, den Bau zu unternehmen-.

g. 9.

Caution.

Vondem Ermessen unserer Landesregierung hönge es ab, dem Bewerber nach
Besinden die Bestellung einer angemessenen Caution für die Fortsetzung des Unter-

nehmens, besonders aarch zur Sicherstellung dritter Personen, z. B. der Grund-
eigenthümer, aufzuerlege

Dieß hat numenhac, stets zu geschehen, wenn der Bewerber ein Ausländer

ist. In diesem Falle ist in der Regel die Caution durch Stellung eines von

Unserer Landesregierung für annehmlich erachteten inländischen Bürgen zu leisten,
welcher den bürgschaftlichen Hchtewohllhatn, und namentlich der Vorausklage, zu

entsagen hat.
12“
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Uebrigens sind auch Ausländer, welche im hiesigen Lande Bergbau treiben
wollen, wegen aller aus einem solchen Unternehmen für sie entstehenden Verpflich=
tungen der hierländischen Gerichtsbarkeit unterworfen (vergl. die belreffenden Con-
ventionen Art. 16 und 24).

. 10.

Ertheilung der Schürferlaubniß.

Die Erlaubniß zum Schürfen ist in jedem Falle nur auf eine bestimmte Bo-

denfläche zu ertheilen, und zugleich die Frist zu bestimmen, binnen welcher das

Schürken, bei Verlust der Erlaubniß, zu beginnen hat.

C. 11.

Schürfschein.

Ueber die Erlaubniß zum Schürfen wird dem Bewerber ein Schein — Schürf-

schein — ertheilt, welcher auf ein Jahr, vom Tage der Ausstellung an, gültig

bleibt. Nach Ablauf dieser Frist verliert der Schein seine Gültigkeit, wenn der

Inhaber nicht vorher eine Erstreckung derselben ausgebracht hat.

Das dießfallsige Gesuch ist wenigstens einen Monat vor Ablauf der Frist
einzureichen, und dabei anzuzeigen, welchen Erfolg das Schürfen bis dahin gehabt
hatz rücksichtlich der Fristerstreckung gilt dasselbe wie von der Schürferlaubniß selbst.

8. 12.

Verpflichtung des Schürfers bei Verrichtung der Schürfarbeiten.

Der Schrfer ist verbunden, die Schrfarbeiten nach der Regel der Bergbau-
kunst so vorzunehmen, daß weder für die Arbeiter noch füc die Bewohner der Ober-

släche eine Gefahr erwachse, noch der Grundeigenthümer ohne Noth belästigt werde,
ingleichen offene Schürfe so zu verwahren, daß keine Verunglückung von Men-

schen oder Thieren zu befürchten ist.

g. 13.

Verbindlichkeit des Grundeigenthümers zu Gestattung des

Schürfens.

Der Schürfer muß vor dem Beginn der Arbeiten dem Grundeigenthümer den

Schürfschein vorzeigen; letzterer ist verpslichtet, das Schürfen auf seinem Grund-
eigenthume gegen Entschädigung (s. §. 22) zu gestatten.
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# 14.

Anspruch 5% Schürfers auf die Erlaubniß zum Abbau der
erschürften Mineralien. Muthung.

Wer auf erhaltene Erlaubniß zum Schürfen binnen der bestimmten Frist

. 11) bauwürdige Mineralien erschürft, ist befugt zu verlangen, daß ihm das
Recht zum Abdau derselben vorzugsweise vor allen Andern verliehen werde.

u diesem Zweck hat derselbe aber, und zwar noch vor Ablauf der zum Schürfen

ertheilten Frist, die Muthung anzubringen und um die Belehnung nachzusuchen.

. 15.

Belehnung.

Unsere Landesregierung hat die Bedingungen der Belehnung — wenn es sich

um Domanial-Grund und Boden handelt — nach vorgängigem Einvernehmen mit

Unserer Kammer bezüglich mit Unserm Forstdepartement festzustellen, und dabei
insbesondere den Umsang des Grubenfeldes, die Frist zum Beginn des Abbaues,

ingleichen das Nöthige wegen etwaniger Rechte dritter Personen, insbesondere der

Grundeigenthümer, ingleichen wegen der Verpflichtung zur ununterbrochenen Fort-
seung des Abbaues und sonstiger zu berücksichtigender Verhältnisse zu bestimmen.

g. 16.

Verpflichtung zu Abtretung des Grundeigenthums zum Bergbau.

Jeder Grundeigenthümer ist verpflichtet, diejenigen Bodenflächen von seinem
Grundeigenthume, welche bei dem Betriebe des Bergbaues zu Grubenbauen, Hal-
den, Gebäuden, Maschinenanlagen, gewöhnlichen und Schienenwegen, Arbeits= und

bagerungsplätzen, Aufbereitungsanstalten, Teichen, Wehren und Wasserläufen und
sonst nothwendig sind, an die Bergwerksunternehmer gegen Entschädigung abzu-
treten.

muß auch jeder Grundelgenthümer die Grenzsteine, welche zu Begrenzung
der Grubenfelder zu setzen sind, gegen Entschädigung auf seinen Grundstäcken dulden.

g. 17.

Beschränkung dieser Verpflichtung.

Diese Verpflichtung ist jedoch auf das wirklich Norhwendige beschränktz ent-
steht unter den Bethelligten Streic, ob die Abtretung des verlangten Grundelgen=

thums für den Bergbau nothwendig sei, so wird darüber, nach summarischer Er-
örterung der Sache, im Administrativwege entschieden.
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Dabei und bei der etwa nöthig werdendenBestimmung über einzelne Modali=
täten ist darauf zu sehen, daß der Zweck, so weit immer thunlich, aufdie Art
erreicht werde, welche dem Grundeigenthümer am wenigsten lästigist.

**

Eigenthömliche oder nicht eigenthümliche Abtretungen des
rundeigenthumö.

Die Abtrekung des zum Bergbau erforderlichen Grundes und Bodens kann

entweder eigenthümlich, oder mit Vorbehalt des Eigenthums für den bherigen

Besiczer in der Art erfolgen, daß nur die Benutzung desselben zum Bergbau für

die Dauer des lebtern auf den Bergbauunternehmer übergeht.

n der Regel hat der Eigenthümer die Wahl zwischen der elgenthümlichen
oder n eigenthümlichen Abtretung; wählt er die letztern, so ist der Bergwerks-

unternehmer verpflichtet, die betroffene Bodensläche nach Maaßgabe der Vorschriften
19—24 eigenthümlich zu übernehmen.

Nur dann, wenn eine Bodenfläche blos zu vorübergehenden bergmännischen
Zwecken erforderlich ist, so daß sie nach dem Gutachten Sachverständiger nach einem

Zeltraum von längstens drei Jahren an den Grundeigenthümer zurückgegeben wer-

den kann, ist auch der Bergwerksunternehmer zu dem Verlangen berechtigt, daß
die Ueberlassung desselben nur auf die Zeit des Gebrauchs gegen Gewährung voll-

ständiger Entschädigung für die entzogene Nutzung erfolge.

Dieß gilt namentlich in allen Fällen, wo die Ueberlassung von Grund und
Boden a6 zum Abbau, sondern nur zum Behuf des Schürfens verlangt wird.

C. 19.

Zurückgabe des Grundstücké.

Wenn die Ueberlassung des Grundstücks in dem vorbezeichneten Falle auf Ver-

langen des einen oder deo andern Theils, oder in andern Fällen auf Zeit geschehen

ist, so muß der Bergwerksunternehmer das Grundstück bei aufhörendem Bergwerks-
gebrauch in dem Zustande, wie er es übernommen hat, an den Grundeigenthümer

zurückgeben, oder ihm wegen der Deterioration desselben Schadenersaß leisten. Auf

des Grundeigenthümers Verlangen hat er dechalb vorher Sicherheit zu bestellen, auch
kann der Grundeigenthümer verlangen, daß, um die Ausmittelung seines künftigen

Entschädigungsanspruchs zu ermöglichen, noch vor der Ueberlassung seines Grund=
stücks zum Bergbau, eine legale Taration desselben auf Kosten des Bergwerks-
unternehmers verfügt werde (99.23 und 24).
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g. 20.

Recht des Grundeigenthümers, den Auskauf ganzer Grundstücke
zu verlangen.

Wenn ein Grundstück durch theilweise Abtretung zum Bergbau so zerstückelt
werden würde, daß nach dem Urtheile der Abschätzungéöbehörde (F. 23) die fernere

zweckmäßige Benuhung desselben verhindert wäre, so kann der Eigenthümer ver-
langen, daß der Bergwerksunternehmer das ganze Grundstück übernehme, und ihm

dafür die festgesetzte Entschädigung leiste (s. unten §. 22).
Dasselbe kann der Grundstückkeigenthümer verlangen, wenn für sein Grund-

stück aus zureichenden, nach Besinden durch das Gutachten Sachverständiger festzu-

stellenden Gründen eine künftige erhebliche Benachtheiligung, welche durch bloßen
Schadenersatz nicht zu vergüten sein würde, zu befürchten steht.

**

Vorkaufsrecht an den abgetretenen Grundstücken bei aufhörenden

ergwerksgebrauche.

Soll eine zum Bergbau eigenthümlich abgetretene Bodenfläche bei aufhörendem
Bergwerksgebrauche veräußert werden, so steht dem Eigenthömer des Gutes oder
des Grundstückes, von welchem dieselbe abgetrennt worden, das Vorkauferecht zu

dem Preise, welchen ein Fremder giebt, zu.

g. 22.

Ermittelung der Entschädigung.

Bei Ermittelung der dem Grundeigenthümer für eine zum Bergbau abzu-
tretende Bodenfläche zu gewährenden Entschädigung ist der Betrag der Nutzung zu

Grunde zu legen, l! dieses Grundstück dem Eigenthümer bei guter und pfleg-
licher Benuhung

Dieser nukett ist durch Taration festzustellen.
Geschieht
a. die Abtretung nur auf Zeit (F. 18), so hat der Bergwerksunternehmer

dem Grumeigenthümer auf so lange, bis ihm die abgelretene Boden-
fläche zuruckgegeben wird (§. 19), eine jährliche Rente zu gewähren,
welche um die Hälfte höher ist, als der festgestellte Nutungsbetrag.
Erfolgt die Abtretung nicht auf Zeit, sondern so, daß das Eigenthum

des Grundes und Bodes auf den Bergwerksunternehmer übergeht, so
ist der Grundeigenkhümer berechtigt die Gewährung dieser Rente in Ka-

pital nach dem fünfundzwanzigfachen Betrage zu verlangen.

“
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4. 23.

Verfahren dabei.

Die Verhandlungen über Abtretung von Grundeigenthum zum Bergwerks-

gebrauch gehören zu dem Geschäftékreise Unserer Justizämter, welche sich auch über-
baupt, so lange Wir ein Anderes nicht anordnen werden, aller bergamtlichen

Functionen nach Anordnung Unserer bandesregierung zu unterziehen haben.
Der Bergwerkeunternehmer hat daher seinen dießfallssgen Antrag bei dem

Justizamte des Bezirké zu stellen, welches die Sache im Administrativwege zu er-

örtern, und wenn eine, in allen Fällen möglichst anzustrebende gütliche Vereinigung
zwischen den Parkheien nicht zu erreichen steht, erstinstanzlich zu entscheiden hat.

Gegen diese Entscheidung steht den Betheiligten der Recurs an Unsere Lan-

desregierung, mil Ausschluß jedes weitern Rechtsmittels, sowie des Antrags auf
auswärtiges Erkenneniß zu.

den vorkommenden Tarationen sind die Vorschriften Unserer Verordnung

vom 2. Januar 1856, die Herstellung und Erhaltung der öfeentlichen Wege be-

treffend (s. 4), in Anwendung zu bringen; in ähnlicher Weise ilt auch bei den etwa

nöthig werdenden Vernehmungen Sachverständiger zu verfahren.

#. 24.

Kosten.

Die durch dergleichen eshendlungen entstehenden Kosten hat in der Regelder Bergwerksunternehmer allein zu t

6 25.
Erbkurx.

Außer der.22 bestimmten Entschädigung hat der Grundeigenthümer nach

allem ertommen noch den Anspruch auf kostenfreie Verbauung des sogenannten
rbkures

5 26.

Vergütung der Bergschäden.

Der Schaden, welcher durch den Bergwerksbetrieb an fremden Fluren, Ge-

bäuden, Anlagen auf der Oberfläche oder andern Gegenständen zugefügt wird, muß
ohne Unterschied, ob der Schaden den Grundeigenthümer oder einen Andern, 3.

durch Wasserentziehung trifft, durch den Bergwerksunternehmer volsständig arsetz.
werden
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g. 27.

Wegfall dieser Verbindlichkeit.

Dem Beschädigten steht aber dann kein Anspruch auf Schadenersatz zu, wenn

die Grubenbauer, welche Ursache des Schadens sind, schon eher vorhanden waren,
als die beschädigten Gebäude oder Anlagen errichtet, oder die beeinträchtigten Rechte
erworben.

g. 28.

Verfahren.

Die Verhandlungen über Ersatz von Bergschäden gehören nach Maaßgabe der
Bestimmung F§. 22 so lange, als besondere Behörden für Bergangelegenheiten nicht
gegründet worden, zu dem Geschäftskreis Unserer Justizämter, und unterliegen den

Dosimmungen?des Gesetzes über den unbestimmten summarischen Proceß vom 24.
December 185

K. 29.

Kosten.

Die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten, welche durch die Ausmittelung

der Schäden und die dazu nöthigen Vortrörtrrungen erwachsen, fallen demjenigen
zur Last, welcher die Entschädigung zu leisten hat.

ndere, dei dergleichen Verhandlungen etwa vorkommende Kosten unterliegen

den allgemeinen gesehlichen Bestimmungen über Kostenersatz und Compensation.

K(. 30.

Abgaben vom Bergbau.

Von dem Bergbau sind folgende Abgaben zu entrichten:

1) Der landesherrliche Berggehnte, bestehend in der kostenfreien Abgabe des

zehnten der ausgebrachten Mineralienbleibt
a. die *' Vesimmung über die Art der Entrichtung und Er-

hebung vorbehalten und hat, so lange nicht allgemeine Anord=
nungen darüber ergehen, Unsere Landesregierung dieserhalb jedes-

mal bei der Hrubentelehnang das Nöthige festzusetzen.
Uebrigens bewendet

b. bei den, in einigenbusper —i- Concessionen zu Gunsten der

Untermehmer dießfalls zugestandenen Begünstigungen und Erleich-
ungen

13
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Auch werden Wit

o. zu Beförderung des Bergbaues bei künftigen Unternehmungen
nach Besinden Unsern Unterthanen auf Ansuchen gewisse Freijahre
und etwa sonst zulässige Erleichterungen gern zugestehen.

2) Die gesetzliche Grundsteuer von der Bodenfläche, welche von dem Berg-

werksunternehmer zum Betrieb des Bergbaues eigenthümlich erworben
worden (s. oben 5. 16).

3) Die Gewerb= und Einkommensteuer vom Dergweresberriet nach Maaß=
gabe des Gesehes vom 17. December 1855

4) Die gesetlichen Beiträge zu den weltlichen unrs geistlichen Communallasten

der betreffenden Gemeinden nach den Gesetzen vom 5. und 7. Januar 1854.

. 31.

Vorbehalt weiterer Bestimmungen.

Sollte durch Gottes Segen der Bergbau in Unserm Lande einen größern

Umfang gewinnen, so bleibt die Erlassung umfassenderer gesetzlicher Bestimmungen,
wenn ein Bedürfniß dazu sich herausstellen sollte, vorbehalten.

Gegeben Greiz, den 1. April 1857.

(L. S.) Heinrich XX.

Otto.
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. 20.

Juhaltsverzeichnist.

Regalität des Bergbaues.
Umfang des Bergregals.
Fossilien, welche nicht zum Bergregal gehören.
Fortsetzun
Allgemeiner Grundsatz über den Bergbau.
Gesuch um Erlaubniß zum Schürfen.
Gesuche von Actienvereinen.

Beschlußnahme über das Gesuch.
aution.

Ertheilung der Schürferlaubniß.
Schürschein.
Verpflichtung des Schürfers bei Verrichtung der Schürfarbeiten.
Verbindlichkeit des Grundeigenthümers zu Gestattung des Schürfens.

Anspruch des Schürfers auf die Erlaubniß zum Abbau der erschürften

Mineralien. Muthung.
Belehnung.
Verpflichtung zu Abtretung des Grundeigenthums zum Bergbau.
Beschränkung dieser Verpflichtung.

Eigenthümliche oder nicht ¶ genthumliche Abtretung des Grundeigenthums.
Zurückgabe des Grundstück
Recht des Ctardalgpohnumr, den Auskauf ganzer Grundstücke zu ver-

angen.

Vorkaufsrecht an den abgetretenen Grundstücken bei aufhörendem Berg-

werkögebrauche.
Ermittelung der Entschädigung.
Verfahren dabei.

Kosten.
Erbkux.
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Vergütung der Bergschäden.
Wegfall dieser Verbindlichkeit.
Verfahren.

osten.

Abgaben vom Bergbau.
Vorbehalt weiterer Bestimmungen.



Gesetzsammlung
des Fürstenthums Reuß älterer Linie.

W. 11.

—ien den 22. April 1857.)

17. Beatanntmachung,
die Königl. Hannover'schen Zoll= und Stenerämter betreffend, welche
in Folge des zwischen den Zollvereinsstaaten und der freien Hanse-

stadt Bremen geschlossenen Vertrags wegen Beförderung der gegen-
seitigen Verkehrsverhältnisse vom 1. Januar l. J. an aufgehoben

und neuerrichtet worden sind.

In Gemäßheit des unterm 28. Juli v. J. veröffentlichten Vertrags zwischen

den Zollvereinostaaten und der freien Hansestadt Bremen vom 26. Januar v. J.,

die Beförderung der gegenseitigen Verkehrsverhältnisse betreffend und der dazu ge-

hörigen Uebereinkünfte II., III. und [IV. (vergl. Stack 17, Nr. 30 der Gesee-

sammlung vom Jahre 1856) sind, auher gelangker Miltheilung zufolge,
das bicherige Zollamt am Bahnhofe zu Bremen,

dad Nebenzollamt I. zu Lilienthal, und

die Nebenzollämter II. zu Höftdeich und Ritterhude
vom 1. Jannar l. J. an aufgehoben, dagegen aber von demselben Tage an die in

dem Verzeichnisse unter A. aufgeführten Zollämter neuerrichtet, und die Befugnisse
der darin unter B. aufgeführten Zoll- und Steuerstellen in der dort näher an-

hegebenen Urk festgesteilt worden. In Betreff der Ausstellung und Erledigung von

Uebergangsscheinen und der Abfertigung von Postgütern sind die biöherigen Be-

sugnisse der in der Anlage unter B. erwähnten Zoll= und Steuerstellen nicht ge-
ändert worden.

Solches wird hierdurch zur allgemeinen Kunde gebracht.

Greiz, den 6. April 1857.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.
Otto.

I. v. Geldiin·Crispendors.

14
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Verzeich nißt
derjenigen Zoll= und Steuerämter, welche für die Verwaltung der
Zölle und indirecten Steuern in Folge des zwischen den Zollvereins-

staaten und der freien Hansestadt Bremen unter dem 26enJanuar1856
geschlossenen Vertrages vom usten Jannar 1857 an neu errichtet

Im
Hauptamts-

Bezirke

oder deren Befugnisse verändert sind.

Jollämter.

B

vereingländisches
Dauptzollamt,

mit demnächst zu er,.

öffnender Nieder-

lage für E. rzeugnissc

besonderen Abferti-

ungageltenr Ober-

er
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anter.

Hollstraßen. Befugnisse.

Neu errichtete Aemter.
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der Oberweser ilt das Hauptzollamtal
Grenzzeingentse. und Ausgangs-Amt des

Zollvereines in der Weise auzusehen,
daß dasselbe nur ermächtigt ist

1) zur rmiie und Ertedigung von
Begleitscheinen I. un

scheinen, so wie (jedoch lediglich
den Verkehr auf der Eisenbahn) un

Absertigung auf Ladungsverzeichnisse
und Ansagesctiel, ferner zur Ausfer:
igung von Begleitscheinen II., dann

zur Aueserligung und Erledigung von
Declarationsscheinen;

2) zur Erlet des Eingangszolls:
Hn)ven Efsecten der Eisenbabn= und

sen Passagiere, rück-
sichtlichder Essecten der Dampfsschiff-

fabries Asanie: bber. nur bieé zum
ctrage von 5 die Effecten

uee Passagiers.) für alle# üter.welche mit kelnem

höbern Elngangszolle, als5’ Xfür
den Einer belegt sünd

ebergan 46

Bemerkungen.

Zul. 1. Im seeien
Brrkehr befindliche
Güter, welche aus

dem Jollvereinsge-
biete über Bremen
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einsgebiete dersen-
det oder in

Zollvereins-Nieder-
lage zu Bremen ge-

lagertwerdensollen,
müssen mit Derla-
ralionsschelnen ver,

seben unter Ver-

schluß zu Bremen
a



Im
Hauptamis-

Bezirke
Jollämter. Zollstraßen

rereinslänbischre
Dauptzollamt.

Befugnisse.

3)zurGlchstmng des Durch
gang

4) zur Wiajun bollfreier
Gegenstände in den freien
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erwähn n r**- i s

Bemerkungen.
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14°



Im
Hauptamts-

Bezirke

Brinkum.

Brinkum.

Jollämter.
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18. Bekanntmachung,

das in den Hohenzollern'schen Landen erlassene Gesetz vom 17. Mai

v. J. wegen gleichmaßiger Besteuerung des Braumalzschrotes betreffend.

Nach einem in den Hohenzollern'schen Landen unterm 17. Mai vorigen Jah-
res erlassenen, mit dem 1. Oktober 1856 in Kraft getretenen neuen Gesetze, wegen

gleichmäßiger Besteuerung des Braumahzschrolec, welches die Preußische Besteue.
rungsweise dort einführt und von dem Preußischen Braumalzsteuergesetze nur durch

mildere Strafbestimmungen sich unterscheidet, wird für den Wurttembergischen Zeutner
zu 104 Pfund Malzschrot, welches zum Bierbrauen verwendel wird, eine Steuer

mit 1 Fl. 6 Kr. erhoben, welche der in den übrigen Preußischen Provinzen zur

Erhebung kommenden Braumalzsteuer von 20 Sgr. für den Preußischen Zentner
à 100 Pfd. gleichkommt, und sich nicht unerheblich höher stellt, als die bisher im

Sigmaringischen bei der Bierbereitung zu entrichtenden Abgabe.
Als Auögleichungsabgabe für das aus anderen Zollvereinsstaaten in die Ho-

henzollern'schen Land übergehende Bier sind bis auf Weiteres die bisherigen Sig-
maringischen Sähe von

2 Fl. für den Württembergischen Eimer à 160 Helleichmaß oder 176

Schankmaß Braunbier
und

1 Fl. 20 Kr. für den Würktembergischen Eimer Weißbier

beibehalten worden, wogegen bei der Ausfuhr von Bier aus den Hohemgollerw'schen

Landen fortan foigeng Säbe als Steuervergütung gewährt werden4 30Kr. für den Wurktembergischen Eimer braunen Sommerbi iers,

1 F. 12 Kr. für den Württembergischen Eimer braunen Winterbiers,

54 kr. für den Württembergischen Eimer Weißbier,

welche hinter den bisherigen Sigmaringischen Vergütungssätzen zurückblieben.
om Tage der Gültigkeit des Gesetzes an hat die Erhebung der Uebergangs-

steuer von Malz in Hohengollern-Sigmaringen Ausgebertn und wird die Steuerver-
gütung für ausgeführtes Bier seit 1. Nov. v. J. gewä

Solches wird zur Nachachtung hierdurch zur Sriben Kunde gebracht.
Greiz, am 7. April 1857.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesreglerung das.
Otto.

. v. Geldem,Crispendorf.



19. Bekanntmachung,

die Abgabe und Aufbewahrung von nach Landorten bestimmten Post-

sendungen betreffend.

Nachdem die von der Fürstl. Thurn und Tans'schen Postverwaltung bei den

Staatöregierungen ihres Bezirko beantragten Bestimmungen wegen Abgabe und Auf-
bewahrung von nach Landorten bestimmten Postsendungen, allseitig und auch von

Uns für das hiesige Fürstenthum genehmigt worden sind, so werden dieselben mit

dem Bemerken, daß sie, vorläusig jedoch mit Ausschluß des Kurfürstenthums Hessen,

des Herzogthums Nassau und der Oberherrschaft des Fürstenthums Schwarhburg-
Sondershausen mit dem 1. dieses Monats in Vollzug gesetzt wordensind, in Nach-
stehendem hierdurch zur öffentlichen Kunde gebracht:

1) Nach Landorten bestimmte gewöhnliche, d. h. nicht recommandirte Brief-
postsendungen, welche bei dem Postbureaur abzuholen sind, weil eine

regelmäßige Bestellung durch bestimmte Boten nicht eingerichtet ist, oder
weil der Adressat sich die Zusendung verbeten hat, werden, wenn ihre

Abholung nicht binnen 14 Tagen, vom Tage des Einlangens bei der

distribuirenden Poststelle an erfolgt ist, mit der Bemerkung „nicht ab-

geholt““ an den Aufgabeort zurückgesendet.

Den Yoststellen wird übrigens zur Pflicht gemacht werden, inner-

halb dieser Frist für eine gelegentliche Bestellung solcher Briefe an die

Udressaten (wenn diese niien entgegenstehende Verfügung getroffen haben)
nach Thunlichkeit zu sorge

2) Nach Landorten ossimnser rommandirte Briefe und Fabrbosisendungen
welche von dem Postbureaur abzuholen sind, weil entweder überhaup
eine entsprechende Bestellgelegenheit fehlt, oder deren Bestellung 4065

die etwa bestehenden Boten, zufolge ihres Inhalts-Gewichts, Umfangs
oder ihrer Schwere nicht thunlich oder gestatcel ist, oder auch der Adressat
sich die Zusendung verbeten hat, werden nach ihrem Eintreffen von der

distribuirenden Poststelle dem Adressaten mit erster Gelegenheit unter der

Aufforderung angemeldet, die Abholung binnen 14 Tagen vom Tage

der Benachrichtigung an zu bewirken

Erfolgt die Abholung nicht in dieser Frist, so ilt die betreffende
Sendung nach Ablauf derselben unter Aufschrift der Bemerkung „nicht
abgeholt und daher unbestellbar“, an den Aufgabcort zurückzusenden.
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3) Die zur Benachrichtigung der Adressaten über das Eintreffen abzuholen-
der Postsendungen dienenden Avis werden des Nachweises halber nur

gegen Bescheinigung von der distribnirenden Poststelle abgegeben.

4) Für die Ausstellung dieses Avic darf keinerlei Gebühr erhoben wer-

den, wogegen für ihre Beförderung mittelst der regelmäßigen Boten
die gewöhnliche Briefbestellgebähr zu erheben und zu vergüten ist

Greiz, am 8. April 1857.

Fitrstl. Reuß-Plauische Landesregicrung das.

Otto.

N. v. Geldern-Cu#spendors.



Gesetzsammlung
des Fürstenthums Reuß älterer Linie.

#

W. 12.

(Ausgegeben den 4. Mai 1857.)

20. Bekanntmachung,

die Behandlung unanbringlicher Fahrpoststücke und zurückgelassener

Passagier-Effecten
betreffend.

Es wird hiermit zur öfsntlichen Kenntniß gebracht, daß in Beziehung auf
die Behandlung unanbringlicher Fahrpoststücke und zurückgelassener Passagier-Effecten
in Zukunft folgende Bestimmungen zur Anwendung kommen sollen:

8. 1.

Die wegen verweigerter Annahme oder aus sonstigen Gründen als unbestellbar

zurückkommenden Fahrpoststücke sind den Aufgebern derselben, wenn diese durch eine
vorauögegangene Nachfrage oder aus dem Frachtbrief, der Handschrift, dem Siegel

oder anderen Umständen der Poststelle mit Zuverlässigkeit bekannt sind, unter An-

rechnung des darauf haftenden Portot und etwaiger Auölagen wieder zu behändigen.

F. 2.

Ist der Aufgeber des zurückgekommenen Stückes unbekannt, so ist von der

betreffenden Poststelle sofort an die Ober-Postdirection zu Eisenach unter Ein-

sendung des Stückes zu berichten, welche erforderlichen Falls die Eröffnung vor-
nehmen wird.

F. 3.

Sollte aber, der amtlichen Eröffnung ungeachtet, der Aufgeber noch nicht aus-
zumitteln sein, so ist der Vorfall durch die Ober-Postdirection zu Eisenach der Fürst-

lichen Landesregierung berichtlich anzuzeigen und das Frachtstück an dieselbe ab-
zugeben, welche dann durch das mit Auftrag zu versehende Fürstliche Justizamt in

15
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dem hiesigen Amts= und Nachrichtöblatte den unbekannten Aufgeber, nach Verhältniß
des Werths des Frachtstückes und nach ihrem Gutbesinden ein= bis dreimal auf-

fordern läßt, sich binnen 3 Monaten zu melden und zur Sache zu rechtfertigen.

K. 1.

Nach fruchtlosem Ablaufe dieser Frist wird das Frachtstück öffentlich ver-
steigert und der Erlös, nach Abzug der Kosten, des Portos und anderer Verläge

als heimgefallenes Gut an das Fürstliche Rentamt abgegeben, welches zwar zehn

Jahre lang dem sich etwa noch meldenden und zur Sache rechefertigenden Eigen-

thümer dafür noch gerecht bleibt, jedoch nur den empfangenen Haupestamm ohne
Zinsen erstattet.

. 5.

e Bestimmungen der 66. 3 und 4 finden auf die von unbekannten Post-

reisenden zurückgelassenen Passagier-Effecten, welche, des alsbald nach ihrer Auf-

fiindung zu bewirkenden Schalteranschlgs ungeachtet, innerhalb zwei Monaten nicht
reklamirt werden, Anwend

Greiz, am 22. April 1857.

Fürstl. Neuß-Plauische Landesregicrung daf.

Otto.

N. v. Geldern-Crispendork.
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21. Bekanntmachung,
die mit der Koniglich Preußischen Regierung in Erweiterung des
Art. 34 der Uebereinkunft zur Beforderung der Rechtspflege getroffene

Vereinbarung
betreffend.

Mit Serenissimi höchster Genehmigung, ist mit der Königlich Preußischen
Regierung nach Inhalt der nachstehenden Regierungs-Erklärung vom 5. Februar
1857, welche gegen eine gleichlautende Crklärung des Königlich Preußischen Mi-

nisteriums der auswärtigen Angelegenheiten vom 7. dieses Monats ausgetauscht worden

ist, in Erweiterung des Artikels 34 der Uebereinkunft zu Beförderung der Rechts-
pflegevom— 4 eine Vereinbarung getroffen worden, welche zur Nach-

achtung yieurn bekannt gemacht wird.
Greiz, den 23. April 1857.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.
Otto.

R. v. Geldern-Crispendorf.

Zwischen der Königiih Preußischen und der Fürstlich Reuß-Plauischen älterer
Linie Regierung ist in Erweiterung des Art. 34 der Uebereinkunft zur Beförderung

der Rechtspflegevom 5 1845 die nachstehende Vereinbarung getroffen worden:

Es bewendet auch ferner bei der vereinbarten Bestimmung, wonach Ver-

träge, welche die Begründung eines dinglichen Rechts auf unbewegliche
Sachen zum Zwecke haben, sich lediglich nach den Gesetzen des Ortes, wo

die Sachen liegen, richten.
Jedoch haben im Königreiche Preußen die vor einem Gerichte oder Notar

im Fürstenthume Reuß älterer Linie abgeschlossenen oder rekognoszirten Ver-
träge dieselbe Wirksamkeit, als ob sie vor einem Königlich Preußischen
Gerichte abgeschlossen oder rekognoszirt worden wären.

Im Fürstenthum Reuß älterer Linie haben die vor einem Königlich

Preußischen Gerichte oder Notar in Preußen nach der Gesetzgebung des
letzteren Staates gültig abgeschlossenen Verträge dieselbe Wirksamkeit als
wenn sie vor einem Fürstlich Reußischen Gerichte abgeschlossen worden wären.

Hierüber ist Fürstlich Reußischer Seits gegenwärtige Regierungserklärung aus-

gefertigt in, - dem Zurstiden Siegel versehen worden.Greiz, 5. Febru

ii Jaf Pariige Landesregierung ãälterer Linie das.
R. v. Geldern-Crispendorf.

15“



22. Bekanntmachung,

die Annahme von Zündhütchen zum Transport durch die Post

betrefsend.

Bei der dritten Konferenz des deutsch-öslerreichischen Postvereins ist mit Bezug
auf Urt. 11 und 12 der Bestimmungen über die äußere Beschaffenheit und die

Behandlung der Postsendungen (Gesetzsammlung 1856, S. 101) der Beschluß
gefaßt worden,

daß Zündhütchen zum Transport durch die Post angenommen werden
können, wenn dieselben in Kistchen fest und gut von Außen und innen

wirtea und alb solche sowohl auf der Adresse als auch auf der Sen-
dung selbst deklarirt sind, daß der Aufgeber aber, wenn er diese Be-

dingungen nicht eingehalten, san # aus allenfallsiger Explosion ent-
stehenden Schaden hafstbar sein

Solchec wird zur Nachachtung *- bekannt gemacht.

Greiz, am 25. April 1857.

Fürstl. Reuß.Plauische Landesregierung das.

Otto.

K. v. Geldern= Erisp##dor# .



Gesetzsammlung
des Furstenthums Reuß alterer Linie.

22

W. 13.

(Ausgegeben den 11. Mai 1857.)

23. Bekanntmachung,

die Herstellung des Möschlitz-Plothener Communicationsweges und

die Erhebung von Wegegeld für denselben, sowie für die Burgk=
Gräfenwarther Landstraße und deren Zweigstraße nach der Saale

betressend.

Der mißliche Zustand, in dem sich die Communicationswege in der Herrschaft

Burgk befanden und die Unvermögenheit der meisten dortigen Gemeinden zu einer

gründlichen Abhülfe hatten nöthig gemacht, diesem Landestheile in Bezug auf Wege-
bau eine besondere Fürsorge zuzuwenden und war de6halb mit Höchster Genehmi-

gung Sercbissimi und nach vorgängigem Einvernehmen mit den Ritter= und

Landschaftlichen Deputirten im Jahre 1851, zugleich um dem damaligen Nothstande
daselbst durch Beschäftigung Arbeitöloser abzuhelfen, zunächst der Bau eines Com-

municationsweges von Plothen über Pahnstangen, Neundorf, oberhalb Crispendorf
vorbei, nach Möschlitz unter Belheiligung der betroffenen Gemeinden unternommen
worden.

In dieser Beziehung waren mit den lettern folgende, im Allgemeinen bereits
in §. 16 der Verordnung vom 2. Januar 1856 veröffentlichten Bestimmungen
vereinbart worden:

Die betreffenden Gemeinden übernehmen die Anfuhre des nöthigen Ueber-

schotterungsmaterials zum Wegebau unentgeltlich nach Verhältniß der
Strecken durch ihre Fluren. Aufladen im Bruche und Abladen an der

bestimmten Wegeltrecke wird ihnen hierbet geleistet.
2) Das Material zu den auf anliegende Privatgrundstücke über den Gra-

ben nöchig werdenden Uebergängen haben die betreffenden Besitzer auf
eigne Kosten zu besorgen und an die Stelle der Verwendung herbei zu

schaffen, während die Verwendung dieses Materials zum Uebergang un-

entgeltlich ihnen geleistec wird.
3) Für die Herstellung dieser Uebergänge nach Vollendung des Baues, wenn

dieselben schadhaft geworden sind, haben die Besitzer selbst sowohl hin-
16



sichtlich des Materials als der Arbeit zu sorgen und namentlich immer

darauf zu sehen, daß der Schleußen-Uebergang sich nicht verschlämme,
oder ist dieß geschehen, denselben in kürzester Frist zu reinigen.

4) Kanäle zur Leitung des Wassers unter dem. Wege, oder wo Communi-

cationd= oder gemeinschaftliche Feldwege den Tract treffen, werden auf

Kosten der Furstlichen bandstraßenbaukasse hergestellt.
5) Die Breite des Weges ist zu 10 Ellen angenommen und nur bei stark

geneigtem Terrain oder zwischen Gebäuden, wo der Kostenpunkt oder

örtliche Verhältnisse von wesentlichem Einflusse sind, soll derselbe zu 8

Ellen Breite auögeführt werden. Wo die biöherige Breile des Weges

geringer ist und von den anstoßenden Grundstücken Theile zum Wegebau

gczogen werden massen, werden die etwa erhobenen Ansprüche der Be-

siber durch Vermessung festgestellt und übernehmen die Gemeinden die
Regulirung der Entschädigung an ihre Gemeindemitglieder, so weit die

betreffende Flur reicht, und die Abmachung der etwa aus dem egebau
entstehenden Ansprüche auf eigene Kosten und Gefahr und nach eigenem
Ermessen.

Zur kunftigen Unterhaltung des Weges sowohl verpflichten sich die Ge-

meinden als dazu, je nach der Größe der Wegestrecke auf der betreffen-
den Flur, jährlich eine noch zu bestimmende Quantität Ueberschotterungs=

material herbeizufahren. Die Bestimmung der Hand des Materials liege

natürlich einzig in der Art der Aufsicht und wird zur Bequemlichkeit

der Fahrenden bestimmt, daß die Quantität der nöthigen Ueberschotcerung

im Januar jeden Jahres angezeigt und zur Anfuhre bereit sein soll,
sofern das Material auc Bruchen gewonnen wird. Besteht das Ma-

terial auc Feld= und besesteinen, so geschieht die Ansagung der Fuhren

entweder noch im vorhergehenden Herbste oder spätestens im Mai jeden
Jahres. Zeit zur Anfuhre wird gestakttet für Bruchsteine bis zum 1.

August, für Feld= und Lesesteine bis zum 1. September, bis zu welchen

Tagen die Anfuhre vollständig bewirkt sein soll.
Die Handhabung der Wegepolizei wird neben der Aufsicht der gesetzlich

dazu bestimmten Personen auch in die Hände der Gemeindevorstände
gelegt und sind namentlich letztere auch verpflichtet, etwa unvermuthet
sichtbar werdende Schäden ic. unverzüglich zur Anzeige zu bringen, da-

mit zur rechten Zeit mit weniger Kosten Fürsorge getroffen werden
kann. —

Nachdem nun in diesem Maaße die Herstellung jener Wegestrecke unter Leitung
r Straßen= und Wegebauinspection erfolgt ist, so sind zur Erhebung eines Wege-

geldec sowohl für diesen Communicationsweg als für die inzwischen vollendete



— 37 —

Burgk- Aäenwarther Landstraße und deren Zweigstraße in der Eisleithe hinab bis
an die Saa

1) in Neundokf,
2) an der Eisleithe bei Burgk, da, wo von der Burgk-Gräfenwarther

Straße der Möschlih-Plothener Weg sowohl, als die Zweigstraße an die

t abgehen,3) in Plothen

Hebestellen errichlet worden

Bei denselben ist 8* in den nachstehenden Tarifen bestimmte Wegegeld —
wovon jedoch nach 8. 16 Nr. 3 der Verordnung vom 2. Januar 1856 (Gesetz=

ammlung 1856 Nr. . die Borgeischen Unterthanenbefrei- sind — vom l. Juni
dieses Jahres an zu entrichten, was unter Hinweisung auf die, die Wegegeld-
entrichtung betreffenden Bestimmungen er revidirten Straßenpolizeiordnung vom

31. Mai 1853 (Gesetzsammlung 1853 E. 168) zur allgemeinen Nachachtung

hiermit bekannt gemacht wird.

Greiz, den 30. April 1857.

Fürstl. Reuß-Plauische Landeoregierung das.

Dtto.

N. v. Gelbtin·¶ riepindotj.
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Tarif.

Barriere JI. Neundorf.

L bi-d T
" 5 hr „ ’r „

Von jedem Pferde am schweren " * es bis Burgk oder

Fuhrwer 1 6 1— — 6

· t0o080 % bis Luhung,
Von jedem Pferde am leichten, zum 2000% bis Saa

Transport von Personen be- 1210% Massenlfen,Saa-
stimmten Fuhrwerk, Kutschen, 1— 34 Meile reichlic.
Schlitten #., besetzt oder leer 1— — 9.—

12 .. Nsbar bis
Von jedem angespannten Rinde, Burgk: 35/2 Mieile reich-

Esel 14. 14.

Von jedem Reit-, Pack-, ledig ge- Neundorf bis Plothen:
henden Pferde. — 6— 4— 2. 8600Ellen oder  Meile

reeichlich.
Von jedem ledig gehenden Rinde, x

Ochsen, Kuh, Esel, Fohlen 2c. — 4— 3 — 2 Neundorf bis Erispendorf:
3700% oder  Meile

Schwee Kälber, Schaafe, Siegen, knapp.
4 Stück frei,5Stück und i
für jede 5 Stück — 6— 4— 2
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arif.

Parriere II. Purgk.

Gräsen ’

wand b »

Mast Situa-

Von jedem Pferde am schweren

Von jedem Pferde am leichten, zum
Transport von Personen be-

stimmten Fuhrwerk, als: Shat,sen, Schlitten ic. . —

Von jedem angespannte Rinde 75
l

Von jedem N Vad- ledis be.henden Pferd —

Von jedem ledig gehenden Ginde,

rebontvb- ohlen, fremdenThiere .

Schweine, Kälber, Ziegen, Schaafe,

4 Stäck "*i 5 Süt und nchtfür jede 5 St

— 3 — 4 — 76

* nWwi
5/,

% . Kr 3 9l

und beladenen Fuhrwerk. 1—

Burgk bie Grenze bei Grä-
1/ 6 2 6 semwvarth: 8000 Ellen

" « oder  Postmeile reich-

llich.
##

 Saale bei der Eisleithe bis

1— I1. 9. Gräfenwarth: 8500 El-

len oder  ostmeile

reichlich.5 1
1

Es *urgk bis Neundorf:

4— 6— 10 12500 Ellen oder 

W NPostmeilen relchlich.

 Burgk bis Plothen: 21400
Ellen oder 1 1/8 Meile

reihhlich.

1

4— 6·—10
« l.’



Tarif.

Parriere II. pühhen.

bls

ae —2
·

vHr . E— * % «

Von den Vferte am schweren Vlothen bis Neundorf:Fuhrwerk 1—, 2 6 . 6 8600 Ellen oder 5

" " 1 Meile reichlich.

Von jedem Pferde am küien, #u Ii.
Transport von Per # Mothen bis Burgk und

stimmten Fuhrwerk, Schlitten u 5*„ Saale: 21400 Ellen

beseze oder leer — 9119 nL oder 1  Meile reichlich.

Von jedem angespannten — “ 7 1 Plochen bis Erlspendorf:
oder Ee. 1 ? 1“ 1 300 Ellen oder 

1 reichlich.
Von jedem Reit-, Pack-, ledig ge- .

hmdenPfekde..-..— 4—10 –n
“ I *

Von jedem ledig gehenden Rinde, T 6
Ochsen, Kuh, Esel, Fohlen 20c.— 5 — 7 —

5
5

4 Stück frei, 5 Stück undb
für jede 5 Stück – 4

1 n

Schweine, Kälber, Schaafe, Ziegen,

I



24. Bekanntmachung,

den Bundesbeschluß wegen Verlängerung des Schutzes gegen
den Nachdruck

betreffend.

Nachdem in der vorfährigen 28. Sitzung des Bundestages zu Frankfurt a.

M. nachsiehe der —durch den Art.2des Bundesbeschlusses vom 19. November 1837
4% -!“ Bundeöbeschluß vom 19. Juni 1845 (Amts= und Verordnungs-

blatt 1845 Nr. 28) für Werke der Lileratur und der Kunst gegen

Nachdruck und mechanische Vervielfältigung gewährte Schutz, sowie der-
jenige Schutz, welcher durch besondere Bundesbeschlüsse im Wege des
Privilegiums für die Werke einzelner bestimmter Autoren gewährt worden

ist, wird dahin erweitert, daß dieser Schutz zu Gunsten der Werke derjenigen
Autoren, welche vor dem Bundesbeschlusse vom 9. November 1837 ver-

storben sind, noch bis zum 9. November 1867 in Kraft bleibt.

Jedoch sindet der gegenwärtige Bundesbeschluß nur auf solche
Werke Anwendung, welche zur Zeit noch im Umfange des ganzen Bun-

de5gebietes durch Gesetze oder Privilegien gegen Nachdruck oder Nach-
bildung geschüht sind.“

gefaßt worden ist, so wird derselbe zur allgemeinen Nachachtung hiermit bekannt

Greiz, den 5. Mai 13857.

Fürstl. Reuß.Plauische Landesregierung das.

Otto.

N. v. Geldern, Grispendorl.
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25. Bekanntmachung,
die Herstellung unmittelbarer Briefpostverbindungen zwischen Frankreich

und den Vereinigten Staaten von Nordamerika betreffend.

Zwischen den Postverwaltungen von Frankreich und den Vereinigten Staaten

von Nordamerika ist ein Postvertrag behufs unmittelbarer Correspondenz= Auswech-
selung abgeschlossen worden, welcher auch auf die Correspondenz zwischen dem Fürsllich
Thurn und Tarié'schen Postbezirke und den Vereinigten Staaten von Nordamerika

Anwendung findet.
n Folge dieseh Vertrags kann vom 1 Mai d. J. an die Correspondenz nach

den Vereinigten Staaten von Nordamerika auf dem Wege über Frankreich unfran-

kirt oder ganz frankirt abgeschickt werden.

Für die Versendung werden sowohl die sämmtlichen Versendungsgelegenheiten
über England, als auch die bestehenden oder noch einzurichtenden directen Postdampf-

Hoiffohru zwischen Havre und Neuyork benutzt.
as Porto beträgt für den einfachen (d. h. bezüglich des Vereinsporkos 1 Zollloth

nussceeche bezüglich des fremden Porkos 1/Zollloth ausschließlich wiegenden) Brief:

a) Vereins-Porto 3 Sgr.,

9 fremdes Porto Esr.Bei schwereren Briefen stei
##) das Vereinsporto für des Loth oder jeden Loththeil Mehrgewicht um

den einfachenSatz,

) bezüglich des fremden Portos bic zu 3 Loth ausschließlich für jedes 4
Lolh oder einen Theil davon Mehrgewicht, sodann von 3 Loth an für je

/10 Loth oder einen Theil davon Mehrgewicht um den einfachen Saß.

Die Tare für Kreuz= oder Streifbandsendungen bleibt die bioherige

Mit Räcksicht auf die durch den neuen Postvertrag gebotenen Vortheile werden

künftig alle Briese nach den Vereinigten Staaten von Nordamerika, insofern nicht eine

andere Versendungsweise auödrücklich verlangt ist, über Frankreich befördert.
Vom1. Mai an kann auch die Correspondenz nach den Sandwich-Inseln auf dem

Wege über Frangreich und durch die Vereinigten Staaten von Nordamerika versender

werden. Die Briese müssen bis San Francisco in Calisornien mit den vorstehenden

Säten frankirt werden.

Solches wird hierdurch #ur lgemeinen Kunde gebracht.
Greiz, den 6. Mai

zun. Reuß-Pluuische Landesregierung das.
tto.

N. v. Geldern-C##pe##ndor.



Gesetzsammlung
des Fürstenthums Reuß älterer Linie.

ri

„W. 14.

(Ausgegeben den 25. Mai 1857.)

26. Gesetz,

über die neue Regulirung der Grundsteuern.

Wir Heinrich der Zwanzigste, von Gottes Gnaden alterer Linie

souverainer Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. v. 2c.

fügen hiermit zu wissen:

Die große Ungleichheit des gegenwärtig noch bestehenden, vor länger als zwei
Jahrhunderten eingerichteten Steuerfußes, bewog die Deputirten Unserer getreuen
bandstände bereits auf dem Deputationstage von 1854 eine neue Regulirung der

Grundsteuern zu beantragen. Nachdem nun dieser höchstwichtige Gegenstand sorgsam
erörtert und wiederholt mit den ständischen Deputirten berathen, auch auf dem, im

December v. J. abgehaltenen Landtage die Grundsätze des einzuführenden neuen

Steuerspstems, sowie die Bestimmungen wegen billig mäßiger Entschädigung der
bisher Steuerbefreiten festgesetzt worden: so verordnen Wir hiermit in Kraft eines

allgemeinen Landesgesebes was folgt:

I. Grundsätze der Stenerregulirung.

C. 1.

Allgemeine Bestimmungen.

An die Stelle der bisher vom unbeweglichen Eigenthum zur allgemeinen Landes-

casse erhobenen Abgaben, namentlich:
17
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ber ordinären Landessteuern, und der nach demselben Fuße bisher aus-

geschriebenen außerordentlichen Steuern,
un

der Contribution vom steuerfreien Gute,

ingleichen
der in Unsere Rentcassen geslossenen sogenannten Kammersteuern

tritt eine

allgemeine Grundsteuer.

Dieselbe fließt ausschließlich in die allgemeine Landescasse, welche dagegen den
Betrag der biöher in Unsere Rentcassen geslossenen Kammersleuern der letzteren zu

vergüten hat.
5

Gegenstände der Besteuerung.

Gegenstände der Besteuerung sind:

a) der eigentliche Grund und Boden an Feldern, Wiesen, Weiden, Gärten

und sonstigen Pflanzungen, Waldungen und anderen ertragsfähigen
Oberklächen, z. ft i= und Hüttenwerke mit ihren Halden, Wasser-
behältern und Zimmerplätzen, Kale= und anderen Steinbrüchen, Sand-,

dehm-, Mergel= und Thongruben, Torfstichen, Stein= und Braun-

kohlengruben u. s. w.

.) Teiche und für Gewerbe bestimmte Gewässer, und

c) Gebãude.

C. 3.

Grundlage des neuen Steuerfußes.

Die allgemeine Grundsteuer wird nach da durch Vermessung und Abschähung
zu ermittelnden Nutzungswerthe der §. 2 bemerkten Gegenstände nach Steuer-
einheiten erhoben. Auf je zehn Thaler l- #hungem##oen wird eine Steuer-

einheit gelegt.

. 4.

Befreiungen von der Grundsteuer.

Befreit von der Grundsteuer bleiben:

#a) Alle zum Landesherrlichen Domanialeigenthum gehörigen Liegenschaften
—in Hinblick auf den Vertrag wegen nutznießlicher Ueberweisung des
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Kammervermogens an den Staat vom 30. Juni und 16. Juli 1851

und 20. December 1856.

b) 2%Grundeigemchum der Lirchen, Pfarreien, Schulen und milden
tiftun

Inlsfern jedoch einzelne Theile der zu a und b genannten Be-

sibungen bisher schon Abgaben zur Landescasse — Steuern oder Con-

tribution vom steuerfreien Gute — zu entrichten hatten, werden die-

selben auch zu der neuen Sceuer gezogen.

c) Die zu öffentlichen und allgemeinen Zwecken bestimmten Oberflächen, alo

Marktplätze, Straßen, Communications= und sonstigen öffentlichen Wege,
ferner die zu gleichen Zwecken bestimmten Gebäude, insoweil bieselben
nicht durch Vermiekhung oder Verpachtung einen Nutzungsabwurf ge-

währe, oder wie z. B. Brau= und Malzhäuser, Ziegelhutten u. dgl.
b, zu gewerblichen Zwecken benutzt werden.

r Ss#ngr und keiner Benuhung fähige Flächen, als: sterile Sand-

schollen, Stein= und Kießhorste, ungangbare Haldensturze, wüste Fluß=
ufer u. s. w.

e.) Flüsse, Bäche, Lachen und Moräste.
 Realgerechtigkeiten, Zinsen, Servituten und dergleichen.

Was jedoch das nur aus Gefällen und Gerechtsamen ohne Grundbesitz be-

stehende Erb= und Allodialgut Kühdorf und Hainöberg anlangt, so bewendet es
bei der von dem Besitzer abgegebenen Erklärung, den biöherigen Contributions-

beitrag so lange fortentrichten zu wollen, als nicht mit jenen Gefällen und Gerecht-
samen durch Ablösung oder auf andere Wege eine Veränderung eintreten wird.

F. 5.

Bestimmung der nach Steuereinheiten zu leistenden Geldbeträge.

Die Zahl der, von jeder Einheit zu entrichtenden Pfennige wird für jede

Finanzperiode im verfassungsmäßigen Wege festgesteut; die Termine, in welchen
die Zahlung zu leisten ist, werden durch das jedesmalige Ausschreiben bestimmt.

8. 6.

Wegfall bisherigerSteuern.

Mit der Einführung des neuen Steuersystemo (6. 20) kommen die bisherigen
Landes= und Kammersteuern, sowie die Contribution vom steuerfreien Gute in

Wegfall und der neue Steuerfaß bildet die alleinige Grundlage zu Erhebung der

Abgaben vom Grundeigenthume zur Landescasse.
17“
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g. 7.

Wegfall der Steuerbeiträge von Trennstücken in das Hauptgut.

Ebenso kommen von demselben Zeitpunkt an diesenigen Beiträge, welche von

abgespaltenen Grundstucken zu Landes= und Kammersteuern, desgleichen zur Con-
tribution vom steuerfreien Gur bisher etwa in das Stammgut zu entrichten waren,

in Wegfall, die Besitzer der Trennstücke haben die auf letztere fallenden Grund-
steuern unmittelbar an die betreffende Steuereinnahme zu zahlen.

F. 8.

Unanwendbarkeit des neuen Steuerfußes auf andere Reallasten.

Auf andere Reallasten, namentlich auf solche, welche auf einem Privatrechts-

titel beruhen, ferner auf Kirchen und Gemeindeanlagen, hat selbstverständlich der
neue Steuerfuß keinen Einfluß; dieselben sind vielmehr in der bisherigen Weise un-

verändert fortzuentrichten, sofern nicht, was Kirchen= und Gemeindeanlagen betrifft,
die Betheiligten denselben durch freie Uebereinkunft als Grundlage für die Ver-
theilung von dergleichen Lasten annehmen.

Ebenso bewendet es rücksichtlich der Aufbringung von Kriegskosten, an Ein-

quartierung, Spannung, bieferung und dergleichen mehr bis auf Welceres bei den

bestehenden Einrichtungen; doch bleiben hierüber weitere gesetliche Anordnungen
vorbehalten.

. 9.

Wegfall der Steuerbefreiungen.

Bleibende Befreiungen von der Grundsteuer, auch wenn sie nur theilweis be-

standen haben, die &amp;. 4 genannten ausgenommen, sie mögen erworben sein wie sie
wollen, sind für immer aufgehoben und sollen auf keinerlei Weise wieder verliehen
werden.

Wenn Grundstücke, denen nach §S. 4 die Stleuerbefreiung zukommt, die Eigen-

schaft verlieren, aul welcher diese Steuerbefreiung beruht, so werden sie skeuerpflichtig
(vergl. unten §J. 12).

(. 10.

Zeitweiser Steuererlaß.

Erlasse von Grundsteuern können nur wegen besonderer unverschuldeter Un-

glückösälle, welche ein Grundstück (z. B. in Folge außerordentlicher Naturereignisse)
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oder die Person des Besseers (3. B. langwierige oder unheilbare Krankheit) be-
treffen, wenn der letztere durch dieselben zur Aufbringung der öffentlichen Abgaben

unfähig wird, auf Ansuchen der Betheiligten, zugestanden werden. Ein solcher
Steuererlaß darf den einjährigen Betrag der zu entrichtenden Grundsteuern in der

Regel nicht überschreiten. Ueber dergleichen Steuererlaßgesuche hat Unsere Landes=
regierung jedesmal verfassungsmäßig mie den Deputirten Unserer getreuen Land-
stände in Einvernehmen zu treten, und deren Erklärung, bezüglich Zustimmung,

einzuholen.

S. 11.

Unzertrennbarkeit der Steuer von dem Grundstücke.

Die Grundsteuer ist unzertrennbar mit dem Grundstücke verbunden, auf dem

sie in Folge des Cataslers haften; die Verlegung von Steuereinheiten von einem

Grundstück auf ein anderes ist unzulässig und ungültig.

FS. 12.

Eintritt der Steuerpflicht.

Derjenige, der ein Grundstück erwirbt, ist von dem nächsten Termin an, wel-

cher auf den Tag folgt, wo das bürgerliche Eigenthum auf ihn übergeht, verbun-
den, die darauf haftende Grundsteuer zu entrichten, und die elwaigen Reste seines

Vorgängers, vorbehältlich des Rückanspruches an letztern, zu vertreten

Bei vererbpachteten, sowie überhaupt bei solchen Grundstücken, deren Be-

nuthungörecht bleibend veräußert ist, hat zunächst der Erbpachter oder Nutungs-=
berechtigte die Grundsteuer zu entrichten. Der bandeskasse bleibt aber vorbehalten,

ihr Recht subsidiarisch auch gegen den Obereigenthümer alc Steuerpflichtigen geltend
zu machen, jedoch unbeschadet der, dem letztern an dergleichen Nuhungsberechtigte

aus einem Privatrechtötitel desfalls etwan zustehenden Ansprüche.

8. 13.

Verbindlichkeit zur Steuerentrichtung bei Besitzsstreitigkeiten.

Ist das Eigenthum an einem Grundslücke streitig oder sonst zweifelhaft, so

hat einstweilen derjenige di Berbindlichteit zur Steuerentrichtung, der sich im Be-
site des Grundstucks besi

Wenn ein Onundicha uestrirt wird, oder zu einer Schuldenmasse gehörc,
so werden die Grundsteuern so lange, als bieser Zustand dauerl, aus der Seque-

strationskasse oder Schuldenmasse bezahle.
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d. 14.

Sicherstellung der Landeskasse wegen ber Steuern.

Das Grundstück haftet für die Steuern und dient dem Staate für die ver-

fallenen Steuern zum Hulfogegenstande, an den er sich zu halten hat und von

dem er sich den Rechten gemäß bezahlt zu machen befugt ist, insofern das beweg-

liche Vermögen des Bessbers zu Folge vorher angewendeter gesetlicher Zwangs-
mittel zu Befriedigung der Landekasse sich unzulänglich zeige.

Das der Landeskasse wegen der bisherigen Grundsteuer den Rechten nach

zustehende Vorzugörecht und die, wegen der Einziehung rückständiger Abgaben in
Concursen, durch das Publicandum vom 14. Februar 1814 (Intelligenzblatt

S. 67 f.) getroffenen Bestimmungen, leiden auch auf die neue Grundsteuer An-

wendung.

d. 15.

Solidarische Vertretung der Steuern.

Bei mehreren Besitzern (F. 13) oder Eigenthmern eines Grundstücks, so
lange solches im Steuercataster noch als ungetheilt aufgeführt ist, haftet ein Jeder
solidarisch für die Steuern.

5. 16.

Unveränderlichkeit der Grundsteuer.

Die Zahl der für ein Grunotus in dem Cataster in Ansatz stehenden Steuer=
einheiten bleibt unverändert (J. 10).

Bei der Trennung und theilweisen Veräußerung eines Grundstüchs werden die

auf dem Ganzen haftenden Steuereinheiten auf die einzelnen Theile verhältnißmäßig
vertheilt.

Die Unveränderlichkeit der aufliegenden Steuereinheiten leidet auch dann keinen

Eintrag, wenn sich die Benutzungsartoder der Culturzustand des betreffenden

Grundslücké verändert, verbessert oder schlechter wird, und es kann eine Vermeh-
rung oder Verminderung der catastrirten Eteuereinheiten, die §. 17 erwähnten

Fälle ausgenommen, nicht eher eintreten, als bis, nach vorgängigem Einvernehmen
mit den Landständen, eine allgemeine Revision der Grundsteuer beschlossen wird.
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d. 17.

Ausnahmen.

zuggee von der F. 16 ausgesprochenen Unveränderlichkeit der Grundsteuer
sind die

a) wenn sich in einem Cataster oder Flurbuche ein nachgewiesener, auf die

Existenz, Größe oder Gattung des Grundstacks bezüglicher Irrthum,
ein Rechnungs= oder Schreibfehler, z. B. unrichtiger Ansah der Guleur-
art, irrige Berechnung des Werthes, doppelte Anschreibung oder Ver-

wechselung des Grundslücks, Auslassung desselben und dergleichen mehr
vorsindet. Beruht der Irrthum in der Vermessung,soistderselbe jedoch

nur dann zu berücksichtigen, wenn die Differenz fünf Procent übersteigt;
wenn ein einzelnes Grundstück, d. h. eine mit besonderen Steuereinhei-

ten im Cataster in Ansatz stehende Parcelle oder ein Gebäude, in Folge

eines unabwendbaren Ereignisses z. B. durch Brand, Ueberschwemmung
und dergleichen, ganz oder mindestens 0 des nach Steuereinheiten zu
bemessenden Werthes davon in der Substanz vernichtet, oder wenn ein

Gebäude vom Eigenthumer ganz oder mindestens /10 davon abgetragen,

oder solches wesentlich verändert, und dadurch ganz oder theilweis (min-
destens zu 0) ertragsunfähig wird
wenn ein steuerbares Grundstück die steuerfreie Eigenschaft der §. 4
unter c erwähnten Realitäten erlangt.

In allen diesen Fällen wird nach vorgingiger Erörterung auf Grund des
Ergebnisses derselben, von Unserer Landesregierung die nöthige Aenderung in den
Steuereinheiten angeordnet.

S4

.

K. 18.

Besteuerung neuer Steuerobjecte.

Wenn eins der K. 4 genannten steuerfreien Grundstücke durch Uebergang in

das Privateigenthum, durch Veränderung des ursprünglichen Zweckes, oder durch
Nutzbarmachung in die Reihe der steuerbaren Gegenstände übergeht (F. 3) und
wenn sonst neue Steuerobjecte entstehen, z. B. durch den Neubau eines Gebäudes,

dac zur Zeit der allgemeinen Abschähzung noch nicht vorhanden war,oder durch

Wiederaufbau eines ganz oder theilweis vernichteten Gebäudes, oder durch das Auf-
setzen eines Stockwerkeg, durch den Anbau eines Flägels oder Gedäudetheils und

Umwandlung eines zu einem andern Zwecke benutzten Gebäudes in ein Wohnhaus,

ferner durch Alluvionen, Trockenlegung eines Flußbettes u. s. w., so hat dieß die
Besteuerung zur Folge.
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. 10.

Eintritt der Steuerbarkeit.

Die Obliegenheit, Steuern zu entrichten, tritt ein:

o) bei Grundstücken, die inß Privateigenthum übergehen, mit dem nächsten
Steuertermin nach der Uebereignung;

b) bei neuentstandenen Steuerobsecten, ein Jahr nach ihrer Entstehung oder
bezüglich Vollendung oder Bewohnbarkeit, und zwar auch dann erst mit

dem nächsten Steuertermin nach Ablauf des Kendersahre, in welches
die Enrstehung, bezüglich Bollendunggefallen ist.

g. 20.

Steuerentrichtung bei neuen Steuerregulirungen.

Bei bereits besteuerten Grundstücken, mit denen aus irgend einem gesetzlichen

Grunde eine Veränderung der aufliegenden Steuereinheiten vorgeht, ist der sruhert
Steuerbetrag so lange fort zu entrichten, bis die neue Regulirung erfolgt i

Dieß sindet namentlich auch Anwendung auf eingeäscherte oder brandbeschä-

digte Gebäude, inlesen wegen derselben nicht vielleicht ein zeitweiser Steuererlaß
bewilligt werden (F. 10).

5. 21.

Zeitpunkt der Einführung der neuen Grundsteuer.

Die wirkliche Einführung der neuen Grundsteuer kann der Natur der Sache

nach erst erfolgen, wenn die Vermessung, Einschähung und Catastrirung der fämmt-

lichen, dieser Abgabe unterworsenen Grundstücke und Grbänn vollständig erfolgt
sein wird; ist diesetz geschehen, so werden Wir den Tag welchem die neue
Sceuereinrichtung in Kraft treten soll, mittelstvrfonderen onarhn bestimmen.

Bis zu diesem Tage sind alle Grundabgaben nach dem jetzt noch bestehenden

Zuße zu entrichten.
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II. Bestimmungen über die Vermessung und Abschätzung.

S. 22.

Normalmaaß.

Die Vermessung der abzuschätzenden Grundstücke ist nach Preußischen Morgen,

zu 180 Quadratruthen, die Ruthe zu 12 Rheinlandischen Fuß zu bewirken; die

letztere ist auch bei Vermessung der Gebäude als Längemaaß in Anwendung zu

bringen, jedoch bei allen Vermessungen, der leichten Berechnung wegen, in zehn
Decimalfuße zu theilen.

C. 23.

Abschätzung der Grundstücke nach Werthsklassen.

Die Abschätzung der Grundstucke geschieht, ohne Unterschied der Gulturart,

nach folgenden Elassen:

Classen. Werth des Morgens. Einheiten auf 1 Morgen.
i. 300 Thtr. 30)0.
2 220 280.

3 26h 260.

4 24140 24,0

5 220 22,0

õ 200 W

160 180

160 16,0

9. 140. 1410

10 120 12,0

11 100 10,0

12. 6% 5
13 80 5,0

414. 70 7,0
15. 60 6,0.
16. 50 . 5,0.

17. 45 4,5.
18. 40 . -,u

19. 35 .. «
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Classen. Werth des Morgens. Einheiten — 1 Morgen.
20. 30 Thhrr.
21. 22 "s.

22. 220 200.
23. 15 1
24. 10 00.

25. EIII

g. 24.

Allgemeine Regeln für die Abschäthzung der Grundstäücke.

Bei Einschätzung der Grundstücke in die obigen Classen sind folgende Regeln
zu beobachten:

1) Bei Gärten, Feldern und Wiesen wird der zufällige Culturstand, der-
selbe mag ein sehr in die Hohe gebrachter, oder ein heruntergekommener

sein, nicht berücksichtigk, sondern nur der Werth angenommen, welcher

das Grundstück, seiner natürlichen Beschaffenheit nach bei gewöhnlicher
pfleglicher Benutzung haben kann.

2) Bei Holzgrundstücken bleibt der sich gerade vorsindende Bestand außer

Ansatz, zun wird der Grund und Boden nur so abgeschäht, als wenn
er Bloße w

Schiefer- und Steinbküchh Thon-,Lehnst-,Sand-,.Imss-undTokfgnk
ben werden mit dem sie umgebenden und deckenden Grund und Boden,

unter Berücksichtigung ihrer Mächtigkeit abgeschäht.
4) Bei Abschätzung von Bergwerken sind Bergbauverständige zuzuziehen.

8. 25.

Allgemeine Regeln für die Abschätzung der Gebäude.

Für die Einschätzung von Gebäuden gelten solgende Grundsätze:

1) Sowohl die einzelnen Wohnhäuser mit ihren Nebengebäudenin den Städten

und auf dem bande, als die zu geschlossenen andgutern gehörigen *2.
mit ihren Wohn= und Wirthschaftsgebäuden, ingleichen die du einem Ge-

werbsbetriebe bestimmten Gebäude unterliegen der Besteuerun
2) Bei der Abschätung der Gebäude ist hauplsächlich Nücksicht zu nehmen

auf ihre bage, Großee, Bauart und Bestimmung, und in Bezug auf let-
tere wieder auf die mehr oder minder zweckmäßige Einrichtung, keineswegs
aber auf dac Alter und den baulichen Zustand.

—
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3) Zu diesem Behunfe sind bei der geometrischen Aufnahme der Gebäude die
Räume nach ihrer Bestimmung und zwar in jedem Stockwerke besonders
zu scheiden, und die Flächen nach Quadratruthen und Hundertheilen an-

zugeben, wobei auch die Höhe zu bemerken ist.

g. 26.

Besondere Bestimmungen.

a. Fur die Abschätzung der Gebäude in den Städten.

1) Zur Bestimmung des Kapitalwerthes der Wohnhäuser in den Städten

mit ihren Nebengebäuden wird der orlsübliche Miethzins für Wohnungen
zu Grunde gelegt. Zu diesem Behufe ist der reelle Miethwerth von

Wohnungen in den verschiedenen Lagen der Stadt zu ermitteln und hier-

nach der Miethwerth für die Quadratruthe Wohnungöraum für jede ein-
zelne Lage und zwar nach den Steckwerken zu bestimmen, dabei ist Woh-

nungöraum in Nebengebäuden, überhaupt solcher, wo die Fenster nicht auf
die Straße gehen, nur zu 2/9, Kammer= und Wirthschafts-(Küchen-, Gewölbe-)

raum zu  und übriger Hausraum (Hauöflur, Vorsaal, Gänge) nur zu

 in Ansay zu bringen. Bloßer Haucdurchgang und Treppenraum,
Boden= und Kellerraum kommen nicht in Rechnung, es müßte denn hin-

sichtlich der letzteren eine besondere Benutzung, wie z. B. als Trocken-

boden oder Niederlage und der Keller beim Brauereibetriebe, stattfinden,

in welchem Falle diese ebenfalls in Ansah kommen und zwar Kellerraum

wie Hausraum, Parterre und Bodenräume wie Hausraum unterm Dach.

2) Diese Sätze gelten für die ersten Etagen und werden für dieselben Räume

#u) im Erdgeschoß 25,

b) in der zweiten Etage /, und wenn sie Mansarde ist, nur 3/,

-D) in der dritten Etage  und bei Mansarden nur 23,

(1) bei Dachstuben überhaupt nur die Hälfte

der ermittelten Werthösähe gerechnet.

Förmliche Souterrains werden wie Hausraum im Erdgeschoße be-

trachtet.

3) Im Erdgeschoß befindliche Verkaufsläden, Gewölbe, Niederlagen, Werk-
stätten und dergleichen gewerbliche Räume werden ebenfalls nach Normal-

miethen in den verschiedenen Lagen berechnet und wofür eine Lage Miethen
18.#
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nicht vorhanden sind, nach den übrigen im gleichen Verhaltnisse wie die
Wohnungsmiethzinse proportionirt

4) Fabrik= und andere dergleichen zu gewerblichen Zwecken dienende Gebäude

werden, wenn sich Miethpreise dafür nicht ermitteln lassen, nach dem Neu-

bauwerthe geschätzt und davon zunächst ein Drittheil in Abzug gebrachr,

was den Kapitalwerth giebt.

5) Der gefundene gesammte Miethwerth einec Hauseo giebt mit 25 multiplizirt
den Kapitalwerth.

6) Ven diesem werden je nach Beschaffenheit der Bauart und Dachung für

Bau= und Reparaturkosten, Abnutzung und Feuerversicherungskosten 10
bio 25 0 in Alzug gebracht, so daß z. B. bei ganz massiver Bauart

mit harter Dachung der geringste Abzug von 10 0 und bei ganz leichter

Bauart und weicher Dachung der hochste von 25 % eintritt.

)Hofräume werden nach Lage und Beschaffenheit mit 3 bio 10 Thlr. Ka-

pitalwerth per Quadratruthe berechnet, und zwar ohne Abzug.

. 27.

b. Für die Abschähung der Gebäude auf dem Lande.

1) In denjenigen Ortschaften auf dem platten Lande wo es Gelegenheit zum

Vermielhen giebt, wud zu Ermittelung des Werthes der, nicht zu den

Withschaftegebäuden gebundener Guler gehôrigen Wohnhäuser sammt Ne-
bengebauden, ingleichen der zu gewerblichen Zwecken bestimmten Gebäude

in derselben Weise verfahren, wie §. 25 für dergleichen Gebäude in den

Städten vorgeschrieben ist.

2) Wo Miethwerthe sich nicht ermitteln lassen, werden die für die geringste
Lage in den Slädten gefundenen Sätze in Anwendung gebracht.

3) Bei den zu den gebundenen Gütern gehörigen oder sonst zur Bewirth=

schaftung von Urbari#algrundstucken besmmten Gehöften, kommen folgende
feste Kapitalwerthsäpe zur Anwendung

A. in Gebäuden mit massiver Umfassung

a) im Erdgeschoß,

1) Wohnungoraum per Quadratruthe 30 Thlr.
2) Wirthschafteoraum „ „ 20 „

3) Haucoraum „ „ 10 „
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5) im zweiten Stocke,

1) Wohnungsraum per OQuadratruthe 25 Thle.
2) Wirthschaftsraum „ „ 16

3) Hausraum „ « 5 „

-DC) im dritten Stocke,

1) Wohnungsraum „ „ 20 „

2) Wirthschaftsraum „ „ 14 „

3) Hausraum „ „ 7 „

(1) Bodenraum unter Dach „ „ 5 „

B. in Gebäuden von Bleich= oder Holzwerk

a) im Erdgeschoß,

1) Wohnungsraum per Quadratrutht 25 Thlr.
2) Wirthschaftsraum „ „ 16 „

3) Hausraum „ „ 8 „

b) im zweiten Stocke,

1) Wohnungsraum „ —N
2) Wirehschaftsraum „ 14 „

3) Hausraum „ 7u.

o) im dritten Stocke,

1) Wohnungsraum „ 15 „

2) Wirchschafteroum „ 10 „
3)) Hauer « 5 «

4) Bodenraum unter Dach „ 4„

C. Hofraum

a) nrhelte vtr Ouadtatruthe2— ; Thlr.b) gepflast « «
o) ubecbautek „ „ "—5 „

Wo in einem Stockwerke die Bauart gemischt ist (als z. B. masstve

und das Uebrige Bleichwerk), treten Mittelsähe zwischen
und
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Diese Sätze gelten von Gebäuden mit harter „Dochung, bei solchen
mit weicher Dachungsindet ein Abzug von 5 9„

Als Wirthschaftsräume werden betrachtet: inelte, Haudkammern,

Küchen und Backöfen, Kammern, soweit sie nicht zur Wohnung und Schlaf-

stellen dienen; Vorrathskammern, Ställe und Schennen, Schuppen und
Remisen werden wie Holzraum gerechnet.

4) Bei Wassermühlen wird das Muhlgebäude als Fobricgchinde betrachtet;
Windmühlen werden zu festen Säben angenommen, undz

a) s. 9. Bockmühlen zu 150 Thlr.

b) f. 9. Holländische zu 200 Thlr.

. 28.

Probe-Einschätzung.

Um die Richtigkeit und Anwendbarkeit der für die Abschätzung von Gebäuden

oben ausgestellten Regeln, besonders in Hinblick auf das Verhältniß zwischen städti-
schen und ländlichen Besitzungen zu prüfen, werden Wir einige ländliche Fluren und

einige Stadttheile zur Probe einschätzen lassen. Ergäbe sich dadurch, daß die, oben
 26 und 27 ausgestellten Werthsansähe für gewisse Gebäude und Gebäude=
theile zu einem Mißverhältniß zwischen dem Steuerwerth der Gebäude und der

6. 23 bestimmten Werthoklassen der Grundstücke führen möchten, so bleibt vor-

behalten, in jenen Werthsansäten für Gebäude und den übrigen betreffenden Vor-

schristen die elwa nöthigen Modisscationen eintreten zu lassen, und dieserhalb das

Nöthige mittelst Verordnung zu bestimmen.

C. 29.

Instruction zu Ausführung der obigen Vorschriften.

Die zu Ausführung der Vermessung und Abschätzung, desgleichen zu Auf-
stellung der Kataster nöthigen Vorschristen werden den Commissaren und Sach-

verständigen durch besondere Instructionen ertheilt werden.

III. Bestimmnngen über die Entschädigung der bisher Steuerbefreiten.

KG. 30.

Entschädigungsanspruch.

Entschödigungsberechtigt sind nur die Eigenthümer solcher Grundstücke, welche
bisher von der alten Steuer gänglich befreit waren.
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Dahingegen sind diejenigen, deren Gücer und Grundstücke schon besteuert sind,
die aber künftig mehr an Steuern zu übernehmen haben, nicht berechtigt, wegen

der sie treffenden höheren Steuer Entschädigung zu beanspruchen.

C. 31.

Auêmittelug der Entschädigung.

Bei Auêmittelung der, den bisher Steuerfreien zu gewährenden Entschädigung,
wird diesenige Haupisumme zu Grunde gelegt, welche im Jahre 1856 von dem

gesammten steuerbaren und steuerfreien Grundeigenthum an Steuern und Contri-

bution vom steuerfreien Gute zur Landescasse aufgebracht worden; demnächst wird

berechnet, wie viel von dieser Summe auf jede Steuereinheit nach der neuen Ein-

richtung kommt, und der Beitrag jedes einzelnen Steuerbefreiten dazu festgestellt.
Von diesem Betrage kommt aber dasjenige in Abrechnung, was der Slreuerbefreite
im Jahre 1856 an Contribution vom steuerfreien Gute zu entrichten hatte; der

Ueberrest giebt die Entschädigungsrente.

. 32.

Gewährung der Entschädigung.

Die Entschädigung wird durch Baarzahlung des zwanzigfachen Betrags dieser

Rente bewährt die Zahlung geschieht binnen drei Monaten nach erfolgter Aus-

itten
eber dac hierbei allmhalben einzuhaltende Verfahren wird zu seiner Zeitie Verordnung ergehen

C. 33.

Freie Disposition über die Entschädigungögelder.

Den Besitzern der biöher steuerfreien Grundstücke, diese mögen nun Lehn oder
sreies Eigenthum sein, steht in der Regel die freie Verfügung über die Enrschä-
digungögelder zu.

Nur wenn Realgläubiger derselben nachzuweisen vermögen, daß sie wegen
ihrer Forderungen dadurch gefährdet sein würden, kann, auf ausdrückliches Anlangen
derselben, die zuständige Gerichtöbehörde nach Besinden die Entschädigungögelder
mit Kummer belegen.

Dasselbe gilt bei Lehn= und Fideicommißgütern racksichrlich der Anwarn
welchen ein unbedingtes Successionsrecht auf diese Güter zusteht; doch darfa
hier die Verkümmerung nur auf auodrücklichen Antrag der Bährosten baseg
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werben. Unterlassen sie diesen Antrag, so bleibt ihnen bei eintretendem Successions-
falle blos der Rckanspruch an die Allodialerben.

Urkundlich haben Wir gegenwärtiges Geseb eigenhändig vollzogen und Unser
größeres Regierungssiegel beifügen lassen.

Gegeben Greiz, den 9. Mai 1857.

(.S.) Heinrich XI.
Otto.
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27. Regierungsverordnung,

die Ausübung der Cavillerei und die den Cavillereibesitzern deshalb

zustehenden Ansprüche
betrefsend.

Da in neuerer Zeit Zweifel darüber erregt worden sind, welche Ansprüche

den Gavillereibesigern wegen Ausübung der Cavillerei zustehen, so wird andurch,

um ferneren Irrungen und Ungewißheiten vorzubeugen, mit höchster Landesherrlicher
Genehmigung Folgendes verordnet:

. 1

Den Gavillereibesitzern des hiesigen Landes steht die Ausübung der Ga-

villerei innerhalb der ihnen zugewiesenen Bezirke ausschließlich zu. So weit jedoch
hierländische Schäfereien von der Verpslichtung zu Ablieferung krepirter Schafe
und Lämmer bisher befreit waren, soll es bei dieser Ausnahme auch ferner be-
wenden.

Dagegen sind die Cavillereibesiher verpflichtet, das gefallene Vieh auf die an
sie ergehende Anzeige unverzüglich abzuholen und an dem hierzu bestimmten Orte

tief unter der Erde zu verscharren. Auch haben sie den Boten, welcher die An-
zeige überbringt, zu lohnen, falls derselbe von einer Ortschaft, zu deren Flur die

Cavillerei nicht gehört, abgesendet worden ist.

. 2.

Dem Eigenehümer des gefallenen Viehes stehr es frei, die Haut desselben dem
Gavillereibesitzer zu überlassen oder solche zurückzufordern.

20



Im ersteren Falle steht dem Cavillereibesitzer, welcher durch Ueberlassung der

Haut für vollständig abgefunden zu achten ist, kein welterer Anspruch mehr zu;

im lebtern Itue gebührt ihm gegen die Rücklieferung der Haut ein Lohn von
hlr.— Sgr. — P. von einem Pferde und von einem Rind, biols

da Thier drei Jahre oder darüber alt ist,— 15 „ — „vonjedem derartigen Thier, welches noch nicht

. Jahre alt ist,

— 7 „ 6 „„von einem Schwein, Schaf, Saugkalb, einer

Ziege und von jedem anderen Stück kleineren

Viehes.

C. 3.

Verlangt der Eigenthümer des gefallenen Viehes eine innere Untersuchung
desselben, so hat sich der Cavillereibesitzer derselben unverzüglich zu unterziehen und
ersterem das Ergebniß gewissenhaft anzuzeigen. Für seine deöfallsige Bemühung
hat der Cavillereibesitzer eine nach der verschiedenen Größe des untersuchten Thieres
zu bemessende Gebühr von 5 Sgr. bis 15 Sgr. zu beanspruchen.

G. 4.

Bei herrschenden Viehseuchen steht es jedem Eigenthümer des in deren Folge

gefallenen Viehes frei, lehteres selbst wegzuschaffen und einzuscharren. Verlangt
er aber, daß dies der Scharfrichter thue, so muß er lehterem, weil das gefallene

Vieh mit der Haut verscharrt werden muß, jedenfalls die im F. 2 bestimmte baare

Vergütung gewähren auch das Botenlohn selbst bestreiten.

8. 5.

Die Cavillereibesitzer drfen unter keinerlei Vorwand fur die von ihnen be-
sorgten Cavillereiverrichtungen einen höhreren als den ihnen dafür na 2,
und 4 zugebilligten Lohn in Anspruch nehmen. Namentllch ist * ihnen 5n

gestattet, für den Transport des gefallenen Viehes oder für die Dienstleistung des
Knechtes oder für irgend eine andere mit der Verrichtung des fraglichen Geschäfte

verbundene Bemühung eine besondere Vergütung zu begehren
Eben so wenig berechtigt sie die Ausübung der Cavillerei zu Haltung von

Umgängen Behufeé der Einsammlung von Gaben an baarem Gelde oder Na-

turalien. Derartige Ungebührnisse sind vielmehr von der zuständigen Civilbehörde
des Schuldigen auf desfallsige Anzeige dieziplinell zu ahnden.
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g. 6.

Die in den besonderen Instructionen der Cavillereibesiiter enthaltenen Bestim-
mungen lind, so weit sie mit den vorstehenden Anordnungen im Widerspruche stehen,
hiermit aufgehoben

Greiz den 12. Mai 1857.

Fürstl. Reuß. Plauische Landesregierung das.

Otto.

R. v. Geldern-Ertspe#ndor#.
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28. Bekanntmachung,

die Zurückziehung des dem Fabrikanten Jean David Labbez zu Sains

ertheilten Patents auf eine eigenthümliche Vorrichtung zum Noppen
gewebter wollener Stoffe

bekressend.

Nachdem sich zu Folge angestellter Erörterung ergeben hat, daß die bereits
durch das erste Januarheft des Dingler'schen polytechnischen Journals vom Jahr-

gange 1854 veröffentlichte David Labbez'sche Ersindung einer Vorrichtung zum
Noppen gewebter wollener Stoffe zur Zeit ihrer unterm 17. Mai 1854 erfolgten

Patentisirung für das hiesige Fürstenthum für neu und eigenthümlich im Sinne

der die Erfindungspatente betreffenden Uebereinkunft der Zollvereinsstaaten vom

21. September 1842 nicht habe gelten können, sonach aber die Voraussehzung
fehlt, welche nach jener Uebereinkunft ein unerläßliches Erforderniß für Gewährung.

des Pateneschutzes bilden soll: So ist das bezügliche dem Generalbevollmächtigten
des Fabrikanten Jean David Labbez zu Sains, douis Boßler von Rethel auf

fünf Jahre ertheilte Patent (VerglI. Nr. 17 der Gesetsammlung für 1854) mit-
telst Regierungsdekrets vom 21. vorigen Monats wieder zurückgezogen und der

no mit entsprechender Bescheidung versehen worden.
nun hiermit das fragliche Patent außer Kraft gesetzt worden ist, so wird

dies d%% zur allgemeinen Nachachtung bekannt gemacht.

Greiz, den 14. Mai 1857.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.
Otto.

Nichter.
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20. Conststorial-Verordnung,

das Aufhängen von (Gtas- Schreinen zum Andenken an Verstorbene
nhiesiger Gottesackerkirche

betreffend.

(Publicirt in Nr. 59 des Amts- und Nachrichtoblattes).

Da in Folge des immer häusiger vorkommenden Begehrens, zum Andenken

an Verstorbene und zur Aufbewahrung der ihrem Abscheiden gewidmet gewesenen
Kränze und anderer Theilnahmezeichen bestimmte Glasschreine an den Wänden der

hiesigen Gottesackerkirche aufzuhängen, Mangel an Raum zu diesem Behufe ein-
getreken ist, so hat sich die Nothwendigkeit herausgestellt, diesen Brauch an feste

Regeln zu binden, und wird darüber dolgende- verordnet:

Das Aufhängen von Glasschreinen 1 Andenken Verstorbener an den Wän-
den der Gottesackerkirche ist vom 1. Juni d. J. an nur gegen eine Abgade von
einem Thaler an den hiesigen Kirchkasten um nur auf den Zeitraum der nächsten

fünf Jahre gestattet.
2

So oft nach Verlauf des fünfjährigen Zeitraums das längere Hängenbleiben
des Glasschreines von den Angehörigen des betreffenden Verstorbenen gewüönscht

wird, ist dasselbe nur auf die nächstfolgenden fünf Jahre und gegen abermalige
Entrichtung von einem Thaler an den Kirchkasten gestattet.

3.

Glasschreine, für welche nach Verstuß des fünfjährigen Zeitraums die Abgabe
nicht wieder entrichtet worden ist, dürfen, wenn Mangel an Raum eintrirt, beseitigt

und auf dem Kirchboden aufbewahrt werden.

4.

Glasschreine, für welche die Abgabe nicht wieder entrichtet worden ist, und
welche nicht inzwischen von den Angehörigen der betreffenden Verstorbenen zurück-
genommen worden sind, werden nach Verlauf von fünf Jahren Eigenthum des

Kirchkastens.
5.

Auf die vor Erlaß dieser Verordnung bereits aufgehängt r—- Glas=
schreine sinden nur die 66. 3 und 4, nicht aber.1 Anwendu

Greiz, den 15. Mai 1

zun. Reuß-Plaullches Consistorium daf.
tto.

Ko-. Geldern-Crispendor.
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30. Verordnung,

die zu erstattenden berichtlichen Anzeigen uber ungewisse oder

streitige Flurgrenzen
betreffend.

Die durch das Gesetz vom 9. dieses Monats, die neue Regultrung der Grund-
steuer betreffend, angeordnete Vermessung und Kbschätung sämmtlicher, künftig der

Grundsteuer unterliegender Grundstücke und die darauf zu gründende Catastrirung
macht es nöthig, zu ermitteln, ob über die Grenzen der einzelnen Fluren Ungewiß-

helten oder Streitigkeiten vorliegen.
Sämmtliche Gerichtsbehörden des Fürstenthums werden daher hiermit an-

gewiesen, durch Befragung der Ortögerichtspersonen und auf sonst geeignete Weise
zu ermitteln, ob bei den Fluren der, ihrer Gerichtsbarkeit unterworfenen Gemeinden,

dergleichen Ungewißhelten oder Srreirigkeiten vorhanden sind, und das Ergebniß
binnen sechs Wochen berichtlich anher anzuzeigen.

In Ortschaften von gemischter Jurisdiccion, liegt diese Ermittelung und Be-

richterstattung derjenigen Weben ob, welche die Gerichtsbarkeit in Gemeindeange-
legenheiten auszuüben

Greiz, den 18. ’ 1857.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.
Dtto.

N. v. Geldem.Cn#spendors.
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31. Negierungsverordnung,

die Verhütung von Waldbränden

betreffend.

Die in den letzten Tagen an verschiedenen Orten entstandenen Waldbrände

sind höchst wahrscheinlich dadurch veranlaßt worden, daß Vorübergehende brennende
Eigarrenstummel oder auch noch brennende Zündhölzchen weggeworfen haben, wodurch
das durch die bisherige anhaltende Hitze ganz ausgedürrte Moos und Gras Feuer
gefangen hat.

In Hinblick auf die große Gefahr, welche durch dergleichen Umvorsichtigkeiten

herbeigeführt wird, hat Fürstliche Landesregierung Sich bewogen gefunden, nihöchster Genehmigung zu Vervollständigung der Verordnung vom 4. Augustv

rigen Jahres (Amtsblatt Nr. 92) Folgendes zu verordnen:

1) Alles Tabaksrauchen, insbesondere das Rauchen von Eigarren, desgleichen
der Gebrauch von Zündhölzchen in Wäldern und Gehölzen, oder auf

Wegen, welche unmittelbar an Wäldern oder Gehölzen vorbeiführen, wird

während des Zeitraumes vom 1. März bis 31. October jeden Jahres ver-
boten.

2) Wer diesem Verbote entgegenhandelt, wird, wenn dadurch kein Brand
verursacht worden ist, um fünf Thaler an Geld, oder nach richterlichem

Ermessen mit verhältnißmäßigem Gefängniß oder nach Befinden (besonders
bei jugendlichen Contravenienten) mit körperlicher Züchtigung bestraft.

àzn aber durch die verbotswidrige Handlung ein Brand verursacht worden,
ist vurhen den Urheber mit der Untersuchung zu verfahren, und derselbeich dem Maße seiner Verschuldung und des angerichteten Schadens nach

den geltenden strafrechtlichen Grundsätzen zu bestrafen.

4) Es bleibt vorbehalten, dieses Verbot auch in der Zeit vom 31. Dctober

bis 1. März in Kraft zu setzen, wenn ungewöhnliche Dürre oder andere

Umstände dies nöthig machen sollten, und wird in diesem Falle besondere

Verordnung ergehen.
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Der Gensd'armerie, dem Forstpersonal, sowie dem zum Forstschutz komman-

dirten Militär wird zur strengsten Pflicht gemacht, die Befolgung dieser Verord=
nung genau zu überwachen und die Zuwiderhandelnden zur Anzeige, auch nach

Befinden zur Haft zu bringen; auch wird erwartet, daß jeder rechtliche Unterthan
zu diesem Zwecke, wenn er dazu Gelegenheit findet, gern das Seinige beitragen

wird, besorgliches Unglück abzuwenden.

Greiz, den 25. Mai 1857.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.
Otte.

Alchter.
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W. 16.

(Ausgegeben den 3. Juni 1857.)

32. Gesetz,

die Einführung des Zollgewichtes als allgemeines Landesgewicht

bekreffend.

Wie Heinrich der Zwanzigste, von Gottes Gnaden ülterer ginie

souverainer Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c. 1c.

fügen hiermit zu wissen:

Nachdem es unter den zum Preußischen Zollverbande gehörigen Staacen zu

einem Einverständnisse gekommen ist, wonach das Zollgewicht im Königreiche Preußen
bereils zum allgemeinen Landesgewicht erhoben worden ist und eine gleiche Ein-

richtung auch in den übrigen Staaten zu erwarten steht, so sinden Wir Uns in

Anerkennung eines hierdurch auch für Unser Fürstenthum hervortretenden Bedürf-
nisses bewogen, mit ständischem Beirath Folgendes zu verordnen:

C. 1.

Das zeither nur für den Jollverkehr eingeführte Pfund soll künftig die Ein-

heit des hiesigen Landesgewichkes sein. Dieses zur allgemeinen Einführung bestimmte
Bfund ist gleich Einem Pfunde 2.P#/## Loth des gegenwärtig im hierländischen
Handelsverkehr gebräuchlichen Leipziger Gewichts.

. 2.

Einhundert Pfund machen einen Zentner, vierzig Zentner oder viertausend
Pfund eine Schiffslast aus.

21
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5. 3.

Das Pfund wird in dreißig Loth, das Loth in zehn Quentchen, das Quent-

chen in zehn Zent, der Zent in zehn Korn getheilt. Noch kleinere Theile werden

ohne besondere Benennung durch Dezimal-Bruchtheile des Korns angegeben.

F. 4.

Ein vom Handelsgewichte abweichendes Medizinalgewicht findet ferner nicht
statr.

. 5.

Eben so wenig besteht ferner ein vom Handelsgewichte abweichendes Juwelen=

gewicht.

. 6.

Andere als diesem Geshe entsprechende Gewichte dürfen weder im Verkehr
angewendet noch geaichtw

F. 7.

Bei der Erhebung der öffentlichen Abgaben, welche in Gemäßheit der bestehen-
den Vorschriften nach dem bisherigen Gewichte entrichtet worden, kommt, so weit
nicht durch Verabredung mit andern Staaten etwas Anderes bestimmt ist, das

durch das gegenwärtige Gesetz vorgeschriebene Gewicht dergestalt in Anwendung,
daß derjenige Betrag, welcher von dem biöherigen Zentner erhoben worden, künfelg
von dem durch dieses Gesetz bestimmten Zentner zur Erhebung gelangt. Einen

Ausgleichungßanspruch begründet die hierdurch an dem Abgabenbetrage entstehende
Differenz nicht.

**m

Auch beim Verkaufe des SZalzes kommt das durch das gegenwärtige Geset
vorgeschriebene Gewicht zur Anwendung.

Es bleibt jedoch darüber, zu welchem Gewichte die Tonne Salz berechnet
werden solle und wie hiernach das Gewicht der kleineren Gebinde und Verkaufs=

mengen, begziehungsweise der Debitspreis für dieselben, unter angemessener Abrun-

dung, zu bestimmen sei, Unserer Landesregierung vorbehalten.



S. 9.

Die Bestimmungen in den öß. 1 bis 3 und 5 bis 8 treten mit dem 1. Juli

1853 in Kraft. Der Zeitpunkt, von welchem an die Vorschrife im §. 4 in Wirk-

samkeit treten soll, wird durch besondere Verordnung festgesetzt werden.

S. 10.

Unserer Landesregierung liegt es kraft der ihr hierdurch ertheilten Ermäch-
tigung ob, alle diejenigen Einrichtungen und Anordnungen im Wege der Verord-
nung und der administrativen Verfügung zu treffen, welche für Einführung des

neuen Landesgewichts und für eine geregelte Ueberwachung der dadurch betroffenen
Verkehrsverhältnisse erforderlich sind.

Urkundlich haben Wir dieses Gesetz eigenhändig vollzogen und mit Unserem
größerem Regierungssiegel bedrucken lassen.

Greiz, den 7. April 1857.

(L. S.) Heinrich XX.

Otto.
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33. Nachtrag

zu dem Innungsbrief des vereinigten Handwerks der Zeugmacher
und geinweber vom 22. October 1856, insbesondere den Beitritt

der Tuchmacher zu dieser Innung

betresfsend.

Wir Heinrich der Zwanzigste, von Gottes Gnaden älterer Linie

souverainer Fürst Neuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c. #c.

sügen hiermit zu wissen und bemkunden für Uns und Unsere Regierungs=

nachfolger:

Der Aufschwung, den die Wollemweberei in hiesiger Stadt und auf dem Land

genommen, hat die in früheren Zeiten hier blühende Tuchwaaren-Manufactur völlig
verdrängt und dahin geführt, daß die Mitglieder der Tuchmacherinnung gegenwär=

tig blos noch Zeugmacher= und Leimweberwaaren verfertigen.
Uus diesem Grund und in Hinblick darauf, daß mit der — inzwischen zu-

folge des Innungsbrieses vom 22. October 1856 erfolgten — Vereinigung der

Handwerke der Zeugmacher und Leinweber die Aufhebung der zwischen dem ersteren

und dem Tuchmacherhandwerk bestandenen gegenseitigen Förderung ihrer Gesellen
bevorstand, hatten, außer zwei dem widersprechenden, die sämmtlichen übrigen Mit-
glieder der Tuchmacherinnung die Vereinigung derselben mit der Leinweber= und

Zeugmacherinnung beantragt und diese sich auch hiermit einverstanden erklärt.
Nachdem Uns über die dießfallsigen Verhandlungen von Unserer Landesregie-

rung Vortrag geschehen, hatten Wir in Anbetracht, daß hiernach weder ein recht-
licher Grund für die Erhaltung einer besonderen Tuchmacherinnung, deren Waaren

22



jetzt hier nicht mehr gekerlige werden, noch ein wirkliches Interesse der der Ver-
einigung widersprechenden Mitglieder bei Erhaltung dieser Innung vorlag, während
der Beitritt derselben zu der Weber= und Zeugmacherinnung für die große Mehr-

zahl der Mitglieder eine wahre Lebenöfrage war — Uns bewogen gefunden, mit-

telst Signatur vom I. October 1856 die Vereinigung der Tuchmacherinnung mit

der Weber: und Zeugmacherinnung vorbehältlich der Feststellung der näheren Be-

bingungen, auß bandesherrlicher Machtvollkommenheit auözusprechen.

Auf Grund der hiernächst vor Unserer bandesregierung hierüber statt gehabten

Verhandlungen und mit gnädigster Berücksichtigung der bei dieser Gelegenheit von

der bein= und Zeugweberinnung gestellten Anträge wegen Abänderung einiger Be-
stimmungen des Innungöbriesec vom 22. October 1856 verordnen Wir, was

folgt:

8. 1.
d . ini .

Ema Mo Der vereinigten Innung, welche den Namen:
ger vereinig!

rShWP Innung der Leinweber, Jeug. und Tuchmacher zu Greiz
brie1

sio duch· gebaen soll, (iegt als Innungsgesel der Innungsbrief des vereinigten Handwerké
fic Zeugmacher und geinweber vom 22. Octeber 1856, sowie der gegenwärtige

- zu demselben zu Grunde.

Dagegen treten die, dem Tuchmacherhandwerk unterm 14. November 1691

verliehenen Innungcartikel, sowie der Nachtrag hierzu vom 11. August 1854 vom

Tage der Bereinigung an außer Kraft.

. 2.

—— Die Milglieder der Tuchmacherinnung treten in alle innungsgeseblichen wie

r Unchnechechtkelwaherkömmlichen Rechte und Pflichten der Mitglieder der Lein= und Zeugweber-

—Wr innung zu Greiz ein und werden somit diesen in jeder Bezlehung gleichgestellt.

. 3.

D###gung Das Vermögen der Tuchmacherinnung gehr ohne Gewähr,sowie es sich bei

rin gonin Vereinigungfindet, an die vereinigte Innung ber; das Innungsvermogen der
letzteren, es bestehe solches, worin es wolle, wird mir der Vereinigung gemein=

schaftlich und die sämmtlichen Innungömitglieder, ohne Unterschied, welcher beson-
deten Innung sie biöher angehört, haben daran vollkommen gleiche Rechte.
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S. 4.

Jeder Meister der vereinigten Innung ist befugt, Tuche aller Art zu fertigen, i n
die Tuche oder die dazu zu verwendende Wolle selbst zu särben, für Miemeister zu auf Jertt-

Tuche mit Scheeren und Pressen zuzurichten, Tuche zu verschneiden und zu ver- ## un n'

treiben. Jedem Andern aber, welcher dieser Innung nicht angehort, ist in is seeie
Bezirk die Fertigung von Tuchwaarn, sei es um Lohn oder zum Verkauf, beim
Verlust der Waare und nach Befinden einer durch die zuständige Gerichtsobrigkeit

zu bestimmenden Geldstrafe gänzlich untersagt.

Die zu consiccirende Waare, sowie die erkannt werdende Geldbuße fällt zu

zwei Drittheilen Unserer Rentkasse, zu einem Drittheile der Innungslade zu.

Bei dergleichen Zuwiderhandlungen ist im Uebrigen nach der Bestimmung im
Artikel VII §. 1 Alinen 2 des Innungsbrieses vom 22. October 1856 zu ver-

fahren.

gen tuodall

C. 5.

Anstatt der nach Artikel 1 §. 6 des vorgedachtenInnungöbriefes dem Ober- Aerschn 7
meister anheimstehenden Wahl der zwei Schaumeister, ist künftig eine Reihenfolge nn
in der Art einzuhalten, daß stets ein älterer und ein jüngerer Stadtmeister zur

Beschauung des Meisterstückes zugegzogen werden.

(. 6.

An die Stelle der nach Artikel I K. 9 Nr. 2 a bei Erwerbung des Stadt- m
meisterrechtes von Meisterssöhnen oder solchen, welche eines Meisters Tochter oderundir Der-

Wittwe heirathen zu entrichtenden Forder= und Schließ gebühr von Einem Thaler, Wi.—3

tritt von nun an der (für Erwerbung des Landmeisterrechts von dergleichen Personen a Seut
nach Art. 1 F. 9 Nr. 2 b) bestimmte Satz von Funfzehn Silbergroschen.

8. 7.

Die im * he1 I . 1 am Ende angefügte irrthümliche Bezugnahme uufe neW
Artikel III §.5wird san, berichtigt, daß es dort heißen muß: Artikel III ae
K. 10.
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Ueber die Vereinigung der Tuchmacher- mit der Lein- und Zeugweberinnung,

sowie über die vorstehenden Aenderungen des Innungöbriefes der letzteren vom
22. October 1856, haben Wir —allenthalben mit Vorbehalt des Landeöherr-

lichen Dispensationsrechtes, sowie der Befugniß, diese getroffenen Bestimmungen
ebenso wie den gedachten Innungsbrief, nach künftig vorfallenden Umständen,
Unseres Gefallens zu ändern, zu mindern, zu mehren, zu erklären, auch solche
ganz oder zum Theil wieder aufzuheben — gegenwärtige Urkunde unter Unserer

eigenhändigen Unterschrift und Vordruckung Unseres Fürstlichen Insiegels ausfer-
tigen lassen, auch zur allgemeinen Nachachtung die Veröffentlichung durch die Ge-

setammlung anbefohlen.

Gegeben Greiz, den 20. Mai 1857.

(L. S.) Heinrich XI.

Otte.
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#834. Negierungs-Verordnung,

die Erläuterung und Modifikation einiger Bestimmungen der Ver-

ordnung vom 21. November 1853 wegen Beseitigung einiger
Uebelstände beim Betriebe des Fleischerhandwerkes

betreffend.

Die wegen Abstellung einiger Uebelstande beim Fleischhauerhandwerke ergan-
gene Regierungs-Verordnungvom 21. November 1853 wird andurch mit höchster

kandeshorn Genehmigung vom onn und erläutert:
1.

Das Hetzen des kleineren Schlach diehes bleibt auch ferner untersagt.

Es soll jedoch auch die blose Mirführung eines Hundes beim Treiben des

kleineren Schlachtviehes nicht gestattet sein. Der Dawiderhandelnde verfällt eben-
Ealls in die für das Heben angedrohte Strase, auch wenn derselbe nachweisen

könnte, daß der Hund zum Hehen nicht bebrauch worden sei

Die Bestimmung über das Aulc 2 Gewicht der Kälber, unter welchem

diese nicht zum Schlachten gekauft werden sollen, wird hiermit in Anbetracht der

Schwierigkeiten, welche sich deren Durchführung entgegengestellt haben, bis auf

weiteres und vorbehältlich anderweiter tutpr Anordnung außer Kraft gesetzt.

Das Verbot des Aushängens onShlachistcken und Fleisch an den Häu-
sern der Fleischer in den Städten hat bisher leider mehrseitig eine sehr unvoll-

kommene Beachtung gefunden. - der Grund hiervon in einer dem Geiste und
dem Zwecke der Verordnung unongemessenen Deutung gelegen zu haben scheint, so
wird hiermit zur Beseitigung von weren und Mißverständnissen bestimm:

23
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Unter „Schlachtstücken und Fleisch“ sind nicht blos ganze Schlachtstücke und
das davon gewönnene Fleisch, sondern überhaupt alle einzelne Theile derselben und
die daraus bereiteten Fleischerwaaren, insbesondere auch Felle, Därmer, Blasen,

# Würste u. s. w. zu verstehen.
ist jede Schaustellung dieser Fleischerwaaren vor und an den Häusern

der — in den Städten bei einer Strafe von Einem bis zu Drei Thalern

verboten.

Eine Auchängung der Schlachtstücke in der Hausslur soll zwar bis auf wei-

teres im allgemeinen nachgelassen sein. Doch haben die Fleischer bei Vermeidung
gleicher Strafe sorgfältig darauf zu achten, daß bei der Benutzung ihrer Hausflur

zu diesen Zwecke die Schlachtstücke nicht zum Theil nach der Straße hinaus-
rei

rrN, den 25. Mai 1357.

Fürstl. Reuß-Planische Landesregierung das.
Otlo.

M. v. Geiberu: Eritpenborl.
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935. Bekanntmachung,
Patentertheilung auf eine neue Art von Seifenwäsche und Seifen-
bädern für Wolle und Zeuge an den Techniker Friedrich Georg Wieck

in Leipzig für S. Jägermeyer in Wien

betreffend.

Dem Techniker Friedrich Georg Wieck in Leipzig ist für S. Jägermeyer in
Wien, auf geschehenes Ansuchen ein Erfindungépatent auf eine neue Art von Sei-

fenwäsche und Seifenbädern für Wolle und Zeuge, auf die Dauer von fünf auf

einander folgenden Jahren für den Umfang des hiesigen Fürstenthums mir der Wir-

kung ertheilt worden, daß Riemand ohne vorher erlangte Zustimmung des Patent=
inhabers dergleichen Seifenwäsche und Seifenbäder herzustellen, zu verkaufen und
zu benützen befugt sein soll.

ch ist bei Verleihung des Privilegiums die Neuheit und Eigenthümlichkeit
der Ersindung im Sinne der unter den Zollvereins-Regierungen wegen Ertheilung

von Ersindungspatenten getroffenen Uebereinkunft, ausdrücklich vorausgesegt worden.

Solches wird hierdurch zur Nachricht und Nachachtung öffentlich bekannt ge-
macht.

Greiz, am 26. Mai 1837.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.
Otto.

N. v. Geldein-¶tispendors.



— 130 —

926. Bekanntmachung,

die Ertheilung der Rechte milder Stiftungen rc. an die von der

vereinigten Innung der Lein= Zeugweber und Zeugmacher zum
Zwecke der Unterstützung für alte, arme, kranke Meister gegründete

sogenannte „Weberstiftung“ alhier

betreffend.

In Folge Höchstlandesherrlicher Signatur vom 19. April dieses Jahres wird

hiermit zur allgemeinen Nachachlung bekannt gemacht:

„daß in Gemäßheit der bestätigten Statuten für die von der vereinigten In-

nung der Lein: Zeugweber und Zeugmacher zum Zweck der Unterstützung für
alle arme kranke Meister gegründete sogenannte Weberstiftung alhier, der ge-

dachten Anstalt Höchsten Orts alle geseblichen Rechte milder Seiftungen er-

theilt worden sind, sowie daß die bezöglichen Unterstätzungsgelder keiner In-
bibition unterliegen.“

Greiz, am 3. Juni 1857.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung dafs.
Frit i. v.

N. v. Geldem-Crispendors.
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37. Bekanntmachung,
den Münzvertrag zwischen dem Kaiserthum Oesterreich und dem

Fürstenthum Liechtenstein einerseits und den deutschen Zollvereins-

staaten andererseits

betreffend.

Nachdem zur Herstellung gleichmäßiger Grundsätze über das Münzwesen den
Regierungen des Kaiserthums Oesterreich und des Furstenthums biechtenstein einer=

seits und den Regierungen der bei der allgemeinen Münzkonvention vom 30. Juli

1838 betheiligten deutschen Zollvereinsstaaten andererseito unterm 24. Januar die-

ses Jahrcc zu Wien der nachstehend abgedruckte Munzvertrag abgeschlossen, und

zwischen den zu dem Münzsystem des biêherigen 14-Thalersußes sich bekennenden
RKegierungen am nämlichen Tage ein Nachtrag zu der besonderen protokollarischen
Uebereinkunft d. d. Dresden den 30. Juli 1838 vereinbart worden, so wird jener

Vertrag nebst diesem Protokoll mit Hochster Genehmigung hierdurch in Kraft ge-

seblicher Publikatton zur allgemeinen Nachachtung hierdurch mit dem Bemerken be-
kannt gemacht, daß von jetzt ab bei Ausübung des landeöherrlichen Münzregals

die Bestimmungen dieses E—— auch für das Fürstenthum Reuß älterer
Linie zur Anwendung kommen werden

Greiz, am 9. Juni 1857.

Fürstl. Reuß-Plauische Landcoregierung dal.
Otto.

 o. Gel#em-Cnspendors.



— 132 —

Münzvertrag.
Nachdem das Kaiserthum Oesterreich und das Fürstenthum Liechtenstein einer-

seits und die durch die allgemeine Münz= Konvention vom 30. Juli 1838 unter

sich verbundenen deutschen Zollvereins-Staaten andererseitS übereingekommen sind,
zum Zwecke der Herbeiführung einer gemeinsamen Verständigung über das Münz-

wesen die im Artikel 19 des Handels= und Zoll-Vertrages vom 19. Februar 1853

vorbehaltenen besonderen Verhandlungen hierüber zu eröffnen: so haben zu solchem
Ende zu Bevollmächtigten ernannt

Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich:

Allerhöchstihren Ministerial-Rath im Finanz-Ministerium Johann
Anton Brentano, Ritter des Oesterreichisch Kaiserlichen beopolds=

ordens;

Seine Majestät der König von Preuße

Allerhöchstihren geheimen Ober- gns Guntk Theodor Seydel,
Ritter des rothen Adlerordens IV. Klasse;

Seine Majestät der König von “ apern:

Allerhöchstihren Ober-Münzmeister Franz Faver v. Haindl, Ritter
der Königlich Bayerischen Verdienstorden der Bayerischen Krone und
vom heiligen Michael u. ;

Seine Majestät der König von Sachsen:

Allerhöchstihren Direktor der Oberrechnungskammer und Finanzministe-

rial-Direktor, Geheimrath Adolph Freiherrn von Weißenbach,
Komtur II. Klasse des Königlich Sächsischen Verdienstordens u. s. w.;

Seine Moajestät der König von Hannover:

Allerhöchstihren Finanzrath, Münzmeister Wilhelm Brüel, Mitglied
der vierten Klasse des Königlich Guelphenordens;

Seine Majestät der König von Württemberg:

Allerhöchstihren Regierungsrakh im Ministerium des Innern, Adolph
üller;
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Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Baden:

Frrbecicobes geheimen Referendär Dr. Vollrath Vogelmann,mmandeur des Großherzoglichen Ordens vom Zähringer Löwen
u. 57 w.;

Seine Königliche Hoheit der Kurförst von Hessen:

Allerhöchstiren Ober-Bergrath Johann Rudolf Siegmund Fulda;

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Hessen:

Allerhöchstihren Ober-Baurath Hector Rößler, Ritter des Ordens
Philipps des Großmüthigen u. s. w.;

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Sachsen:

Allerhöchstihren Staatsrath Gottfried Theodor Stichling, Kom-
tur II. Klasse des GroßherzoglichSächsischen Hautordens vom weißen
Falken u. s. w.;

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Oldenburg:

den Königlich Hannoverschen Finanzrath u. s. w. Wilhelm Brüel;

Seine Hoheit der Herzog von Sachsen-Meiningen:

den e olich Baperischen Ober-Munzmeister Franz Xaver vonHaindl
Seine Keben der Herzog von Sachsen-Coburg und

d *- Schioe Geheimrath u. s. w. Adolph Freiherrn
n Weißen ba

Snne Hoheit der %n von Sachsen -Altenburg:

den Großherzoglich Sächsischen Staatorath Gottfried Theoder
Stichling;

Seine Hoheit der Herzog von Braunschweig:

den Königlich Preußischen geheimen Ober-Finanzrath Carl Theodor
eydel;

24.
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Seine Hoheit der Herzog von Nassau:

den Königlich Bayerischen Ober-Münzmeister Franz Faver von

Haindl;

Seine Hoheit der Herzog von Anhalt-Dessau-Cölhen,

Ihre Ha#heiten der Herzog und die (P Mitregentin
on Anhalt-Bernburgu

Seine Durchlaocht der Fürst von — Son-
6 hause

den 9* pnbilh heheimen Ober-Finanzrath Carl Theodor
Seydel;

Seine Durchlaucht der Fürst von Schwarzburg-Ru-
dolstadt:

den Königlich Bayerischen Ober-Münzmeister Franz Kaver von

Haindl;

Seine Duthlaucht der souveraine Fürst von giechten-

den kufmih Oesterreichischen Ministerial-Rath des Innern, J. U.

Dr. Cajetan Edlen v. Maper, Rilter der Oesterreichisch Kaiserlichen

Veopoldo= und Franz-Josephs-Orden u. s.w.;

Seine Durchlaucht der Fürst von Waldeck und Pyrmont:

den Königlich Preußischen geheimen Ober- Finanzrath Carl Theodor
eydel;

Seine Durchlaucht der Fürst Reuß älterer binie:

den Sronberzoglich Sächsischen Staatorath Gottfried Theodor
Stichl

Seine rrraimude der Fürst Reuß jüngerer inie:

den Königlich - Geheimrath u. s. w. Adolph Freiherrn
von Weißenb

Seine ruratenen der Fürst von Schaumburg Lippe:

den Königlich Hannoverschen Finanzrath u. s. w. Wilhelm Brüel;
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Selne Durchlaucht der Fürst zur Lippe:

den Königlich Preußischen geheimen Ober-Finanzrath Carl Theodor
Seydel;

Seine Durchlaucht der souveraine bandgraf von Hessen:

den Großherzoglich Hessischen Ober-Baurath Hector Rößler;

Der Senat der freien Stadt Frankfurt:

den Senator Franz Alfred Jakob Bernus u. s. w.,

von welchen Bevollmächtigten nachstehender Münzvertrag verhandelt und geschlos-
sen worden ist:

Artikel I.

Das Pfund, in der Schwere von 500 Grammen, wie solches bereits bei der

Erhebung der Zölle zur Anwendung kommt, sell in den vertragenden Slaaten der

Ausmünzung zur Grundlage dienen und auf deren Münzstätten- alo ausschließliches

Münzgewicht eingeführt werden, auch zu diesem Zwecke eine selbstständige Einthei-
lung in Tausendtheile mit weiterer decimaler Abstufung erhalten.

Artikel 2.

Mit Festhaltung der reinen Silberwährung und auf der Grundlage des

neuen Pfundes soll die Münzverfassung der vertragenden Staaten in der Arkt ge-
ordnet werden, daß, je nachdem in denselben die Thaler= und Groschen= oder die

Gulden-Rechnung mit Hunderttheilung oder die Gulden= und Kreuzer-Rechnung

den Verhältnissen entsprechend ist oder eingeführt wird,

entweder der 30-Thalerfuß (an Stelle desbeherigen 14-Thalerfuße5) zu
30 Thalern aus dem Pfunde feinen Silber

oder der 45-Guldenfuß zu 45 Gulden aus * Pfunde keinen Silbers,

d der 52-Guldenfuß (an Stelle des. bisherigen 2412-Guldenfaße,)
5212 Gulden aus dem Pfunde feinen Silbers,

al6 Landes-=m#nssch zu gelten hat.

Artikel 3.

Insbesondere soll:
a) im Königreiche Preußen mit Ausschluß der Hohenzollernschen Lande, in

den Konigreichen Sachsen und Hannover, im Kurfürstenthume Hessen,
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im Großherzogthume Sachsen, in den Herzogthümern Sachsen-Alten-
burg, Sachsen-Gotha, Braunschweig, Oldenburg mit Birkenfeld, Anhalt-
Dessau-Cörhen und Anhall-Bernburg, in dem Fürstenthume Schwarz-
burg= Sonderéhausen und der Unterherrschaft des Fürstenthums Schwarz=
burg-Rudolstadt, in den Fürstenthümern Waldeck und Pycmont, Reuß

ällterer Limie und Reuß jüngerer Linie, Schaumburge-bippe und bippe:

der Dreißig-Thalerfuß;

im Kaiserthume Oesterreich sowie im Fürstenthume Lbiechtenstein:

der Fünfundvierzig-Guldenfuß;

) in den Königreichen Bayern und Württemberg, in den Großherzogthü=

mern Baden und Hessen, im Herzogkhume Sachsen-Meinigen, im Für-

stenthume Sachsen-Coburg, in den Hohenzollernschen Landen Preußens,
im Herzogthume Nassau, in der Oberherrschaft des Fürstenthumes Schwar-

burg-Rudolstadt, im Fürstenthume Birkenfeld, in der Landgrafschaft Hes-
sen-Homburg und in der freien Stadt Frankfurt:

der Zweiundfünfzig-und-einhalb-Guldenfuß

als Landes-Münzfuß und Grundlage der gesehlichen Landeswährung daselbst an-

gesehen und bezüglich eingeführt werden.

S

Demgemäß sollen unter Monzen:

der „Thaler-Währung“: die des 30-Thalerfußes, begzüglich des

14-Thalerfußeé,

„Oesterreichischer Währung“: die des 45-Guldenfußes,

„süddeutscher Währung“: die des 52 -Guldenfußec, be-

züglich des 24-Guldenfuße“,

verstanden werdea.

Artikel 4.

Die Münzstücke des 30-Thaler= und 52/.Guldenfußes-Fußes sollen völlig

gleiche Geltung mit den im bisherigen bezüglich 14-Thaler= und 24 -Gulden=
Fuße ausgeprägten gleichnamigen Münzen haben, dergestalt, daß bei allen Zah-
lungen und Verbindlichkeiten, sofern nicht die am Schlusse des Artikels 8 vor-
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gesehene besondere Verabredung getroffen ist, ein Unterschied zwischen den alten

Münzen des 14-TThalen und 24 -Gulden-Fußes und den neuen Münzen des
30-Thaler= und 522Gulden- Fußes nicht gemacht werden darf.

Artikel 5.

Ein jeder der vertragenden Staaten wird seine Ausmünzungen auf solche
Siücke beshränc, welche der dem vereinbarten Münzfuße (Artikel 2 und 3) ent-

sprechenden Rechnungsweise gemäß sind.
Ausnahmsweise bleibt es Oesterreich vorbehalten, noch ferner sogenannte

„Levantiner Thaler“ mit dem Bildnisse der Kaiserin Maria Theresia und mie der

Jahrzayl 1780 im damaligen Schrot und Korn als Handelsmünze auszuprägen.
Als zulässige kleinste in dem Landes-Münzfuße auszuprägende Theilslücke der

Hauptmünzen werden anerkannt:

das 1/8-Thalerstück im 30-Thalerfuße,

das 1-Guldenstück im 45=Galdenfuße,
das -Guldenstück im 52 12-Guldenfuße.

Die verteagenden Regierungen verpflichten sich, die Ausmünzung in Theil-
stöcken auf das nothwendige Bedürfniß zu beschränken.

Artikel 6.

Sämmtliche vertragende Regierungen verpflichten sich, bei der Ausmünzung
von grober Silbermünze, folglich von Hauptmünzen sowohl als deren Theilstücken
— Courant-Münzen — ihren #andes-Münzfuß (Artikel 3) genau innehalten und

die möglichste Sorgfalt darauf verwenden zu lassen, daß auch die einzelnen Stücke

durchaus vollhaltig und vollwichtig auögemünzt werden. Sie vereinigen sich ins-

besondere gegenseitig zu dem Grundsatze, daß unter dem Vorwande eines sogenann-
ten Remediums an dem Gehalte oder dem Gewichte der Münzen nichts gekörze,

vielmehr eine Abweichung von dem den letzteren zukommenden Gehalte oder Ge-
wichte nur insoweit nachgesehen werden dürfe, als eine absolute Genauigkeit nicht

eingehalten werden kann.

Artikel 7.

Der Feingehalt wird in Tausendtheilen ausgedrückt.
Bei der Bestimmung des Feingehalts der Silbermünzen soll überall die Probe

auf nassem Wege angewendet werden.
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Artikel 8.

Zur Vermittelung und Erleichterung des gegenseitigen Verkehres unter
den vertragenden Staaten sollen zwei, den im Artikel 2 gedachten Münzfüßen

entsprechende Haupt-Silbermunzen unter der Benennung Vereinsthaler aus-

gepragt erde nämlich:6 Ein-Vereinöthaler= Stück zu  des Pfundes feinen Silbers mit
“n Werthe von bezüglich 1 Thaler in Thalerwährung, 1/2 Gulden

Desterreichischer Währung und 13. Gulden suddeutscher Währung;
2) das Zwei-Vereinsthaler=Stückzul#des Pfundes feinen Silbers mit

dem Werthe von bezüglich 2 Thalern in Thalerwährung, 3 Gulden

Oesterreichischer Wöährung und 3/2 Gulden suddeutscher Wahrung.
Diesen Vereinémünzen wird, zu dem angegebenen Werthe, im ganzen Um

fange der vertragenden Staaten, bei allen Staato-, Gemeinde-, Stiftungs= und

anderen öffentlichen Kassen, sowie im Privat-Verkehre, namentlich auch bei Wechsel-

zahlungen unbeschränkte Gültigkeit, gleich den eigenen Landesmunzen, beigelegt.
Außerdem soll auch in dem Falle Niemand deren Annahme zu dem vollen Werthe

in Zahlung verweigern können, wenn die Zusage der Zahlungsleistung auf eine

bestimme Müunzsorte der eigenen Landeswährung lautet. Nicht minder soll es in

den vertragenden Staaten Jedermann gestattet sein, Vereinsmünzen ausdrücklich
Wirkung in Zahlung zu versprechen oder sich zu bedingen, daß in

diesem Falle letztere lediglich in Vereinmünzen zu leisten ist.

Artikel 9.

Dievon den durch die allgemeine Münz-Konvention vom 30 Juli 1838

verbundenen Staaten biêher in der Eigenschaft einer Vereinômünze auoceprägted
Zweithaler= (bezuglich 312 Gulden-) Sltücke werden den Vereins-Münzstöck
(Nctikel 8) un jeder Beziehung gleichgestellt.

Den der allgemeinen Mönz. Konvention vom 30. Juli 1838 gemäß sowie
den vor dem Jahre 1839 im bioherigen 14-Thalerfuße auögeprägten Thaler'

stücken wird in allen vertragenden Staaten die unbeschränkte Göltigkeit gleich den

eigenen Landesmünzen zugestanden.

Artikel 10.

Das Mischungsverhältniß der Vereinsmünzen wird auf 900 Fauhee
Silber und 100 Tausendtheile Kupfer festgesept. Es werden demnach 13 d
pelte oder 27 einfache Vereinsthaler ein Pfund wiegen. Die Abweichung 7
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Mebr oder Weniger darf, unter Festhaltung des im Artikel 6 anerkannten Grund=
sabes, im Feingehalte nicht mehr als 3 Tausendtheile, im Gewichte aber bei dem

einzelnen Ein-Vereinsthaler-Stücke nicht mehr als 4 Tausendtheile seines Gewichtes
und bei dem einzelnen Zwei-Vereinsthaler-Stücke nicht mehr als 3 Tausendtheile

seines Gewichtes betragen.
Der Durchmesser wird für das Ein-Vereinsthaler-Stück auf 33 Millimeter,

für das Zwei-Vereinsthaler-Stück auf 41 Millimeter festgesetzt; beide werden im

Ringe und mit einem glatten, mit vertiefter Schrift oder Verzierung versehenen
Kande geprägt werden.

den Avers derselben ist das Bildniß des Landesherrn und bei der freien

Stadt Frankfurt das Spmbol derselben aufzunehmen.
gr Revers muß in der Umschrift um das dLandeswappen die Angabe des

Theilverhältnisses zum Pfunde feinen Silbers und die ausdrückliche Begeichnung
als Ein-Vereinsthaler bezüglich als Zwei-Vereinsthaler, ingleichen die Jahrzahl
enthalten. Durch letztere ist stets das Jahr der wirklichen Ausmünzung zu be-
zeichnen.

Artikel 11.

Die Höhe der in . “ auszuführenden Ausmünzungen
bleibt dem Ermessen jedes einzelnen Staates überlassen.

Dagegen sollen an Ein-Vereinsthaler-Stücken
1) in der Zeit von 1857 bis zum 31. Dezember 1862 von jedem der

vertragenden Staaten mindestens 24 Stücke auf je 100 Seelen seiner

Bevölkerung,
2) in den folgenden Jahren vom 1. Januar 1863 an, innerhalb jedes-

maliger vier Jahre, von jedem der vertragenden Staaten mindestens
16 Stücke auf je 100 Seelen seiner Bevölkerung

auögeprägt werden.

Artikel 12.

Die vertragenden Regierungen werden die neu ausgegebenen Vereinsmünzen
gegenseitig von Zeit zu Zeit in Bezug auf ihren Feingehalt und auf ihr Gewicht

prufen lassen, znd von den Ausstellungen, die sich dabei etwa ergeben, einander
Mittheilung ma

Für den unerwarteren Falz, daß die Ausmünzung der einen oder der andern

der betheiligten Regierungen im Feingehalte oder im Gewichte den vertragsmäßi-
gen Bestimmungen nicht untsprechend befunden würde, übernimmt dieselbe die Ver-

25
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bindlichkeit, entweder sofort oder nach vorangegangener schiedsrichterlicher Entschei-

dung sämmtliche von ihr geprägte Vereinsmünzen desjenigen Jahrganges, welchem
die fehlerhafte Ausmünzung angehört, wieder einzuziehen.

Artikel 13.

Sämmtliche vertragende Staaten verpflichten sich, ihre eigenen groben Silber=
münzen niemals gegen den ihnen beigelegten Werth herabzusetzen, auch eine Außer=

kuroseczung derselben andero nicht eintreten zu lassen, als nachdem eine Einlösungs-

frist von mindestens vier Wochen senactroi und wenigstens drei Monate vor ihrem
Ablause öffentlich bekannt gemacht word

Nicht minder macht jeder Staat 0h verbindlich, die gedachten Münzen, ein-

schließlich der von ihm aucgeprägten Vereincmünzen, wenn dieselben in Folge län-

gerer Zirkulation und Abnuhung eine erhebliche Verminderung des ihnen ursprüng.

lich zukommenden Metallwerthes erlitten haben, allmälig zum Einschmelzen einzu-
ziehen und dergleichen abgenutzte Stucke auch dann, wenn das Gepräge undeutlich

geworden, steto für voll zu demjenigen Werthe, zu welchem sie nach der von ihm

getroffenen Bestimmung in Umlauf geseot sind, bei allen seinen Kassen anzu-
nehmen.

Artikel 14.

Es bleibt vorbehalten, zu JZahlungen im kleinen Verkehre und zur Au,glei-

chung, kleinere Münze nach einem leichtern Munzfuße als dem Landes-Münzfuße
(Artikel 2 und 3) in einem dem lehtern entsprechenden Neunwerthe alc Scheide=

münze sowohl in Silber als in Kupfer auszuprägen.

Dieselbe hat auf dem Gepräge stets die ausdrückliche Bezeichnung als „Scheide-
münze“ zu enthalten und darf sich bei dem Selber nicht über Stücke von der

Hälfte des kleinsten Courant-Theilstückes, bei dem Kupfer hingegen nicht über be-

züglich 6 und 5 Pfenning= (Bfennig-) sowie über bezüglich 4 Hunderttheil= und

2 Kreuzer-Stucke erheben; es ist auch auf der Kupfermünze der Neunwerth nicht

nach dem Theilverhältnisse zu einer höheren Münzstuse, sondern nach der Ein= oder

Mehrheit oder dem Theilbetrage der für die kleinsten Münzgroen bestehenden Werth=
benennungen als Pfenninge (Pfennige), Kreuzer u. s. w. auozudrücken.

Ec darf die Silber-Scheidemunze künftig in keinem der vertragenden Staaten

nach einem leichteren Münzfuße als zu 34 Thaler in Thalerwährung, 5130

Gulden Oesterreichischer Währung oder 60 / Gulden süddeutscher Währung geprägt
werden.
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Bei Ausprägung der Kupfer-Scheidemünze ist das Nennwerthsverhältniß von
112 Thalern in Thalerwährung, 168 Gulden Oesterreichischer Währung und 196

Gulden süddeutscher Währung für einen Zollzentner Kupfer niemals zu über-
schreiten.

Sämmtliche vertragende Staaten verpflichten sich zugleich, nicht mehr Silber=
und Kupfer-Schridemünze in Umlauf zu setzen, als für das Bedurfniß des eigenen
Landes zu Zahlungen im kleinen Verkehre und zur Ausgleichung erforderlich ist.

Auch werden sie die gegenwärtig im Umlaufe befindliche Scheidemünze, soweit die-
selbe dieses Bedürfniß etwa bereils übersieigt, auf jenec Maaß zurückführen.

Niemand darf in den anden der vertragenden Staaten genothigt werden,

eine Zahlung, welche den Werth der kleinsten groben Munze erreicht (Art. 5), in

Scheidemünze anzunehmen.

Artikel l15.

Jeder vertragende Staal macht sich verbindlich:
a) seine eigene Silber= und Kupfer-Scheidemünze miemals gegen den ihr

beigelegten Wereh herunter zu seben, auch eine Außerkurösetung der-
selben nur dann eintreten zu lassen, wenn eine Einlösungsfrist von min.

desteno vier Wochen festgesetzt und wenigstens drei Monate vor ihrem
Ablaufe offentlich bekannt gemacht worden ist;

1) dieselbe, wenn in Folge längerer Zirkulation und Abnutzung das Ge-

präge undeutlich geworden ist, nach demsenigen Werehe, zu welchem sie
nach der von ihm getroffenen Bestimmung in Umlauf gesetzt ist, all-

mälig zum Einschmelzen einzuziehen;
C) auch nach dem nämlichen Werthe seine Scheidemünze aller Art in näher

zu bezeichnenden Kassen auf Verlangen gegen grobe in seinen Landen

kursfähige Munze umzuwechseln.
Die zum Umtausch bestimmte Summe darf jedoch bei der Silber-Scheide-

mönze nicht unler bezüglich 20 Thaler oder 40 Gulven, bei der Kupfer-Scheide-

münze nicht unter bezüglich 5 Thaler oder 10 Gulden betragen.

Artikel 16.

Die Feststellung des Werthverhältnissec, nach welchem in dem Gebiete des

45-Guldenfußes zum Behufe des Ueberganges zu dem neuen Landes-Münzfuße die

Münzen des bisherigen Landes-Münzfußes und die Scheidemünzen eingelöst oder
im Umlaufe gelassen werden sollen, bleibt im Sinne des Art. 19 des Handels-

257
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und Holl Vertrages vom 19. Februar 1853 der betreffenden Regierung vor-
behalte

Artikel 17.

Die in den Art. 13 und 15 übernommene Verbindllchkeit zur Annahme der

groben Silbermünzen und der Scheidemünzen bei den Staatskassen nach ihrem
vollen Werthe sindet auf durchlöcherte oder sonst anders als durch den gewohnlichen

Umlauf an dem Gewichte verringerte, ingleichen auf verfälschte Münzstücke keine

Anwendung.

Artikel 18.

Zur weitern Erleichterung des gegenseitigen Verkehrs und zur Förderung des

Handels mit dem Auslande werden die vertragenden Staaten auch Vereins-Han-

delsmünzen in Gold unter der Benennung Krone und Halbe Krone ausprä-

gen lassen, und zwar:

1) die Krone zu 0 des Pfundes feinen Goldes;

2) die Halbe Krone zu /100 Pfundes feinen Goldes.
Andere Goldmünzen werden die vertragenden Staaten nicht ausprägen lassen.

Ausnahmeweise behält sich Oesterreich vor, Dukaten in disheriger Weise bis zum
Schlusse des Jahrec 1865 auszuprägen

Der Silberwerth der Vereins-Goldmunzen im gemeinen Verkehre wird lediglich
durch das Verhältniß des Angebotes zur Nachfrage bestimmt, es darf ihnen daher

die Eigenschaft eines die landesgesecliche Silberwährung vertretenden Zahlmittels

nicht beigelegt und zu ihrer Annahme in dieser Eigenschaft Niemand gesetzlich
verpflichtet werden.

Artikel 19.

6 Mischungsverhältniß der Vereins-Goldmünze wird auf 900 Tausend=
theileke und 100 Tausendtheile Kupfer festgesebt. Es werden demnach 45

Kronen und 90 Halbe Kronen ein Pfund wiegen. Die Abweichung im Mehr

oder Weniger darf, unter Festhaltung des in dem Art. 6 anerkannten Grundsatzes,

im Feingehalte nicht mehr als 2 Tausendtheile, im Gewichte bei dem einzelnen

Stücke, der Krone sowohl als auch der Halben Krone, nicht mehr alo 2 1 Tau-

sendtheile seines Gewichtes betragen. Bei der Bestimmung des Feingehaltes der
Goldmüönzen soll uberall das vereinbarte Probir-Verfahren angewendet werden.

Der Durchmesser der Vereins-Goldmünze wird für die Krone auf 24 Milll-

meter, für die Halbe Krone auf 20 Millimeter festgesetztz beide werden im Ringe
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und mit einem glatten, mit vertiester Schrift oder Beczierung versehenen Rande
geprägt werden.

In den Avers ist das Bildniß des bonbesherrn und bei der freien Stadt
hronesurt das Wappen der Stadt aufzuneDer Revers muß die Angabe des Thritenrhälmise zum Pfunde feinen Gol-

des und die aucdrückliche Bezeichnung als Vereinsmünze, sowie den Namen der

Münze in einem oben offenen Kranze von Eichenlaub (corona) und die Jahrzahl

Fnchalten Durch letztere ist stets das Jahr der wirklichen Ausmünzung zu be-
zeichnen.

Vereins-Goldmünzen, welche das Normal-Gewicht von 5, bezüglich 0
des Pfundes mie der gestatteten Gewichtsabweichung von 22 Tausendtheilen

haben (Passir-Gewicht) und nicht durch gewaltlame oder gesebwidrige Beschädigung
am Gewichte verringert sind, sollen bei allen Zahlungen als vollwichtig gelten.

Artikel 20.

Die Bestimmungen der Art. 6 und 12 sinden ebenmäßig auf die Vereins-

Goldmünze Anwendung. Im Uebrigen werden die vertragenden Staaten keine
Verpflichtung übernehmen, diejenigen Vereins-Goldmunzen, welche in Folge der
Zirkulation, Abnugung u. s. w. eine Verminderung deb ihnen ursprünglich zu-

kommenden Metallwerthes erlitten haben, auf öffentliche Kosten einzuziehen oder

nach ihrem ursprünglichen Metallwerthe ber ihren Kassen anzunehmen.
ie Anordnungen, welche ein Staat hinsichtlich des Umlaufes dieser Gold=

münze innerhalb seines Gebietes, inêbesondere hinsichtlich der Annahme bei den

Staatckassen, de# Werthabzuges, welcher bei Zahlungen an die Staatekassen mir

Rücksicht auf das Mindergewicht und auf die Umprägungskosten einzutreten hat,
der Einziehung, Umprägung u. f. w. trifft, ebenso wie die in Bezug auf diese

Goldmünzen ergehenden münz-polizeilichen Bestimmungen sinden daselbst ohne Wei-
teres auch auf die gleichnamigen Goldmünzen der mitvertragenden Staaten An-
wendung.

Vereins-Goldmänzen, welche das Passir-Gewicht (Nrt. 19) nicht erreichen und
an Zahlungsstatt von den Staatskossen und von den unter Autorikät des Staates

bestehenden öffentlichen Anstalten, namentlich den Geld= und Kredit-Anstalten, Ban-
ken u. s. w. angenommen worden sind, dürfen von den Staatskassen und den letzt.

gedachten Anstalten nicht wieder ausgegeben werden; bei Annahme solcher Goldstücke
konn ein dem Mindergewichte entsprechender Werthabzug Statt sinden, welcher bei

Zahlungen an die Staakekassen für jedes an dem Normal-Gewichte von 23, be-
züglich 0 Pfund fehlende 1/10 Tausendtheil des Pfundes (50 Miulgrstenen)
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unter Zuschlag eines Betrages von  Prozent des Kassen-Kurses für die Kosten
der Umprägung zu bestimmen ist.

Artikel 21.

Die vertragenden Staaten werden darüber wachen, daß die im Landes-Münz-

fuße festzuhaltende Grundlage der reinen Silberwährung in keiner Weise erschüttert
oder beeinträchtigt werde. In dieser Beziehung bleibt es

a) zwar jedem Staate unbenommen, die Vereins-Goldmünzen (Art. 18) bei
seinen Kassen nach einem im Voraus bestimmten Kurs an Zahlungsstatt

für Silber zuzulassen und diese Zulassung entweder auf alle beistungen
und Kassen oder nur auf einzelne derselben zu erstrecken; eine solche

Vorausbestimmung hat jedoch stets nur auf die Dauer von höchstens

sechs Monaten sich zu beschränken und ist bei Ablauf des letzten Monats

für die nächste Kassen-Kurs-Periode jedesmal von Neuem vorzunehmen.

Der Kassen-Kurs darf nicht über denjenigen Werth bestimmt werden,
der sich aus dem Durchschnitte der amtlichen Börsen-Kurse jener Münz=

sorte in den vorhergegangenen sechs Monaten ergiebt. Auch wird jede
Regierung sich das Recht vorbehalten, diesen Kurö innerhalb der be-

treffenden Prriode jeder Zeit abzuändern und nach Besinden zurückzu-
ziehen.

Die Bestimmung eines Kassen. Kurses darf sfernerhin nur für die Ver-
eino-Goldmünzen und nicht für andere Gattungen gemünzten Goldes

erfolgen.

Den Bekanntmachungen, durch welche der Kassen-Kurc bestimmt wird,
ist die möglichste Verbreitung zu geben. Dieselben müssen, auch wenn

eine Aenderung des Kassen-Kurses für die betreffende nächste Periode
nicht beabsichtigt wird, stets vor Eintritt der letzteren erlassen werden

und haben zu enthalten:

au) die Angabe des durchschnittlichen Handels-Kurses auf den maaß-
gebenden Vörsenplähen während der unmittelbar vorangegangenen
echs Monate;

bDb') den hiernach bestimmten Kassen-Kurs;
cc) die Zeitdauer der Geltung desselben;
#d) den Vorbehalt, diesen Kassen-Kurs nöthigen Falles auch vor Ab-

lauf der bestimmten Zeit (cc) zu ändern, bezüglich herabzusetzen;
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e’e) die Erklärung, daß dieser Kassen-Kurs nur für die an die Staats-

kassen zu leistenden Zahlungen gilt.

(4) In den Landen der vertragenden Regierungen soll es den Staatskassen
sowie den unter Autorität detS-caates bestehenden öffentlichen Anstal.

ten, namentlich den Geld, und Kredit-Anstalten, Banken u. s. w. fer-
nerhin nicht gestattet sein, wegen der von ihnen zu leistenden vertrags-

mäßigen Zahlungen einen alternativen Vorbehalt der t des
Zahlungsmittels in Silber oder Gold in der Art sich zu bedinngen,
daß dabei für letzteres ein im Voraus bestimmtes Werthverhältniß in

Silbergeld ausgedrückt wird.

Artikel 22.

Keiner der vertragenden Staaten ist berechtigt, Papiergeld mit Zwangs-
Kurs auszugeben oder au5geben zu lassen, falls nicht Einrichtung getroffen ist,
daß solches jeder Zeit gegen vollwerthige Silbermünzen auf Verlangen der In-
haber umgewechselt werden könne. Die in dieser Beziehung zur Zeit etwa be-

sechewen Ausnahmen sind längstens bis zum 1. Januar 1850 zur Abstellung zu
brin

Popierged oder sonstige zum Umlauf als Geld bestimmte Werthzeichen deren

Ausgabe entweder vom Staate selbst oder von anderen unter Autorität desselben

bestehenden Anstalten erfolgt, dürfen künftig nur in Silber und in der geseglich

bestehenden Landeswährung ausgestellt werden.

Artikel 23.

Diejenigen vertragenden Staaten, welche durch die allgemeine Münz-Kon-

ventto vom 30. Juli 1838 verbunden sind, anerkennen unter sich, daß von
eil an, wo die Wirksamkeit des gegenwärtigen Vertrages beginnt, die

Vegimmungen desselben zugleich an die Stelle der in der gedachten Münz=

Konvention vereinbarten Bestimmungen zu treten haben, und daß letztere durch

die für seren festgesehte Dauer (Art. 27) zugleich mit als verlangert zu be-
trachten

oiIngliche sellen die theils zwischen den Staaten des bisherigen 14-Thaler=

sußes, theilé zwischen denen des bisherigen 24 2. Guldensußes über das Münz-

wesen getroffenen besonderen Vereinbarungen, namentlich die Münz-Konpentio=
und die besondere Uebereinkunft wegen der Scheidemunze d. J. München den
25. August 1837, die besondere protokollarische Uebereinkunft 4. (I. Dresden
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am 30. Juli 1838 und die Konvention d. d. Munchen den 27. März 1845,

soweit nicht einzelne Bestimmungen darin durch die Vereinbarung des gegenwär-
tigen Vertrages als abgeändert zu betrachten sind oder von den betreffenden Staa-

ten unter sich abgeändert werden, noch ferner als in Kraft bestchend angesehen
werden.

Artikel 24.

Die vertragenden Staaten werden alle Gesetze und Verordnungen, welche zur

Kegelung des Mönzwesens im Sinne des gegenwärtigen Vertrages ergehen wer-

den, ingleichen die zu deren Ausführung unter einzelnen von ihnen etwa zu Stande

kommenden Vereinbarungen sich einander mittheilen.

Nicht minder verpflichten sich dieselben, nach Ablauf jedes Jahres einen amt-

lichen Nachweis über die im baufe des lectzteren staltgesundenen Ausmünzungen aller
Art mit Bezeichnung der verschiedenen Münzsorten einander mitzutheilen sowie zu

veröffentlichen, und in beiden Fällen die Gesammtwerth-Summe aller seit An-

nahme des bestehenden Landes-Münzfußes ausgeprägten Münzen jeder Sorte mit
angeben zu lassen.

Artikel 25.

Das mil dem Handels= und Zoll-Vertrage vom 19. Februar 1853 zugleich

abgeschlossene, diesem als Beilage IV angereihte Münz-Kartel bleibt dergestalt fer-
ner aufrecht erhalten, daß es an Scelle des Münz-Kartels der zum deutschen Zoll-

und Handels-Vereine verbundenen Staaten (I. JI. Karlsruhe den 21. Oktober

1845 auch zwischen den vetzteren unter sich Geltung haben soll, und es wird

demselben gleiche Dauer wie dem gegenwärtigen Vertrage beigelegt.

Artikel 26.

Für den Fall, daß andere deutsche Staaten oder solche außerdentsche Staa-

ten, welche einem der beiden Zoll: Systeme sich anschließen, dem gegenwärtigen
Münzvertrage beizutreten wünschen, erklären die vertragenden Regierungen sich be-
reit, diesem Wunsche durch deshalb einzuleitende Verhandlungen Folge zu geben.

Artikel 27.

Die Dauer des Vertrages wird zunächst bis zum Schlusse des Jahres 1378

kestgesetzt; es soll auch alsdann derselbe, insofern der Rücktritt von der einen oder
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der anderen Seite nicht erklärt oder eine anderweite Vereinbarung darüber nicht

getrofsen worden ist, stillschweigend von künf zu fünf Jahren als verlängert an-

gesehen werden.
Ecs ist aber ein solcher Rücktritt nur dann zulässig, wenn dic betreffende Re-

gierung ihren Entschluß mindestens zwei Jahre vor Ablauf der ausdrücklich kest-
gesetzten oder stillschweigend verlängerten Vertragsdauer den mitvertragenden Re-
gierungen bekannt gemacht hat, worauf sodann unter sämmtlichen Vereinsstaaten
unverweilt weitere Verhandlung einzutreten hat, um die Veranlassung der erfolgten

Rücktrittserklärung und somit diese Erklärung selbst im Wege gemeinsamer Ver-
ständigung zur Erledigung bringen zu können.

Artikel 28.

Der gegenwärtige Vertrag soll baldmöglichst ratiflzirt werden und am 1. Mai
1857 in Kraft treten.

So geschehen Wien am 24. Januar 1857.

(L. S.) Johann Anton Brentano.

(I. S.) Carl Theodor Seydel.

(L. S.) Franz Kaver von Haindl.

(L. S.) Adolph Freiherr von Weißenbach.

(I. S.) Wilhelm Brüel.

(L. S.) Adolph Müller.

(L. S.) Dr. Vollrath Vogelmann.

(I. S.) Johaun Rudolph Siegmund Fulda.

(L. 8.) Hector Nößler.

(L. S.) Gottfried Theodor Stichling-

(##. S.) Dr. Cajetan Edler von Mayct.

(L. S.) Franz Alfred Jakob Bernus.
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Nachtrag

zu der besondern G *° “7; nedctnkunft d. d. Dresden
30. Juli

Die unterzeichneten bei der allhier abgehaltenen allgemeinen Münz-Konferenz
legitimirten Bevollmächtigten für die zum Munz-Systeme des bisherigen 14-Tha-

lerfußes (künftigen 30-Thalerfußec) sich bekennenden Regierungen, nämlich für:

Preußen, Sachsen (Koönigreich), Hannover, Kurhessen, Sachsen
(Großherzogthum), Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg-Gotha
(wegen des Herzogthumes Gotha), Braunschweig, Oldenburg und
Birkenfeld, Anhalt= Dessau-Cöthen, Anhalt= Bernburg,
Schwarzburg-Sondershausen, Schwarzburg-Rudolstade (wegen
der Unterherrschaft), Waldeck und Ppormont, Reuß älterer Linie, Reuß
jüngerer Linic, Schaumburg-Lippe und Lippe

haben im Hinblick darauf, daß zufolge des Münzvertrages vom heutigen Tage

künftig in allen Münzstätten der vertragenden Staaten das Pfund (in der Schwere

von 500) Grammen) mit der Entheilung in Tausendtheile und weiterer decimaler
Abstufung eingeführt werden soll, sich darüber verständigt, daß von der Zeit an,
wo diese Einführung zu geschehen hat, nachstehende Modisfikationen der besondern

protokollarischen Uebereinkunft #(I. I. Dresden am 30. Juli 183 eintreten

sollen:

1) Da man übereingekommen, daß dat .Thalerstück ferner nur für das
Königreich Sachsen in die Gharakterisis der Courant-Ausmunzung nach

dem 30-Thalerfuße mit aufzunehmen sei, so bleibt zwar die Aucmünzung

von 28 Thalerstücken noch ferner dem Ermessen der Königlich Sächsischen

Regierung aanhagesegt letztere wird jedoch dieselben nicht anders aus-
prägen lassen, als mit

einem Durchmesser von 26 Millimeter,

isiem „Füngehalle von 667 Tausendtheilen Silber — wornach in
 100 Stücken das Gewicht eines Pfundes enthalten sein wird —

und endlich mit Einhaltung
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einer zulässigen äußersten Abweichung im Mehr oder Wenigerv
4 Tausendtheilen im Feingehalte und von 8 Tausendthellen 5n.

Gewichte des einzelnen Stückes.

2) Für das 16-Thalerstück wird

a) der Durchmesser wie bisher auf 23 Millimeter;

.) das Legirungsverhältniß auf480 Tausendtheile Kupfer zu 520
Tausendtheilen Silber — wornach mithin 935.10 Slücke ein

Pfund wiegen werden — ingleichen

o) die zulässige äußerste Abweschung im Mehr oder Weniger auf 5
Tausendtheile im Feingehalte und 10 Tausendtheile im Gewichte

des einzelnen Stückec

festgesetzt.

3) In der künftig auszuprägenden Silber-Scheidemünze ist — falls nicht

—

ce#t

eine der betheiliglen Regierungen vocziehen sollte, die eine oder die an-

dere Sorte, unbeschadet ihrer Geltung als Scheidemünze, nach dem vol-
len 30 -Thalerfuße zaucbrägen zu lassen — das Pfund feinenSioer#
durchgehendo zu 3412 Thaler auszubringen.

Diejenigen Bestimmungen, welche in dem Munzvertrage vom heutigen

Tage rücksichtlich desn Durchmessers, des Feingehalts und der Fehler-

grenze des Ein= und Zwei-Thalerstückes, als künftiger Vereinsmünze,

getroffen worden, sind auch in dem Falle einzuhalten, wo diese Munz-

P14 von einer oder der andern Regierung für gewisse besondere Zwecke,
. zur Erinnerung an geschichtliche Ereignisse, zur herkömmlichen

Veruendng beim Bergbau als Auöbentethaler u. s. w. in der Eigen-

schast einer gewöhnlichen Landesmünze auögepräger werden.

Sowohl der Eingango gedachten besondern protokollarischen Ueberein-
kunft, alcé auch der als Nachtrag zu selbiger anzusehenden gegenwärtigen
Vereinbarung wird die gleiche Dauer und Gültigkeit wie dem Münz=

vertrage vom hrutigen Tage beigelegt und es soll dieser Nachtrag bei
dem Königlich Sächsischen Haupt-Staatöarchive zu Dresden in Ver-

wahrung genommen, auch durch die landeöherrliche Ratisication jenes

Hauptvertrages als mitratisicirt betrachtet, jeder der betreffenden Regie-
rungen aber in einem beglaubigten Abdrucke mitgetheilt werden.
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Indem hierauf der Königlich Sächsische Bevollmächtigte die vollzogene
Urschrift davon ausgehändigt erhielt, hat derselbe zugleich Namens seiner hohen
Regierung die Verpflichrung übernommen, nach erfolgter Ratiffcation, seiner Zeit
die vertragsmäßige Benachrichtigung an die Staaten des 45-Gulden= und des

52 2-Gulden-Fußes ergehen zu lassen.

Wien, am 24. Januar 1857.

(L. S.) Carl Theodor Seydel.

(L. S.) Adolph Freiherr von Weißenbach.

(I. S.) Wilhelm Brücel.

(L. S.) Johann Rudolph Siegmund Fulda.

(L. S.) Gottfried Theodor Stichling.

(L. S.) Franz Xaver v. Haindl.



Gesetzsammlung
des Furstenthums Reuß älterer Linie.

—

M. 20.

(Ausgegeben den 26. Juni 1857.)

38. Gesetzliche Verordnung,
die hypothekarische Sicherstellung der Assekuranzbeiträge der Mit-
glieder des hierländischen Vereins für gegenseitige Brandentschädi-

gung und der Ansprüche des Vereins an seine Verwalter

betreffend.

Wir Heinrich der Iwanzigste, von Goktes Gnaden älterer Linie

souverainer Fürst Neuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. u. 2c.

verordnen hiermit in Berücksichtigung eines Antrags des unterm 4. Juni 1849

von Unserer Landesregierung bestätigten Vereins für gegenseitige Brandversicherung
in den ländlichen Ortschaften Unserer Herrschaft Greiz mit ständischem Beirathe
Folgendes:

8.1

Alle laufenden und rückständigen ordentlichen und außerordentlichen Beiträge,
welche die Mitglieder des Brandversicherungsvereins zur Brandkasse schulden, ge-
nießen bei lUeberschuldungen der Zahlungöpflichtigen das nämliche Vorzugörecht,
welches durch das Regierungspublicandum vom 14. Februar 1814 den öffentlichen

Abgaben im Concurse beigelegt worden ist.

Sie gelten daher beim Auêöbruche eines Concurseé über des Schuldners Ver-

mögen alc eine Schuld der Concuromasse und sind wie die allgemeinen Concurs=

kosten nach Maaßgabe des F. 15 des Gesetzes vom 24. December 1845 Behufs

der Befriedigung des Vereins von der Masse vorweg abzuziehen.

27



Die Gerichtsbehörden haben im Falle eines Concurses den Betrag der in

Rechnung kommenden Assekuranzbeiträge von Amtöwegen und ohne Zuziehung des
Concurövertreters zu erörtern und festzustellen. Ec bleibt jedoch lediglich dem Kas-

sirer des Vereins überlassen, etwaige derartige Forderungen rechtzeitig bei der

Behörde zur Berucksichtigung anzumelden und letztere ist für Verluste, welche dem
Vereine durch eine eiwaige deßfallsige Unterlassung des Kassirert erwachsen, in
keiner Weise verantwortlich.

8. 3.

Zum Behufe der Fesistellung des liquidirten Betrags hat die Behorde das

Quittungsbuch des Gemelnschuldners mit der Angabe des RKassirerc zu vergleichen.
Sollte der Gemeinschuldner mehr, als er durch Quittung nachzuweisen vermag,
bezahlt zu haben behaupten, so muß der Angabe des Kassirers Glaube beigemessen

werden, fallé der Schuldner nicht binnen ihm hierzu einzuraumender angemessener
Frist die Wahrheit der von ihm behauptelen Mehrzahlung in anderer Weise be-

scheinigt.

K. 4.

Wegen aller durch die Geschäftoführung und Verwaltung der Rechnungs=
führer, Kassirer und Einnehmer an dieselben begründeten Anspruche deo Vereino

soll letzterem an dem sämmtlichen unbeweglichen Vermögen der ersteren eine still-

schweigende Hypothek mit der gleichen Priorität, welche die Hypothek der pio
corporà am Vermogen ihrer Verwaller nach dem Mandat vom 24. Januar

1786 genießt, zustehen.

G. 5.

Eine Beschlagnahme oder Konfiskation der aus der Vereinskasse zu zahlenden

Entschädigungogelder soll nur dann zulässig sein, wenn dieb wegen Vermögens=

unsicherheit des Forderungsberechtigten im Interesse der Gläubiger von der zu-
ständigen Behorde für nothig erachtet wird.

S. 6.

In allen, im Verwaltungêwege gerichtlich zu verbandeiden Angelegenheiten
des Vereins soll derselbe Gebuhrenfreiheit genießen. Auf die zum Bereiche der
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freiwilligen oder streitigen Gerichtsbarkeit gehörigen Geschäfte leidet jedoch diese

Befreiung keine Anwendung.

Urkundlich haben Wir gegenwärtige Verordnung eigenhändig vollzogen und

Unser Fürstliches Insiegel beifügen lassen.

Greiz, den 10. Juni 1857.

(L. S. Heinrich XX.

Fritz.



309. Bekanntmachung,

die mit der Fürstlich Reußischen jüngerer binie Regierung wegen der

in Criminal, und Polizeiuntersuchungen erwachsenden Kosten

abgeschlossene Convention

betreffend.

it Serenissimi höchster Genehmigung ist die mit der Fürstlich Reußi-

F jüngerer Linie Regierung nach Inhalt der nachstehenden Erklärung vom 9.
. Mt., welche gegen eine gleichlautende Erklärung des Furstlich Reußischen Mi-

Iäners zu Gera vom 30. Mai d. J. auögelauscht worden ist, eine Ueberein-

kunft wegen der in Criminal: und Polizeiuntersuchungen erwachsenden Kosten ab-

geschlossen worden, welche zur Nachachtung hierdurch bekannt gemacht wird.

Greiz, den 12. Juni 1857.

Fürstl. Neuß-Plauische Landesregierung das.
Otlo.

N. v. Geldern-Crispendors.

Erklärung.
Zwischen der Fürstlich Reuß= Plauischen älterer Linie und der Fürstlich Reuß-

Plauischen jüngerer Linie Regierung ist bezüglich des Art. 45 der Uebereinkunfe

zu Beförderung der Rechtöpflege vom 24. Februar 1847 folgende Abänderung
vereinbart worden:

Art. 1.

Falls in Untersuchungssachen wegen Uneinbringlichkeit der Kosten von dem

PMlichtigen die Requisitionen der Behörden des einen Staales von den Behörden

des anderen nach Maaßgabe des Art. 45 der angezogenen Convention kosten-
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und stempelfrei zu erledigen sind, soll auch eine Erstattung des baaren Verlags,
worin derselbe auch bestehe, der requirirenden Behörde nicht angesonnen werden.

Art. 2.

Ein Anspruch auf Berichtigung der Kosten und Verläge in Untersuchungen
stehl demnach der requirirten Behörde nur dann zu, wenn solche durch die requs-

rirende Behörde von den zur Aufbringung verpflichteten Privaten erlangt werden.

Die erstgedachte Behörde hat der letzteren ein Verzeichniß der durch Erfül=

lung der Requisition erwachsenen Gebühren, und Verlagskorderung mitzutheilen,
die requirirende Behörde aber ist verpflichtet, den Betrag in die allgemeine Kosten-

liquidation der betreffenden Sache mic aufzunehmen und nach erfolgter Einhebung
von den Plichtigen kostenfrei an die requirirte Behörde zu übermitieln.

rt. 3.

Die dergleichen Requisitionen betreffenden Correspondenzen der Behörden
sollen, wenn sie mit entsprechender Aufschrift versehen und mit dem vorschrift-

mäßigen Dienstsiegel verschlossen sind, als Offizialsachen im Sinne des Art. 23
des revidirten Poslvereinsvertrags vom 5. December 1851 behandelt werden.

Art. 4.

Diese hiernach rücksichtlich der Criminaluntersuchungen geltenden Grundsatze

sollen auch bezuglich der Requisitionen in polizeilichen Untersuchungsfällen Anwen-
dung leide

Art. 5.

Vorstehende Bestimmungen werden vom Tage ihrer Bekanntmachung an in

Vollzug gesetzt und bleiben so lange in Gültigkeit wie die oben gedachte Haupt-
Convention über Beförderung der Rechtöpflege.

Greiz, den 9. Juni 1857.

, Reuß. Plauische Landesregierung das.
Otto.

ILILIII
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40. Bekanntmachung,

die Aufnahme von Auslandern in den hiesigen Staatsverband

betreffend.

Mit Bezug auf die gesetliche Bekanntmachung vom 6. Oktober 1856 (ogl.
Stück 21 Nr. 41 der Gesetzsammlung desselben Jahres) wird zur Nachachtung

der hierländischen Gerichtsbehörden hierdurch bestimmt, daß künftighin bei den mit-

telst gedachter Anordnung vorgeschriebenen Anzeigen von der erfolgten Aufnahme
eines Ausländers im diesseitigen Unterthanenverband, an dessen vormalige Hei-

mathsbehörde, stets mit daraus Bezug zu nehmen ist, daß dem Aufgenommenen
ch von Seiten der Fürstlichen Landesregierung das hiesige Staatsbürgerrecht

ertheilt worden ist.

Greiz, am 16. Juni 1357.

Fürstl. Reuß-Plauische Laudesregierung das.
i. v. Dr. Herrmann.

N. v. Geldern-Crispe#ndor#s.



Gesetzsammlung
des Fürstenthums Reuß älterer Linie.

W. 21.

(Ausgegeben den 29. Juni 1857.)

41. Bekanntmachung,

den zwischen Preußen und den übrigen Staaten des veutschen Zoll=
und Handelsvereins einerseits und der Orientalischen Republik Uru-

guay andererseits abgeschlossenen Freundschafts., Handels= und
Schifffahrtsvertrag

betreffend.

Nachdem zwischen Preußen und den übrigen Staaten des deutschen Zoll= und

Handelsvereins einerseits und der Orientalischen Republik Uruguay andererseits ein

Freundschofts-, Handels= und Schifffahrksvertrag abgeschlossen und gegenseitig rati-
ficirt worden, so wird dieser Vertrag hinsichtlich seines deutschen Textes nachstehend
zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Greiz, den 11. Juni 1857.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregicrung daf.

Otto.

N. v. Geldem-Crispindors.



— 158 —

Se. Majestät der König von Preußen, sowohl für Sich und in Vertretung

der Ihrem Zoll= und Steuersysteme angeschlossenen souverainen bänder und ban-

destheile, nämlich des Großherzogthums Luremburg, der Großherzoglich Mecklen-
burgischen Enkluven Rossow, Netzeland und Schonberg, des Großherzoglich Olden-

burgischen Fürstenthume Birkenfeld, der Herzogthumer Anhalt-Dessau-Köthen und
Anhalt-Vernburg, der Furstenthümer Waldeck und Pyrmont, des Fürstenthums

bippe und des Landgräflich Hessischen Oberamts Meisenheim, als auch im Namen

der übrigen Mitglieder des deutschen Zoll: und Handelsvereins, nämlich der Krone

Bapern, der Krone Sachsen, der Krone Hannover und der Krone Württemberg,

des Großherzogthums Baden, des Kurfärstenthums Hessen, des Großherzogthums
Hessen, zugleich das bandgräflich Hessische Amt Homburg vertretend; der den Thü-
ringischen Zoll- und Handelsverein bildenden Staaten, — namentlich des Groß.

herzogthums Sachsen, der Herzogthümer Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg
und Sachsen-Coburg und Gotha, der Fürstenthümer Schwarzburg-Rudolstadt und

Schwarzburg-Sondershausen, Reuß älterer und Reuß jüngerer Linie, Her-
zogthums Braunschweig, des Herzogthums Oldenburg, des Herzogthums Nassau
und der freien Stadt Frankfurt einerseite, und

der Präsident der Orientalischen Republik clo#] Urugusy andererseits,

von dem Wunsche beseelt, die Handelsbeziehungen zwischen den Staaten des Zoll-

vereins und der Orientalischen Republik dlel Urugunz auszudehnen und zu befe-

stigen, haben es für zweckmäßig und angemessen- erachtet, Unterhandlungen zu er-

öffnen und zu gedachtem Behufe einen Vertrag abzuschließen, und haben zu dem

Ende zu Bevollmächtigten ernannt, nämli

Seine Majestät der König von Preußen:

den Herrn Herrmann Herbart Friedrich von Gülich, Allerhöchst Ihren
Geschäfesträger und General-Konsul und

Ercellenz der Hräsident der Orientalischen Republik #lel Uruguay:

den Dr. jur. Don Joaquin Requena, Ihren Minister der aucwär-

tigen Angelegenheiten,

welche, nachdem sie ihre Vollmachten sich mitgetheilt und solche in guter und ge-
höriger Form befunden haben, über nachstehende Artikel übereingekommen sind.

Se.



—159 —

Artikel 1.

Zwischen den Staaten des Zollvereins und der Orientalischen Republik del

Uruguay und zwischen ihren respectiven Unterthanen und Bürgern soll forrdauern-
der Friede und Freundschaft bestehen.

Artikel 2.

Zwischen den Staaten des Zollvereins und allen Gebieten der Drientalischen

Republik del Urugna) soll gegenseitige Freiheit des Handels stattfinden. Es
soll den Unterthanen und Bürgern der hohen vertragenden Theile gestattet sein,
mit ihren Schiffen und Ladungen frei und in aller Sicherheit in diejenigen Plätze,

Häfen und Flüsse zu kommen, deren Besuch anderen Ausländern gegenwärtig ge-

stattet ist, oder künftig gestattet werden moöchte, in dieselben einzulaufen, und in
jedem Hafen der gedachten Gebiete zu verbleiben, oder sich daselbst aufzuhalten,

auch Häuser und Niederlagen für die Zwecke ihres Handels zu miethen und zu

benuten. Ueberhaupf sollen die Kaufleute und Handeltreibenden sedes der kontra-
hirenden Theile in dem Gebiete des andern den vollständigsten Schutz und die

vollständigste Sicherheit für ihren Verkehr genießen, hierbei jedoch den Gesetzen
und Verordnungen des Landes unterworfen sein.

In gleicher Weise soll eS den Kriegsschiffen der vertragenden Theile gestatter
sein, frei und sicher in alle diejenigen Häsen, Flüsse und Plätze in dem Gebiete

des einen oder des anderen Theiles zu kommen, deren Besuch anderen ausländischen

Kriegsschiffen gegenwärtig gestatter ist oder kunftig gestattet werden wird, und sie
sollen in dieselben einlaufen, daselbst Anker werfen, verbleiben und sich wieder aus-

su dürfen, dabei jedoch den Gesehen und Verordnungen des Landes unterwor=

fen sein.

ierbel wird ausdrucklich erklärt, daß die Bestimmungen des gegenwärtlgen
Artikeis die Kustenschifffahrt zwischen einem und anderem in demselben Gebiete be-

legenen Hafen nicht einbegreifen; es soll jedoch als Kustenschifffahrt nicht angesehen
werden, wenn ein von über See bergekommenes Schiff in verschiedenen Häfen des
Gebietes Eines der kontrahirenden Theile seine Ladung allmalig vervollsländigt

oder seine mitgebrachte kodung in verschiedenen Hafen allmalig entlöscht. Wenn
in Betreff dieses Punktes Seitens deö Orientalischen Freistaates irgend welcher

anderen Nation mit Ausnahme der angrenzenden oder Nachbarstaaten weitergehende

Freiheilen bewilligt wurden, so sollen diese alo auch den Unterthanen und Schiffen
der Staaten des Zollvereins bewilligt betrachtet werden.

287
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Artikel 3.

Zwischen und unter den Unterthanen und Bürgern der kontrahirenden Theile

soll gegenseitige Freiheit deb6 Handels und der Schifffahrt bestehen, und die Unter-

thanen und Bürger der vertragenden Theile sollen in den Häfen, Rheden, Plätzen
und Städten in jedem der kontrahirenden Staaten ohne Ausnahme keine anderen

oder höheren Abgaben, Taren oder Auflagen, unter welcher Benennung sie auch

bestehen und begriffen sein mögen, zu entrichten haben, alo diejenigen, welche da-
selbst von den Unterthanen und Bürgern der begünstigtesten Nation gezahlt werden,

und die Unterthanen und Bürger der kontrahirenden Theile sollen dieselben Rechte,

Privilegien, Freiheiten, Begünsligungen, Immunitäten und Befreiungen in Han-
dels- und Schifffahrtö-Angelegenheiten genießen, die in dem einen oder dem andern

der kontrahirenden Staaten den Unterthanen oder Bürgern der begunsligtesten Na-

tion zugestanden sind, oder künftig zugestanden werden möchten
Ec sollen von Erzeugnissen deo Zollverein, bei deren Eifete zur See oder

zu Lande in die Orientalische Repub lik oder von Erzeugnissen der letzteren bei deren

Einfuhr zur See oder zu Lande in den Zollverein keine höhere Zollabgabe oder

Auflage erhoben werden, als die Abgabe oder Auflage, welche von Waaren der-
selben Art, die das Erzeugniß irgend eines andern Landes sind oder von da ein-geführt werden, "0 Erhebung kommt.

Die Staaten des Zollvereins und dir Orientalische Republik del Urugna)

machen sich hiermit anheischig, alle den Unterthanen oder Bürgern eines andern

Staates gewährten oder künftig zu gewährenden Begünstigungen, Vorrechte oder

Abgaben-Befreiungen in Handels= oder Schifffahrts-Angelegenheiten ohne Verzug
auf die Unterkhanen des andern kontrahirenden Theilo auszudehnen, und zwar un-

entgeltlich, wenn das Zugeständniß zu Gunsten diesec andern Staates unentgeltlich

erfolgt ist, oder gegen Gewährung einer Entschädigung von möglichst gleichem
Werthe in dem Falle, daß das Zugeständniß ein bedingtes war.

Die Nivellirung oder Assimilirung, welche durch diesen Artikel festgesect wird,
begreift nicht die Fälle, wo den Grenz= und Nachbarländern oder den Bürgern

und Unterthanen dieser bänder Begünstigungen, Privilegien oder Befreiungen in

Handelo= oder Schifffahrto-Angelegenheiten bewilligt würden. Aber wenn irgend
einem andern nicht zu der bezeichneten Kategorie gehörenden Lande der Vortheil be-

willigt würde, ohne die in dem gegenwärtigen Vertrage enthaltenen Beschränkung
als die begünstigeeste Nation betrachtet zu werden, so wird dieser Vortheil zugleich

als auch den Staaten des Zollvereins bewilligt angesehen.
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Artikel 4.

ollen in keinem Hafen der kontrahirenden Staaten von den Schiffen des

andern höhere oder andere Abgaben oder Zahlungen an Tonnengeld, Leuchtthurm-

gebühren, Hafengeldern, Lootsengebühren oder Bergegeld bei Havarien oder Schiff=
bruch, oder an Lokalauflagen als diejenigen erhoben werden, welche in diesen Häfen
auch von nationalen Schiffen zu entrichten sind.

Artikel 5.

Von allen Handels-Artikeln ohne Unterschied des Ursprungs sollen bei deren

Einfuhr in die Gebiete der Orientalischen Republik del Urugna)" die nämlichen
Abgaben entrichtet werden, die Einfuhr derselben mag in Schiffen der gedachten
Republik oder in Schiffen eines zum Zollverein gehörenden Staates erfolgt sein;

und ebenso sollen von allen Handel-Artikeln, ohne Unterschied des Ursprungs, bei

deren Einfuhr in den Zollverein die nämlichen Abgaben entrichtet werden, die Ein-

fuhr derselben mag in Schiffen eines zum Zollverein gehörenden Staates oder in

Schiffen der gedachten Republik erfolgt sein. Auch sollen von allen Handels-Ar-
tikeln, die Natur= oder Gewerbs-Erzeugnisse des Zollvereins sind, bei deren Aus-

fuhr die nämlichen Abgaben gezahlt und darauf die nämlichen Ausfuhr-Vergütungen
und Rückzölle bewilligt werden, die Ausfuhr mag in Schiffen der Orientalischen
Republik oder in Schiffen eines zum Zollverein gehörenden Staates erfolgen, und

ebenso sollen von allen Handels-Artikeln, die Natur= oder Gewerbs-Erzeugnisse der

gedachten Republik sind, bei deren Ausfuhr die nämlichen Abgaben gezahlt und
darauf die nämlichen Ausfuhr-Vergutungen und Rückzölle bewilligt werden, die
Ausfuhr mag in Schiffen eines zum Zollverein gehörenden Staates oder in Schif-

sen der gedachten Republik erfolgen.

Artikel 6.

Um jedem Mißverständniß über die Vorschriften zu begegnen, nach welchen

zu beurtheilen ist, welche Schiffe im gegenseitigen Verkehr als Schiffe eines zum
Zollvereine gehörenden Staates und als Schiffe der Orientalischen Republik dol

Urutzung zu betrachten sind, so wird hiermit vereinbart, daß alle Schiffe, welche

zur Fuhrung der Flagge eines zum Zollverein gehörenden Sltaates nach den Ge-
seten dieses Staates berechtigt sind, als Schiffe eines solchen Staates, und alle

Schiffe, welche zur Führung der Flagge der Orientalischen Republik nach deren Ge-

sehen berechtigt sind, alo Schiffe dieser Republik angesehen werden sollen. Die
Documente, welche zum Nachweise dieser Berechtigung nach den Gesetzen eines jeden

derbetheiligten Schein erforderlich sind, wird man sich gegenseitig mittheilen.
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Artikel 7.

Es soll den Unterthanen der Staaten des Zollvereins vollkommen freistehen,

in den Gebieren der Orientalischen Republik #lel Urugna ihre Geschäfte und

Angelegenheiten felbst zu betreiben, oder deren Besorgung solchen Personen als

Makler, Faktoren, Agenten oder Dollmetscher zu übertragen, die sie hierzu aus-
ersehen, und sse sollen nicht verpflichtet sein, in diesen Eigenschaften andere Per-
sonen als diejenigen zu verwenden, welche dazu auch von den Bürgern der Orienta-

lischen Republik ce! Urugun)' verwendet werden, und sie sollen in der Wahl der

Personen, welche sie in diesen Eigenschaften zu vertreten haben, nicht beschränkt wer-

den, auch nicht gehalten sein, denselben andere oder höhere böhnung oder Gebühren

als diejenigen zu zahlen, welche in gleichem Falle auch von den Bürgern der ge-

dachten Republik zu zahlen sind, auch soll Käufern und Verkäufern in allen Fällen

die uneingeschränkteste Freiheit gewährt werden, den Preis aller esu Waa-

ren und Guter, welche in die Orientalische Republik del Urugnay ein- oder aus
derselben ausgeführt werden, nach eigenem Gurdonken zu behandeln und 6# bestim-

men, insofern sie hierbei die Gesetze und die hergebrachten Gewohnheiten des kan-

des beobachten. Dieselben Vorrechte und zwar unter denselben Bedingungen sollen

die Bürger der Orientalischen Republiè ce! Urugnay in den Staaten des Zoll=

vereins genleßen.
Die Unterthanen und Bürger der kontrahirenden Theile sollen in den Gebie-

ten des anderen vollen und vollkommenen Schut für ihre Person und ihr Eigen-

thum erhalten und genießen; sie sollen zur Wahrnehmung und Vertheidigung ihres
guten Rechts freien und offenen Zutritt zu den Gerichtshöfen der vertragenden

Theile haben, und es soll ihnen in allen Fällen freistehen, sich derjenigen Advo-

caten, Sachwalter oder Agenten jeder Art zu bedienen, die sie für geeignet halten,

und sie sollen in dieser Beziehung dieselben Rechte und Privilegien genießen, wie
die eingebornen Börger.

Artikel B.

n Allem, was auf die Hafen-Polizei, das Beladen und Ausladen der
Schif die Sicherheit der Waaren, Güter und Effecten, die Erbfolge und Er-

werbung beweglichen oder liegenden Eigenthums jeder Art und Benennung mittelst
letztwillliger Verfügung oder ab intostato, Verkaufs, Schenkung, Tausch oder
in irgend einer andern Art und Weise, sowie in Allem, was auf die Rechtspslege

Bezug hat, sollen die Uncerthanen und Bürger eines jeden der kontrahirenden
Theile in den Gebieten und gändern des andern dieselben Privilegien, Freiheicen

und Rechte genießen, wie eingeborne Unterthanen und Bürger; und sie sollen in
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keiner dieser Beziehungen mit höheren Auflagen oder Abgaben belegt werden, als
denjenigen, welche gegenwärkig oder auch künftig von Eingebornen zu entrichten
sind. Sie haben sich hierbei, wie sich von selbst versteht, nach den örtlichen Ge-
setzen und Vorschriften der betreffenden Gebiete und Länder zu richten.

Es ist ferner vereinbart, daß die Unterthanen und Bürger der kontrahirenden

Theile in allen deren Gebieten und bändern die vollste und vollkommenste Freiheit

haben und genießen sollen, soweit es überhaupt nach den Geseben zulässig ist, über

ihr Eigenthum und die ihnen gehörigen Gegenstände aller Art und Benennung,

wo auch dieselben belegen sein mögen, mittelst Testaments zu Gunsten derjenigen
Personen und in demjenigen Verhältnisse zu verfügen, wie ihr eigener freier Wille

dies ihnen eingsebt.

Im Falle ein Unterthan oder Bürger eines der kontrahirenden Theile in den
Gebieten oder bändern des andern Theiles ab intestato verstirbt, so soll der Ge-

neral-Konsul, oder der Konsul, oder in dessen Abwesenheit der Stellvertreter des

GeneralKonsulö oder Konsuls soweit die Gesetze des Landes dies gestatten, das

Recht haben, Kuratoren zu ernennen, welche die Obhut über das Eigenthum des

Verstorbenen zum Besten der geseblichen Erben und der Gläubiger desselben über-

nehmen und zwar ohne Einmischung der Landeöbehörde, denen jedoch hiervon gehs-

rige Anzeige zu machen und eine beglaubigte Abschrift der Inventarien, Taxationen

oder Liquidationen einzureichen ist, damit die Rechte des Fiscus gewahrt bleiben.

Entsteht hierbei eine Differenz über die Erbschaft oder über Eines oder Einige
der Güter, aus denen sie besteht oder über ein Guthaben oder eine Schuld der

Erbschaft und kann diese durch Schiedörichter nicht geschlichtet werden, so fällt sie
der Entscheidung der Gerichte des Landes anheim.

Artikel 9.

Die Unterthanen elnes zum Zollverein gehörigen Staales, welche sich in den

Gebieten der Orientalischen Republik ciol Urutzunz wohnhaft aufhalten, und die
Bürger der gedachten Republik, welche sich in einem zum Zollverein gehörenden
Staate wohnhaft aufhalten, sollen vom Zwangs-Militördienst aller Arc, zu Lande

nd zur See, so wie von allen Zwangs-Anlehen, und militairischen Requisitionen

befreit bleiben.

Tuch sollen dieselben unter keinerlei Vorwand gezwungen werden, höhere Auf-

lagen, Requisitionen oder Abgaben als diejenigen zu zahlen, welche jetzt oder künf-
tig von den Unterthanen oder Böürgern derjenigen Gebiete, in welchen sie sich
wohnhaft aufhalten, zu entrichten sind.
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Urtikel 10.

Es soll einem jeden der kontrahirenden Staaten frei stehen, zum Schutz des
Handels Konsuln zu bestellen, welche sich in den Gebielen und Ländern des andern

Staates wohnhaft aufhalten; kein Konsul jedoch darf amtliche Handlungen vor-
nehmen, bevor er nicht von der Regierung, an welche er abgesendet worden, in

der gewöhnlichen Form anerkannt und zugelassen ist, und jeder der kontrahirenden

Theile kann von der Residenz der Konsuln diejenigen Drte ausschließen, die er

hierzu für angemessen erachtet.

Die Konsuln der Orientalischen Republik #el Urugnay in den Staaten des

Zollvereins sollen alle Vorrechte, Immunitäten, und Befreiungen genießen, welche
den Agenten desselben Ranges, die der begünstigtesten Nalion angehören, jetzt oder

künftig daselbst zugestanden sind, und in gleicher Weise sollen die Konsuln eines
jeden zum Zollverein gehörenden Staales in den Gebieten der Orienlalischen Re-

publik ciel Uruguay nach der strengsten Reziprozität alle Vorrechte, Immuni-
täten und Befreiungen genießen, welche jetzt oder künftig den Konsuln der meist

begünstigten Nation gewährt werden.

Artikel 11.

Zu größerer Sicherheit des Handels zwischen den Unterthanen der Staaten

des Zollvereins und den Bürgern der Orientalischen Republik del Uengua)y wird
vereinbart, daß wenn zu irgend einer Zeit eine Unterbrechung deo friedlichen Ver-

kehrs oder unglücklicher Weise ein Bruch zwischen den resp. Staaten eintreten

sollte, den Unterthanen oder Bürgern eines jeden der kontrahirenden Theile, welche
sich innerhalb der Gebiete des andern Theilé befinden, eine Frist und zwar, wenn

sie an der Küste wohnen, von vier Monaten und, wenn sie im Innern wohnen,

von neun Monaten gestattet werden soll, um ihre Rechnungen abzuschließen und

über Eigenthum zu verfügen; und allen denjenigen der vorgedachten Personen,
welche es vorziehen möchten, das Land zu verlassen, soll freiec Geleit gewährt

werden, um sie in den Stand zu seben, sich unbeiästigt in demjenigen Hafen, wel-
chen die Regierung des Landes bezeichnet, einzuschiffen. Es wird überdies ferner

vereinbart, daß alle Unterthanen und Bürger eines jeden der kontrahirenden Theile,

welche sich zur Zeit einer Unterbrechung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen
denselben in den Gebieten oder bändern der andern Theils zur Ausübung eines

Gewerbes oder einer besondern Beschäftigung niedergelassen haben, das Recht ha-
ben sollen, daselbst zu verbleiben und dos fragliche Gewerbe oder die fragliche Be-

schäftigung fortzusetzen, und zwar so lange sie sich friedlich verhalten und keiner
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Vergehungen gegen die Geseße schuldig machen, ohne alle Störung, und in dem
vollen Genuß ihrer Freiheit und ihres Eigenthums; und ihre Waaren und Effecten
aller Art, dieselben mögen sich in ihrem eigenen Gewahrsam befinden, oder andern
Personen oder dem Staate anvertraut sein, sollen weder der Wegnahme noch der

Sequestration, noch auch andern Lasten und Ansprüchen, als denjenigen unter-

liegen, welchen auch ähnliche Effecten und ähnliches den eingebornen Unterthanen
oder Bürgern gehöriges Eigenthum unterliegt. Privat-Forderungen, Eigenthum
in den öffentlichen Fonds= und Gesellschafes-Actien sollen nie konsiscirt, sequestrirt

oder mit Beschlag belegt werden, in dem unglücklichen Falle des Krieges, auf
welchen sich dieser rtikel bezieht.

Artikel 12.

Die Unterthanen der Staaten des Zollvereins und die Bürger der Orienka=

lischen Republik del Urugna)', welche sich in den Gebieten des andern Theils

wohnhaft außhalten, sollen beiderseits in ihren Häusern, Personen und ihrem Ei-
genthum den Schutz der Regierung genießen und ferner in dem Besitz der Vor-

rechte verbleiben, deren sie sich gegenwärtig erfreuen. Sie sollen um ihrer Reli-

gion willen in keiner Weise geslört, belästigt oder gekränkt werden, sondern volle

Gewissensfreiheit genießen, insofern sie die Religion des Landes, in welchem sie sich
aufhalten, sowie die Verfassung, die Gesetze und die Landeêgebräuche respectiren.
Hinsichrlich der Feier des Gottesdienstes nach dem Ritus und den Gebräuchen

ihrer Kirche, sei ec in ihren eigenen Privathäusern, sei es in ihren eigenen beson-

deren Kirchen und Kapellen, hinsichtlich der Befugniß zur Erbauung und Unter-

haltung solcher Kirchen und Kapellen, endlich hinsichtlich der Befugniß zur Anle-
gung, Unterhaltung und Benutzung von eigenen Begräbnihplätzen sollen den Un-

terthanen und Bürgern eines jeden der kontrahirenden Theile, welche sich in den

Gebieten des andern Theilc aufhalten, die nämlichen Freiheiten und Rechte zu-

stehen und der nämliche Schutz gewährt werden, wie den Unterthanen und Bürgern

der am meisten begünstigten Nation.

Artikel 13.

Zwischen den hohen vertragenden Theilen ist vereinbart und stipulirt worden,
daß behufs Ergreifung und Auslieserung von Deserteuren der Kriegs= oder Han-

dels-Marine durch die kompetenten Ortöobrigkeiten der betreffenden Länder jede

landesgesetzlich zulässige Hülse geleistet werden soll, sobald die gedachten Obrig-
keiten zu solchem Zwecke von dem Konsul derjenigen Nation, welcher der Deserteur

29
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angehört, desfalls in Anspruch genommen und durch das Schiffsregister, die Mu-
sterrolle oder andere ähnliche Documente nachgewiesen wird, daß die gedachten
Deserteure Theil der Mannschaft solcher Schiffe waren, und daß sse von Schiffen

desertirt sind, welche sich in den Häfen, Küsten oder Gewässern des bandes fanden,
von dersen Ortöobrigkeiten sie reclamirt werden.

Was die Festhaltung der Deserteure in den bandesgefängnissen und die Zeit

anlangt, während welcher sie unter Einwirkung der Ortsobrigkeiten verdleiben müs-
sen, so son von dem Augenblicke an, wo sie ergriffen worden sind, um zur Ver-

fügung des reclamirenden Konsuls gehalten und den Schiffen ihrer Nation zurück-

gestellt zu werden, das von den respectiven Gesetzen eines jeden Landes vorgeschrle-

bene Verfahren beobachtet werden.

Es ist ferner vereinbart worden, daß alle anderen Zugeständnisse oder Be-

günstigungen, welche bezüglich der Wiedererlangung von Deserteuren beide kontrahi-

renden Theile elnem andern Staate gemacht haben oder in Zukunft machen möch-

ken, gerede so als auch dem andern kontrahirenden Theile zugestanden betrachtet
werden sollen, wie wenn solche Begünstigungen oder Zugeständnisse in dem gegen-

wärtigen Vertrage vereinbart worden wären.

Artikel 14.

Der gegemwärtige Vertrag soll für die Dauer von acht Jahren von dem Da-

tum desselben an gerechnet und dann ferner bis zum Ablauf von zwölf Monaten

bestehen, nachdem einer der kontrahirenden Theile dem andern die Anzeige gemacht
hat, daß es seine Absicht sei, denselben nicht weiter fortzusehen, wobei jeder der
kontrahirenden Theile sich das Recht vorbehält, dem andern Theile diese An-

zeige bei Ablauf der gedachten achtjährigen Frist oder zu jeder spätern Zeit zu
machen.

Und es wird hiermit zwischen ihnen vereinbart, daß bei dem Ablauf der zwölf

Monate nach dem Empfang einer solchen Anzeige der gegenwärtige Vertrag und
alle Bestimmungen desselben gänzlich aufhören und enden sollen.

Artikel 15.

Der gegenwärtige Vertrag soll ratisscirt und die Ratificationen sollen sobald
als möglich, spätestens binnen achtzehn Monaten vom Datum delsselben ab in

Mondevideo ausgetauscht werden
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Zu Urkunde dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten den Vertrag un-
terzeichnet und ihre Siegel beigefügt in Mondevicleo den drei und zwanzigsten
Junl Ein Tausend acht Hundert und sechs und fünfzig.

Herrmam Herbart Friedrich von Gllich.

(L. S.)

Joaquin Requena.

(L. 8.)
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42. Verordnung,

die Erstreckung der Verordnung vom 1. Juli 1855 wegen des

Steuersatzes vom inländischen Rübenzucker und die Eingangszäölle
vom ausländischen Zucker und Syrup 2c.

bekreffend.

Wir Heinrich der Iwanzigste, von Gottes Gnaden alterer Linie

souverainer Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. r. #c.e

haben Uns auf Grund des von den Regierungen der zum deutschen Zollverein

gehörenden Staaten allseits erklärten Einverständnisses, wonach der zeither ent-

richtele, bis Ende August l. J. festgesetzte Steuersag vom inländischen Rüben-

zucker und die Eingangszölle vom ausländischen Zucker und Sprup noch auf ein
ferneres Johr und zwar bis 1. September 1858 erhoben werden soll, zu verord-

nen bewogen gefunden, daß die bezüglichen Bestimmungen Unserer Verordnung
vom 9. Juni 1855. (s. Stück 16 Nr. 38 der Gesetzsammlung vom Jahr 1355)

auf den gedachten Zeitraum Anwendung sinden.

Franzensbad, am 1. Juli 1857.

Heinrich XI.

Otto.

30
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43. Bekanntmachung,

die Erhebung des Wegegeldes für die Strecke Burgk-Möschlitz

belreffend.

Nachdem die Anordnung getroffen worden ist, daß für die Wegestrecke Burgk
bis Möschlit blos die Hälfte des in dem Tarife für die Barriere Burgk (s. 39 der

Gesetzsammlung 1337) für die Strecke Burgk bis Neundorf bestimmten Wege-
geldes erhoben werden soll, so wird dieß, unter Bezugnahme auf die Bekannt-
machung vom 30. April 1357, hiermie zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Greiz, den 9. Juli 1857.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.

Frib i. V.

N. v. Geidten, Orispenbor
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44. Bekanntmachung,

das mit der Fürstl. Reuß. Regierung zu Gern und mit der Groß-

herzogl. Sächsischen Direktion des V. Verwaltungsbezirks zu Reu-

stadt a.O. getroffene Uebereinkommen wegen Verminderung der
öffentlichen Tänze in Pöllwitz und Hohenölsen

bekreffend.

Da wegen der getheilten Landeshoheit bezüglich Hölwitz und Hohenölsen den

dasigen Ortsbewohnern zeither weit mehr Gelegenheit zu öffentlichen Tanzvergnü-
gungen geboten gewesen, wie den Bewohnern anderer Ortschaften, so ist von

Förstlicher Landesregierung eine deßfallsige Beschränkung für nöthig erachtet und
daher mit hierzu erlangter Landesherrlicher Genehmigung, mit der Regierung der
hohen Jüngern Linie, sowie mit der Großherzogl. Sächsischen Direktion des V.

Verwaltungöbezirks zu Neustadt a. O. eine Vereinbarung dahin getroffen worden,
daß in den Orten Pöllwih und Hohenölsen vom 1. Oktober dieses Jahres an,

die monatlichen öffentlichen Tänze nur abwechselnd einmal auf diesseitigem, das

andere Mal auf Fürstl. Reußischem Jüngerer Linie, resp. Großherzoglich Weimari-
chem Gebiece gehalten werden dürfen.

Dabei ist rücksichtlich der Ausführung dieser Bestimmung noch vereinbart
worden, daß

1) bezüglich Pöllwit der erste Sonntag jedes Monats als Tanzkag an-
zunehmen ist, so daß vom obbezeichneten Zeitpunkt an der Turnus in

der Weise beginnt, daß der erste Erlaubnißschein für den hiesigen An-

theil von der betreffenden diesseitigen Behörde, der zweite für den

Monat November hingegen von Seiten hoher Jüngerer Linie ausge-

stellt, und in dieser Weise abwechselnd fortgesahren wird;
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2) bezüglich Hohenölsen je der dritte Sonntag im Monat zum Tanztag
angenommen wird.

Greiz, am 3. August 1857.

Furstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.

Iritz i. V.

RN. v. Geldern-Grlepe#dor#



—173 —

45. Negierungsverordnung,

das Verbot des Tanzbaltens an Kirchweihsonntagen

betreffend.

Cosind, wie Fürstliche Regierung in Erfahrung gebracht hat, die Kirchweihtänze
in neuerer Zeit häufig an den Sonntagen der Kirchweihfeste abgehalten worden.

Um nun der hierdurch verursachten Beeinträchtigung der kirchlichen Feier die-

set denie zu begegnen, wird mit höchster Landesherrlicher Genehmigung ver-
ordnet

Die Kirchweihlänze dürfen künstig nicht mehr an den Sonntagen der Kirch-
weihfeste, sondern lediglich an den, den Kirchweihsonntagen folgenden, beiden Tagen
abgehalten werden.

Zuwiderhandlungen sind nach Maaßgabe der im §. 9 der Regierungsverord-
nung vom 26. März 1852 enthaltenen Bestimmungen zu bestrafen.

Greiz, den 4. August 1857.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.
Friß i. V.

N. v. Gelbern-Cmsp##dors.





Gesetzsammlung
des Fürstenthums Reuß ülterer Linie.

—

W. 21.

(Ausgegeben den 26. August 1857.)

46. Instruction

für die Behandlung der Abschätzungen lehnspflichtiger

Grundstücke.

G. 1.

Der verpflichteee Taxator ist verbunden, den ihm von der Ablssungscom=

mission zugehenden Aufforderungen zu Abschätzung lehnspflichtiger Grundslücke
Folge zu leisten und dabei die äußeren Anordnungen dieser Behörde über Zeit

der Vornahme, Form der Gutachten #. zu befolgen. Es steht ihm jedoch frei,
aus erheblichen, der Ablösungscommission zeitig anzuzeigenden Ursachen die Wahl
abzulehnen, sowie er andererseits verpflichtet ist, eiwaige nähere Beziehungen zu
einer Parkhei, wie nahe Verwandtschaft, Schuldverbindlichkeiten v. der Ablssungs=

behörde anzuzeigen..

8. 2.

Bei der ihm aufgetragenen Abschätzung hat er mit der größten Gewissen=

haftigkeit und Unpartheiligkeir zu Werke zu gehen und sich dabei weder durch
Freundschaft, Feindschaft, Gunst oder Gabe oder durch einen andern Nebengrund
bestimmen zu lassen.

Namentlich ist er im Geringsten nicht verbunden, das Interesse derjenigen

Parthei, welche ihn zum Tarator gewählt, zu vertreten, sondern hat ganz abge-
sehen davon, wer bezöglich der abzuschätzenden Grundslücke lehnberechtigt oder ver-

pflichtet ist, lediglich den Werth der Grundstücke im Auge zu haben und solchen

nach seiner besten Ueberzeugung abzuschätzen.

Wenn ihm nachgewiesen würde, daß er aus Freundschaft, Feindschaft, Gunst
oder Gabe k. zu hoch oder zu niedrig toxirt, so trifft ihn außer der Strafe wegen
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Eidbruch auch noch eigne Verantwortlichkeit wegen des dadurch der betreffenden
Parthei erwachsenen Schadens.

Gleicherweise hat sich der Tarator zu hüten, sich in seinem Urtheil über den

Werth eines Grundstückes durch die Ansichten der übrigen mit ihm berufenen Tara=
toren bestimmen zu lassen; er hat vielmehr ohne Räcksichtnahme auf die etwaigen

abweichenden Meinungen derselben, die seinige selbsiständig der Ablösungscommis-
sion abzugeben.

g. 3.

Die Abschätzung der Grundstücke hat er ohne alle Rücksicht auf die

darauf haftenden Oblasten und Abgaben, namentlich auf die
Lehnslast vorzunehmen, mithin denjenigen Werth anzugeben, welchen das ab-
zuschägende Grundstück haben würde, wenn es von allen Abgaben und Oblasten

völlig frei wäre, übrigens dabei die in der Gegend gangbaren Preise beim Ver-
kauf an Fremde zu Grunde zu legen.

Bei geschlossenen Götern werden alle Bestandtheile derselben einzeln abgeschätzt,

coenlokc bei bloßen Häusern die Gebäude, der Bauplaßz und der Hofraum jedes be-
sond

Das obige Erforderniß —die Abschätung ohne Rücksicht auf Abgaben und

Oblasten — hat sich- der Taxator stets zu vergegenwärtigen und dessen eingedenk
sein, daß in Gemäßheit der Vorschriften des Gesetzes vom 11. März 1857

die aufhaftenden Abgaben und Oblasten besonders ermittelt, capitalisirt und von

der Tare in Abzug gebracht werden, so wie daß von der letzteren bei allen lehn-

baren Grundbesitzungen dreißig Procent, bei Gebäuden außerdem noch zehn Procent
abgezogen werden und dabei vorzugsweise die Lehnslast der Grundstücke berück-

sichtigt ist.

8. 4.

Es sind jedoch die Triftlasten, welche noch auf den zur Taxation kommenden

Gütern haften, so wie die Dienstbarkeiten, die auf einzelnen Grundstücken ruhen,
z. B. Wegegerechtigkeiten und dergleichen mehr, da diese Oblasten unmittelbaren

Einfluß auf die Ertragsfähigkelt des Gutes haben, bei der Abschätung der da-

durch betroffenen Grundstücke mit zu berücksichtigen.

8. 5.

Das Ergebniß seiner Abschätzung hat er je nach Anordnung der Ablösungs=
commission entweder zu Protokoll zu geben oder derselben schriftlich zu überreichen.
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K. 6.

Bei den behusigen Localexpeditionen hat der Tarator Wohnung, Heihung
und Geleuchte von den Betheiligten unentgeldlich zu erhalten.

Für die durch die Vornahme der Taxation verursachte Zeitversäumniß und

dadurch dem Tarator entgangenen Erwerb, ingleichen an Diäten und Transport-
vergütung hat er die in der allgemeinen Gebährentare für gerichtliche Notariat-

und Sachwaltergeschäfte, in Abtheilung L. Abschnitt B. aufgeführten Sachverstän-

digengebühen zu erheben; Honorare für die schriftlichen Ausarbeitungen werden
n nach Analogie der Sachwaltergebühren in der Abtheilung II. der allgemeinen

Grbührenfare berechnek.
Belohnungen und Geschenke von den Betheiligten anzunehmen, ilt ihm un-

tersagt

Greiz, den 14. August 1857.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.
Otto.

N. v. Geldem-C###p##do#t.
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(Ausgegeben den 31. August 1857.)

47. Bekanntmachung,

die Suspension der Lohntare für die Baugewerke

betreffend.

Es ist in neuerer Zeit wiederholt von den Maurer= und Zimmerhandwerken

auf Erhöhung der — auf Grund der Innungsartikel einer taxmäßigen Feststellung
unterliegenden — Arbeitslöhne angetragen worden.

Da nun erfahrungsgemäß die Höhe des Arbeikslohnes sich nach den Verhält-

nissen des jedesmaligen Angebotes der Arbeit und der Nachfrage nach derselben so
wie nach den Preisen der unentbehrlichen Lebensbedürfnisse regulirt, und besonders

in der neuesten Zeit wegen der in den Nachbarländern statt findenden größern Bau-

ten, die Erlangung der nöthigen Arbeiter um den taxmäßigen Lohn sehr schwierig

geworden ist, so ist, nach dem Vorgange in mehreren Städten des benachbarten
Auslandes, mit Seronissimi Höchster Genehmigung beschlossen worden, versuchs-
weise die Fesistellung der Arbeitölohne der Baugewerke der freien Uebereinkunft der
Betheiligten zu überlassen und demgemäß die in der Brkanntmachung vom 1. Fe-

bruar 1856 (Gesebsammlung 1856 Stück VI. Nr. 10) getroffenen Lohnbestim-
mungen bis zu Ende dieses Jahres hiermit außer Kraft zu seten.

Solches wird zur Nachachtung aller Betheiligten mit dem Bemerken hiermir

bekannt gemacht, daß, sofern nicht inzwischen eine weitere desfallsige Verfügung
getroffen werden wird, mit dem Anfang des Jahres 1858 die Bestimmungen der

gedachten Bekanntmachung wieder in Kraft treten.

Greiz, den 19. August 1857.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.
Otto.

N. v. Gildern·Gritptndors.

33
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48. Verordnung,

die bei Ansässigmachung im hiesigen Kitchspiel an den Kirchkasten

allhier zu entrichtenden Abgaben rc.

betreffend.

Da rücksichtlich der in dem Landesherrlichen Erlasse vom 10. December 1821

gerroffenen Bestimmungen bezüglich Erhebung der bei Anlegung eigner Wirthschaft
im hiesigen Kirchspiel an den dasigen Kirchkasten zu entrichtenden Abgaben kc. bei

den früheren Justizämtern allhier kein völlig übereinstimmendes Verfahren eingehal-
ten worden ist, so wird andurch zur Beseitigung der hieraus entstandenen Zweifel
und zu besserer Reg-lung der fraglichen Verhältnisse mit bandesherrlicher Geneh-
migung Nachstehendes verordnet:

Hinsichtlich der in F. 46 der hiesigen Stadtordnung vom 16. Juli 1840

bestimmten Abgaben an den Kirchkasten allhier bei Erlangung des Bürgerrechts

behält es auch ferner sein Bewenden
Statt der im gedachten Landeoherrlichen Erlasse für die eingepfarrten Ort-

schaften bestinonen Gebühren sollen künfteig folgende Säße elntreten:
1) Ausländer, welche in einer dergleichen Ortschaft ausgenommen werden,

baben ohne Unterschied, ob sie ihren Hausstand durch Unsässigmachung.

oder als Hausgenossen durch eigener Wirthschaft begründen,
bei der Aufnahme 2 Thlr. 15

2) Inlärder dagegen die ihren n* durch Ansässigmachung begrün.
den,1Thlr. 7 Sgr. 6 Mf.u3) Inländer, .tnur als an ihre eigene Wirthschaft begründen,

15 Sgr. an den hiesigen Kirchkasten zu erlegen.

Greiz, den 20. August 1857.

Fürstl. Reuß-Plauisches Consistorium das.

Otto.

N. v. Geldern-Criespindorf.



49. Bekanntmachung,

die Erhebung der Packetbestellgebühren

betreffend.

Mit Bezug auf das ungleichmäßige Verfahren, welches bisher von den Post-

stellen des Thurn= und Tariê'schen Postbezirks rücksichtlich der Bestellgebühr von
der im Postorte zu bestellenden, aus mehreren Stücken bestehenden, aber zu einer

Adresse gehörigen Sendungen eingehalten worden, ist von der Fürstlich Thurn= und
Toxis'schen Postverwaltung, im allseitigen Einverständniß mit den Staatsregie-
rungen ihres Bezirks, und somit auch mit Unserer Genehmigung für das hiesige
Fürstenthum, die Bestimmung des Tarifs zur Erhebung des Porco's für interne
Fahrpostsendungen, rücksichtlich der Erhebung der Packetbestellgebühren, in folgender
Weise ergänzt worden.

Für jede im Postorte zu bestellende Fahrpostsendung, gleichviel ob dieselbe
aus einem Stäck oder mehreren Stäcken besteht, ist vom 1. September dieses

Jahres j Aiolgende Gebühr zu entrichten:zum Gewicht von 25 Pfund  Sgr. oder 2 Kr.,
#6|s6 25 bis 100 Pfund schwer 1 Sgr. oder 4 Kr.,
über 100 Pfund schwer für je volle 100 Pfund 1 SLr. oder 4 Kr.

und für die 100 Pfund nur überschießenden Pfunde

#a) bis 25 Pfund  Sgr. oder 2 “
b) über 25 Pfund 1 Sor. oder 4+x

so daß also für eine Sendung aus einem Süu oder aus mehreren Stücken zu

einer Adresse bestehend im Gewichte von 120 Pfund 1  Sgr. oder 6 kr., für

eine solche von 175 Pfund 2 Sgr. oder 8 Kr., von 225 Pfund 2 Sgr. oder

10 Kr., von 280 Pfund 3 Sgr. oder 12 Tr. erhoben werden.

Solches wird hierdurch zur öffentlichen Kunde gebracht.

Greiz, am 21. August 1857.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.
Otto.

Nichin.
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(Ausgegeben den 19. October 1857.)

50. Verordnung,

Erleichterungen in dem Bezug und in der Kontrole des Viehsfalzes

betressend.

In Folge einer unter den Regierungen des Thöringischen Zoll= und Handels-
vereins über weitere Erleichterungen in dem Bezug und in der Kontrole des Vieh-

salzes getroffenen Vereinbarung wird mit Serenissimi höchster Genehmigung
hierdurch Folgendes verordnet:

Von der zur Erlangung einer Viehsalzbezugsanweisung zeither erforderlich

gewesenen vorgängigen Anmeldung des betreffenden Bedarfs ist kunftig, unter Vor-
behalt weiterer deßfallsiger Bestimmung, versuchsweise abzusehen; jedoch haben die

zuständigen Seuersteilen Name und Wohnung der Viehsalzempfänger zu notiren,

und in einzelnen Verdachtofällen die nothig erscheinenden Nachweisungen zu er-

Jom Staatsangehörigen des hiesigen Fürstenthumê, welcher Viehsalz bedarf,

bleibt es überlassen, dasselbe unmittelbar aus der Saline Heinrichhalle zu beziehen.

Diejenigen Individuen, welche von dieser Befugniß Gebrauch machen, haben nächst
der Bestreitung der Transportkosten und der Gestellung der zur Verladung erfor-

derlichen Säcke oder Gefäße lediglich den von der betreffenden Salinenverwaltung

deßhalb festgestellten Verkaufopreiß zu entrichten.

Greiz, den 2. October 1857.

Fürstl. Reuß-Plauische Laudesregierung das.
Otto.

N. v. Geldern-Grispeader!.
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51. i*v“d gi as u 4 t g,

den Wegfall der Herrschaftlichen-, Handwerks., Commun= und Kirch-

kasten-Gebühren beim Aufdingen und Lossprechen der Waisenknaben
und der Zöglinge des Rettungshauses Carolinenfeld, zu Gesellen,

betressend.

Serenissimus haben in Röcksicht auf den wohlthätigen und gemeinnütigen
Zweck, welchen das hiesige Waisenhaus und ebenso das Rettungshaus Carolinen=

feld verfolgt, sowie in Rücksicht auf die Beschränktheit der diesen beiden Instituten

zu Gebote stehenden Mittel, bestimmt, daß bezüglich der Waisenknaben und der

Zöglinge des gedachten Rettungöhauses, welche irgend eine Profession erlernen,
sämmtliche, Herrschaftlichee, wie Handwerké-, Commun= und Kirchkasten-Gebühren
beim Aufdingen und Loosprechen derselben, künftig ohne Weiteres in Wegfall zu
kommen haben; was hiermit resp. zur Nachachtung der betheiligten Innungen zur

öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Greiz, am 5. Ockober 1857.

Furstl. Reuß-Plauische Landesregierung daf.

Otto.

N. v. Geldem-Crispendorl.
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32. Regierungs-Verordnung,

die Verwendung fremden Papiergeldes in Werthsabschnitten von
zehn Thalern und darüber als Zahlmittel bei öffentlichen Kassen

betreffend.

Die weiteren Beschränkungen, welche in neuester Zeit in einigen größeren

Staaten rücksichtlich der Verwendung fremdländischer Werthzeichen als Zahlmittel
verfügt worden sind, haben eine so ausschließliche Benutung des anderwörté vom

Verkehr ausgeschlossenen Papiergeldeo alo Zahlmittel bei den öffentlichen Kassen zur

Folge gehabt, daß sich Fürstliche Landesregierung zu Anwendung der hieraus ent-
stehenden Nachtheile, Folgendes zu verordnen bewogen sindet:

F. 1.

Fremdes Papiergeld mit Einschluß der in anderen Staaten ausgegebenen

Banknoten und sonstigen Werthzeichen soll künftig ohne Unterschied der Werth-
abschnitte, also auch in Appoinks von zehn Thalern und darüber als Zahlungs=

mittel bei den hierländischen Landes= und Kammerkassen nicht mehr angenommen

werden, so weit nicht einzelne Gattungen von diesem Verbote ausdrücklich aus-
genommenbleiben (. F. 2).

2.

Für jebt und bis auf weiteres sollen vom fremden Papiergelde neben den

Kassenanweisungen des Königreichs Preußen, des Königreichs Sachsen, des Groß-

behum Sachsen-Weimar und des Fürstenthums Reuß jüngerer binie, und den
n den Staaten ausgegebenen. Banknoten lediglich noch die Banknoten

der Privatbank zu Gotha,
der bübecker Privatbank,

der Thüringischen Bank,
der Geraer Ban

der Anhalt= r% Landesbank,
der rwr’esz

internacionalen Bank in tuxemburg
als Zahlmittel bei asfric Kassen zulässig sein.
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Es bleibt jedoch vorbehalten, rücksichtlich dieser Zulassung nach Befinden der
Umstände entweder noch stärkere Beschränkungen oder auch Erweiterungen im Ver-

ordnungswege zu verfügen.

FS 3.

Die gegenwärtige Verordnung tritt, so weit dadurch die Annahme von Sor-

ten fremden Papiergeldes bei den offentlichen Kassen untersagt wird, die nach der

Lbandesherrlichen Verordnung vom 4. December 1855 zeither als allenthalben zu-

lässiges Zahlmittel gelten, mit dem
24. dieses Monats

in Kraft.

Von Untereinnehmern aber sollen derartige erst durch diese Verordnung aus-
geschlossene Werthzeichen, die von ihnen zur Ablieferung an öffentliche Kassen über-
nommen worden sind, noch bis zum

1. November dieses Jahres

angenommen werden.

Greiz, den 13. October 1857.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.

DOktto.

Nichiti
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— . 4 &amp;##. 4

das zwischen dem deesseitigen Staate und dem Kurfürstenthume
Hessen getroffene Abkommen wegen Mittheilung von Todesscheinen

der in dem Territorium des einen Staates verstorbenen Unter-

thanen des andern Staates

betreffend.

In Folge eines auf diplomatischem Wege zwischen dem diesseitigen Staate
und dem Kurfürstenthum Hessen getroffenen Uebereinkommens, haben sich die beider-
seitigen Staatsregierungen gegenseitig verpflichtet, bei eintretendem Todesfall eines
in dem Territorium des einen Staats verstorbenen Unterthans des anderen, sich

wngelmegig abeulaubigte Todeeschein kostenfrei mibzutheiler,Solcheß hiermit zur öffentlichen Kunde gebracht wird, werden die
Pisrccnoe des hiesigen Fürstenthums zugleich angewiesen, über das in ihren Kirch-

spielen erfolgte Ableben von Kurhessischen Unterthanen in der für derglelchen Ur-

kunden üblichen Borm auszustellen, und solche Behufs deren Weiterbeförderung an-

her einzusenden.
Greiz, den 9. November 1857.

Fürstl. Reuß-Plauische Laudesregierung das.
Otto.

N. v. Geldern-GEriep#mdor.

35
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54. Bekanntmachung,

die Ertheilung der Rechte milder Stiftungen an die Kranken-

kasse der gein, und Zeugwebergesellen zu Irchwih, Reinsdorf,
Walterödorf und Schönfeld

betressend.

Nachdem die anher eingereichten Statuten für Errichtung einer Krankenkasse
für die Lein= und Zeugwebergesellen zu Irchwitz, Reinsdorf, Waltersdorf und
Schönfeld bestätigt und der gedachten Anstalt höchsten Orts alle gesetzlichen Rechte
milder Stiftungen ertheilt worden sind, so wird dies hiermit zur allgemeinen Nach-

achtung bekannt gemacht.
Greiz, den 18. November 1857.

Furßl. Reuß. Plauische Landesregierung das.

Otto.

N. v. Geldern-Crispendork.
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55. Regierungs. Verordnung,
die Todtenscheine für die im hiesigen gande sterbenden Ausländer

betreffend.

Um der in den meisten fremden Staaten bestehenden Einrichtung: wonach
über das Ableben der darin sich aufhaltenden Aussänder alsbald amtliche Kodten-

scheine mit Angabe der sonst etwa bekannt gewordenen Verhältnisse des Verstorbenen,

welche seinen Hinterlassenen vom Werth sein könnten, unaufgefordert und unent-

geldlich ausgestellt und durch die Departements der auswärtigen„An een an
die Regierung des Vaterlands des Verstorbenen übersendet werden,im Interesse der diesseitigen Staatsangehörigen F ein gleiches reci-

procirlicheb Vesfahren zu entsprechen, wird biermit verordnet:
Sämmitliche Pfarrämter haben künftig, wenn in ihren Bezirken ein Unter-

than eines fremden Staates ohne Hinterlassung hierländischer Leibeserben vesstirbt,
innerhalb vier Wochen nach Eintritt des Todesfalles einen Todtenschein in gehöri-
ger Form und mit Angabe des vollen Namens, des Alters, des Standes oder Ge-

werbes und des letzten Aufenthaltortes, auozufertigen und an die Justizstelle, zu

dessen Gerichtssprengel der letztere gehört, abzugeben. Diese Behörde hat das, was
ihr sonst über die hier einschlagenden Verhältnisse etwa bekannt ist, unter gewöhn-

licher Vollziehung und Besiegelung amtlich beizufügen, den solchergestalt vervoll-
ständigten Todtenschein aber zur begalisation und Weiterbeförderung anher einzu-

senden
e Abfassung solcher Totenfcheine und der dazu gehörigen Zeugnisse hat

E *.# kostenfrei zu erfolgen
den 17. December 1857.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.
Otto.

M. v. Gisdem·Urtepemdee.
36
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56. Bekanntmachung,

die Ueberlassung des Ueberverdienstes der Sträflinge an dieselben

betreffend.

Nachdem von Serenissimo mit Ständischer Zustimmung bestimmt worden

ist, daß das „Ueberverdienst“, der aus der Strafanstalt entlassenen Sträflinge

nicht mehr, wie bisher zur Casse gezogen, sondern denselben überlassen werden soll,

so wird solche Höchste Entschließung zur geeigneten Nachachtung der betreffenden
Untersuchungsbehörden hiermit bekannt gemacht.

Greiz, den 21. December 1857.

Fürstl. Reuß.Plauische Landesregierung das.

Otto.

N. v. Geldem. Crispindotl.
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57. Patent,
die im Jahr 1858 zu entrichtenden Landedabgaben

betreffend.

In Verfolg der, laut des Patentes vom 23. December 1856 (Gesetzsamml.

1856, Seite 372) von Serenissimo mit landständischer Bewilligung gefaßten

Entschließung wegen Forterhebung der bisherigen Abgaben für die jetzige Finanz=
periode sind auch für das bevorstehende Jahr 1858 —außer den ordinären funf-

zehn Landessteuern und den in Folge der Verträge über den Zoll= und Handels-

verein gesetzlich bestehenden Abgaben mit Einschluß der Braumalz= und Satlzsteuer
nachfolgende Abgaben zu entrichten und zu erheben:

1.

Die biösherigen drei Sustentationssteuern.

2
.

Die unter dem Namen: Contribution vom steuerfreien Gute bestehende Abgabe

in dem dirch den Landtagsabschied vom 23. Januar 1841abgeminderten Maß-
stabe nämlich

a) von Rittergütern ein halbes Prozent nach dem Anschlag von 1796,

D) von andern steuerfreien Grundstücken und Häusern ein Biertel Prozent

vom Werthe ohne Abzug der außhaftenden Schulden.

3.

Die Gewerbe- und Einkommensteuer, wie solche durch das Gesetz vom 17.

December 1855 regulirt ist.
4.

Der bisherige Kartenstempel.
5
5..

Die sämmtlichen bisherigen Zuslüsse zur bandstraßenbaukasse — welcher auch

die nach Maßgabe der Bekanntmachung vom 20. December 1852 zu entrichtenden
36“
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Tanzdispensationsgelder nach höchster Entschließung gewidmet bleiben sollen, —
namentlich

a) die Abgabe von Hunden; wie sie durch das Landesherrliche Mandat vom

14. August 1325 eingeführt und laut der Bekanntmachung vom 30. Mäcz 1825
weiter bestimmt worden ist;

D) die Abgabe von Collakeral= und Lacherbanfällen, wie dieselbe laut der Be-

kanntmachung vom 3. Juli 1853 bisher entrichtet worden;

o) die bisherigen Abgaben von Besicveränderungen zu einem Dritetheil Pro-

gent vom Werthe und von Aufnahmen neuer Bürger und Unterthanen zu
3 Thlr., wie solche durch den bandtagöabschied vom 12. Januar 1833

festgestellt worden.

6.

Die der Landesschulkasse dugewiesene thabe von neuen Chepaaren, nach Maß-
gabe der Verordnung vom 17. Januar 1822

Indem Solches Höchster Eneschließung gemäß zur allgemeinen Nachachtung

hiermit bekannt gemacht wird, werden zugleich die- funfzehn ordinten Landessieuern
nebst den drei Sustentationssteuern für das Jahr 1358 in folgenden Terminen aus-

geschrieben:

die drei ersten auf den 15. März,
die vierte und fünfte auf den 19. April,

die sechste und siebente auf den 17. Mai,

dir achte und neunte auf den 21. Juni,

die zehnte und eilfte auf den 19. Juli,

die zwölfte und dreizehnte auf den 23. August,
die vierzehnte und fünfzehnte auf den 4. Oklober,

die sechszehnte auf den 1. November,

die siebenzehnte auf den 29. November,
die achtzehnte auf den 28. December.

Greiz, den 22. December 1857.

Fürstl. Rcuß-Plauische Landestegierung daf.
Otto.

N. v. Gelbern-Enshe##d.
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MIbanllmsbmykmdeshalbtust-denken Ulnfkkmäts

m 15 111

14. Mai 27. Mai d- vie Zuncckzichung des dem Fabrikanten)
Jean Darid Labbez zu Sains ertheilten Patents *
eine chnchmti Vorichtung zum Noppen gewebter *ê:5

ollener Stoffe ket. 114

15. Mai 27. Mai bamssertale#ererdun. das Wtingen von Gias Schreie!
- zu ndeuken an Versterbene in biesiger Gottes=

acruultnche 115
18. Mei 27. Mai #e#e#n die zu enstalhenden tc Anzeigen über

tuenie eder streitige Flurgrenzenbet 116
20. Mai 17. Juni „Nachtrag zu dem Innungsbricfe des * —

der gign acher und veinweber vem 22. 1 ,insbesendere den Beitritt der Tuchm % d diese "
Innung Ves. 123

25. Mai 27. Mai istemgerenphn, die Verbütund ron Aeltbitiden 117

25. Mai 1y. Juni iedilnge /Velerdnuig. die Etlaulerung und Modifteation 1
einiger Beslimmungen der Verordnung vom 21. Vo-

nn!J 1853 wegen Teseilinn einiger etenemnArtriete des Kleischerbandwerkes betr. 18 127

26. Mai 19. Juni 7 eene auf eine neue. #- von] 3

Seisenwäsche und Seisenl ädern für Wolle und 5an n Techniker Friedrich Aaer Wieck in kurt für
Jägermener in Wien bet 18 120

3. Juni 10. Juni. n Pe“ Ertellung 6 Recte milderSut
.an von der vereinigten Imng der .-

Leiiis Ieiiqniebei iiiib Iiiixiiiinebkk zum ZweckederUnter 1

stützung fur alte, arme, kunee Maiser genrunde le soge- ·iiaiiiilkitlseistisiiiiigsll . 130

0. Juni 24. Juni hetchen den Münzremtran isten dim gLaiser-
n Oesterreich und dem Bürgean Liechtenstein einer-

4 und den deutschen Jollvereinsslacten andererseils)
L L10. Juni 26. Juni Gelrelie- Verordnung. die nvotbelarische Sicterstellun ng

t Wisernsg der Mitglieder des bierländischen
a fur gedenseitige — — und der l

dliisviii edBeieiiidiiiisiiietllkekbei 01151
11.Iiiiii20.JiiiiiAehnniiiiachiiiig,kesizwilchen Ellen-Hin und den übrigen i
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aus,

gegeben. ê Inhal.
l

12. Juni

l

10. Juni

1. Juli

9. Juli

3. August

4. August

14. August

19. August

20. August

21. Augußt

2. Oclober

5. October

13. October

0. Nophx.

20. Juni

26. Juni

27. Juli

27. Juli

17. Augus

17. August

26. August

31. August

3#. August

31. August

10. Oclober

10. Ociober

10. Otiober

I1. Decbr.

Staaten des deutchen Jelle unnd Hanotlsvereins
einerstils und der lalischen Republik Uriguay

andererstito Pv 9cunoltast“. Let und
biffsahrtsrertrag be «

Bekanntmachung, die ant der VJarslich Meußeschen #ingerer
binie Regierung wegen der in Criminal= und Poltzei,

r——o erwachsenden Kosten riielze Cen-ventio

—— die n-m ron Aländern #n den
iesigen Slaatsverband bet

(Verordiung. die Erstreckung ler Verordnung rom 1. Julil
1855 wegen dre Steuersaßes vom inländischen Mübeno

zucker und vt Eingangszelle vom ausländischen Zucker!
und Syrupit.betr.

E die u res Wigegeldes fär viel 2

Streckt Deruiosctch. das mit "5# Furklich Neufischem irchng zu Gera und 8 der Großberzoglich Süchsisch

Dandes V. Verwallungsbezirks zu Reusladt a. .

gelroffene Uebereinkemmen wegen Verminderung dan
öffentlichen Tönze in Pollwitz und Hohenôlsen beir.

—— das Verbot des Tanzhastens an
Kirchweih onntagen

FAuleheiten fur die W der. Abschapungenlehns,2ichtiger (Prundstuck, "

menbn die Spsbenkon der bebutae. für die
Baugtwirle betr..

urh die bei Anfössgmachung7im biesigen Kcchsriel,
an n Airchlalten allhier zu enlrichtenden Abgaben 1c.

2 die Eben der geisbchn
nle Eutetcnen rn deui Vezug, ind in ver-

Controle des Viehsalze#s

wsnr u. 7% Wigkall der berischast
li werks-, Commun= und Kirchkasten-Gebühren

beim und Lossprechen der Waifenknaben und

der Joglinge des Rettungohauses Earolinenfeld, zu Ge-
sellen, beir,

irinig tennm, die Venwending sremden Popier-
heldes in Wertbsabschnilten von zehn en und

darüber als Jablmittel bei e EFegierunge,Bekanntmachung, dem inenStaatte und dem Fahmeenen* n getroffent Ab-

8% 171

i7s

170

180

1#1

185
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vesLi%t on s Inbait * Seii
t segeben. " · Ste. "

———
kommen etenn Muttheilung von Todesscheinen der
dem Territori ne Kuen ** aates verstorbenen T
banen de 27 187

16. Norbr. 11. Dechr. Bekanntmachung, lon Erktolen der - milderStistun

den an * Kranlenkosse der Lein= und Feuzwekergesellen
zu Irchwitz, Reinsdorf, Walteret orf und Schönselt beir. 27 186

17. Deehr. 30. Decbr. e n die Todtenscheine für die im hie-
sigen Lan v Auoländeer betr. 28 180

21. Deebr. 30. Deebr. mm-# die u cderlasunz des Ueberverdiensies der-
Sträflinge an dieselken 8 1090

22. Deebr. 30. Deebr. Patent, die im Jae 1868 wichee Landesat-
gaben betr. 101
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Sachregister
der Gesetzsammlung des Furstenthums Reuß alterer Linie.

Jahrgang 1857.

A. Seilengahl.
Abgabe, f. An säßigmachung.

Ablosuuns — die Ablosung der bei Befitzveranderungen vorkommenden Gefalle,

hnanenich der behn= und Sitgelgeder. ingleichen. der kedn. und Auslab·... 25

nelstens #% G#nunoßücke, G#run 2uer.
— nsitultion für vr Behondlung der WMlchiungen lehnspflichtiger

oi4. t. 175arebien chung —die bei derjelben in hiesiaen Airchiviei an ren Airchtasten
allhier zu zutrchten Abgaben 180

Assekuranzbeiträge — die * ihelarischtSichtrslelung ver obpürte
deras “%% dierlandischen Vereins für gegenseitigeB *- 151

Aufdingen, l. Gesel
Auflaßgrofschen „. unn-und Siegelgel
Ausländer —un Aufnahme in den hiesigen e 156

—die Zedtensch ine Hun- die im hiesigen tsterbtnden Ausländer 180ausweissen n — die zu dem Gothoer J vom 15. Juli 1851 wezen

gegenseitiger Uebemahme der Auszuweisenden vereindarte Zusatzbestimmung 1

B.

Beustwente —die Suspension der Lohnlake für dieselben 170
gbau —der Vergbau in t Fürftenthum Neuß klterer einie 61

Bossi, s. Patentertheilun

Briefpostsendungen — uß.istellung urptelhmer esrofllindungen. zwischen
tankreich und den Vereinigten Staaten von Nor 92

Bundesversammlung —der Beschluß der Fessßen teinmar vom

wember 1856 in Betreff des Schutzes von Werken der Wisenschast
d Aunst gegen Rachdruck und unbefugte Nachbildung 18

Dundeelai uß — wegen elin des Schutzes gegen den Pachncck 01
Burg!k-Gráäsenwarther Landstroße, die Erbebung von Wegegeld daselbt 85
Buret-Msschtitzer Strecke — die Erhebung des Wegegeldes für dieselte 170

22Burgk'scher Amtsbezirk — die Aufnahme letztwilliger Verfügungen in dens.

C.

Carolinenfeld — der Wegsall der Herrschostlichen, Handwerls, Commun, und
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Aerchafingefbre beim W#nn u Lossprchen der Zöglinge desÜngshauses Carolinenfeld zu

wri — deren Ausübung und die uon (Cugateendechaib zusicheiden
An rüche

Cigarren — Vertet des gauchens Gigarren ini Wäldem und Gehelzen
Convention —die mit den Landen bober Pudl Cinie geschlossene genernten

w#gen geitnige Zulassung 0P% *“ werker in den rensem— die mit der Fürstsich Reußischen Jnere ene Reg

in urgune- und wr rwachlentn rin -
Conventio

D.

Druckmaschine — Potenkirung ouf eine Duckmaschine zum Drucken von Tüche#n

leder Größe von unten nach oben, von Giuseppe Bossi in St. Veil k. Wien

E.

Einganzszölle, s. Steuersaß

*s

hatrronhentung — die Gebühren für dieselten im Poslort
Fabrpoßstucke e Bebandlung unanbringlicher *d und zurücke-

assentr zasn
leischben wet 0 Eszuterung undModifealion. beiniger Vesiumunzen

+ * 8 eee3 15. wegen Beseillgung einiger Uedel-
nde beim Belriebe des Fleischerha

Zlurgrenzen — die zu erstattenden küasnsesen Anzeigen iter 55roer
streitige zungurshe

—i-ee s. Verjabrung der orderunger chte
Frankreich—dieHerstellung zunmsestare. fauselenvonge zischen Frankreichund den Vaenhe Staaten orda
3reunvischeten * Handels= und Scrtfaahrturintnertrag—/geischen reufen

und den übrigen Zollrereinsktaaten kinerses und der Orientalischen Reu-
blit Uruguay andererseits

G.

Geselten — der Wegsall der Herrschasftlichen Handwerks-, Commun= und K

r*isGQ beim Aufdingen und Lossprechen der assine und der
#linge des Reltungstauses Carolinenseld zu Gesellen

Glaesch * —dos Aushängen derselten zum Andenlen an zese in bies-
getrGottedackerlircht

Gothaer Vertrag — die zu dem Gothorr Vertrag vom 15. Juli 1851 wegen
gegenseitiger Nebernahme der Auszumeisenden vereinbarte Zusatz-Befkimung

Gottesackerkirche, l. Glasschreine
Gottesgrün,f.Krankenkasse.

37“
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Greiz, unhnic chin zur - SterGrengzortschasten — die mit den Landen hoher Jüngerer biniegeschlossent Con-

vention - gegenseliger Zusafeng der Vondwerten in den Orenh-ri.
scha

Grundsteuern — deren neue Regulirung.

B.

Handelerertrag, s. Freundschafts-, Handels= und Schisssahrtsver=

Handwerker — die mit den Landen hoher Jüngerer Linie geschlossene Convention

wegen gegenseitiger Zulassung der Handwerker in den Grenz-Ortschaften

atasertahe #stren. s. Gesellen
Ennover.t Zoll= und Steuerämter — aulgehobene undwiedereingerichtete

n Folge k von 1. Januarl. 3. Mischen ddem5%l und derHeten Stadt Brem
Herrmannogrün, s. Nane, W’a is-.
Hessen — das mit m Kurfürstenthum Hessen *—im Abkommen wegen gegen-

seitiger Miltheilung von Todesscheinen, der in dem Territorium des einen

dates we goter Aunterlenen des andern
Hohenleuben, t Gut orisshafteHobenölsen Mnnnsnnn der scutlichen Tünze daselbst, in Jolge Ueber-

liessenens mit der Direklion des V. Verwallungsbezirks zu Neustadt 0/O.

Wovofbelail Schherstellung der Assekuranzbeiträge der Milglieder des ben,
dischen Vereins für gegenseitige Banderilchariging nud der Anspruche des
Verelus an seine Verwalter

J.

Innungsbries —Nachtrag zu dem Innungsbrief kes vereinigten Handwerks der
Zeuchmacher und Leinweber vem 22. Olteber 1856 .

Instit-Ilion M- hierlandischen Untercollccteure für ausländische ainwiuere
die Tchnelun der Abschätung lelmapslichtiger Gu !4

urertn-— 9 Enheilung der Rechte milder Stiflungen an die Arn ——t ebein= und Zeugwebergesellen das., zu Relnodors, Waltersdorf uan *
(

K. T.

Kassen ——9Vr W Popiergeldes in Wenheaschte von eehn
lern und darül 6 Zahlmittel bei öffentlichen Kassen

rsnn —die bei an im hießgen Airqhiviel an den 3
bier zu entrichtenden Abgab · .

Htkchsctdsonntage --IVIot deTanztmlmm an benfel tn
Kosten — die wegen der in Criminal, und Polizeiuntersuchungen erwachsenengoslenen

t tk suwtchllikuitscheasltguntagJungen-Linie abqeschlossnu Con-

Kkancealasse —dieEnheeilung der Aechiemildtr Stisiungen an di Kranken-

Seitenzahl.
45

187

71

151

123

175

o8

180

173
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r*V § keinwebergelelen zu Hemmannsgr#n, Reudnitz, Gottesgrün !
Mohledorf

arantene — an die Aranienlase der Lein- und ZeigwbinnelilenIrchwiß, — Woltersdorf und Schönfeld

.

Latbes zu Sains —die Zurückziehung des demselben ertheilten PVotents auf eine

eigenlhümliche Vorrichkung zum Noppen gewebter wollener Stosse

Lande atgaben — Patent die im Jabr 1858 zu entuchtenden ude
beir.

kandesgewicht — dieEinsübrung des it ale allzemeines Landesgeewicht
Landtag —die Verhandlungen des vom —22. Dittember 1856 abgehaltentn

andtags .

rnerlahuhge Erunkgs — uination sar die Vebandlung der at-
Ahungen l. G.

Lehn- un 8 eigelder — bit Ablösung der bei Besigveranderungen doritom
— taanemich der*4#P)*!)v und Siegelgelder, ingleichen der Lehn-liem Penftae

vLetztwillige anpa gen —deren Aufnahme in uien .i
Lohntare — die Srnresn derselten für die Baugewer#
Lossprechen, (. Gese! l

Evilcnkndteroa biemnknchkn llnlkckollennmn 4# auelandisch.Febllonenen!zu krobachtende Instruktion

D
w.

Milde Stiftung —die Ertbtilung der Rechlt milder Stistungen an die Kranken-

kasse der Lein= und Zeugweberge selen zu Irchwitz, Reinsdorf, Waltrredorf
und *“o .

— — chen an die or der bueinc —**
4o F-enrehnn und Mohledorf

— —. esgleichen an die sogenaaunte„ung

M#LI8-M Von municati weg — ben brr und 2
. vn Seeen, lür Pnston ...

Mohlsdorf.l. uralle
Munzvertrag — 8 mit dem Fürstnthum echtusemn uund dendeutschen 3clnilcen Ols 5r

N. "

Nachdruck — den Bundesbeschluß vom 6. November 1850 in Betreff des Schußtz#s

von We . der Wissenschast und Kunst gegen Nachdruck und 28

Nacbud.lsteshiouß wezen Verlngerung des Sonuhtegegenden un„N##trng — kundreogertücher Nachtrag zur Siadtordnung für Greiz

Se#enzahl.

57

188.
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Nachtrag — rl dem — * eirrrinigten Oandwers dert Seugmochen undEEtinweber vom 22.
Noppen, s. Labbez zu —.

V-

Oefslerreich die paßpolizeiliche Behandlung der Ausländer in Oesterreich

P.

ubean e — anne Erhebung derselbenPapiergeld — die Verwendung fremden Popiergeldes in Werthobschnitten von
Tdalern und Win als Zahlungemittel bei öffentlichen Kassen

Passaglereffecten — die Behandlung manbriugilcher |hrronfäck und utuc.
gelassentt bosagiree. IPaßvolizeiliche Bebandlung der AunTelinteer in desier ri5

Patent! —die Zmückziehung des Labbez'schen Patents auf eine !5 zun
Noppen gewebter wollener Stofse

— —die im Jahre 1858 zu entrichtenden bameesathaben ber.

aeterb eltunge auf eine Duuchmaschine zusm Ddun von ichn seder Große
n unten nach oben, an Shrre r in Veit bei— — aors eine neue Art von Seifenwäsche und e für *i-i undHeuge.

an den Techniker F. G. Wieck in ue#ng fürS. Jägermener in Wien

Pfserde — das Verbot der Austr von Pferden gegen das Volrewincaugien
—die Aufhebung dieses Ver

eun — die Verminderung offentlichen ig daselbsi in bol Ueberein-
kommens mit der Fürstlichen Regierung zu

Post — die Annahme von Zündhütchen zum Waero durch die Post

VPostsendungen — die Abgabe und custerabrang ron nach nn ien ieflimm -
ten Posisendungen

Preußische NRegierung— die mit der LKönigiichPreußischen Negierung in #n-

weilerung des Art. 34 der 1bereickunt -Jur Vesordetung derit Negtspsies ·duche Vereinbarung

.

N6vItgn —die mit der Königlich Prenßischen Regierung in Erweiterung des

34 der Ucebereinkunst zur Besorde rung der * aeltossenekrnazuo .

Neeonnaembnste V iese s RetouksReetvtsse

Reglgdeantndfluek
Remodokhs Qualenlaffe

RetoatsReeivT — ——.-derRetou Necirisse über recommandirteBriese im gen -
Nettungsbaus, /. Ca „nner
Reudnitz, (. Kranke Ijasse.
Rübenzucker — die inruunn der Verordnung vom 1. Juli 1855 wegen des

Steuersaßes vom sarce Rubenzuter und die Einzanzszels= vom aus=
ländischen Zucker und Syrin

Seilengahl.

123

181

185

L

57

114

100

129

21

171

84

70

93

10

160
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S.

—— s. Frcundschafts-, Handels= und Schifffahrts.

Shuchennt: — das 34 4% Hetzens von kleinem Schlachtriie.
Schönfeld, s. Krankenka
Seisenwäsche und Scalemdbern. s. Palentertbeilung.

Stadtordnung — Laude#herrlicher r* r! Stadtordnung für GreizSteuersatz — die Erstreckung der Verordnung vom 1. Juli 1855 wegen des

teuersaßes vom iisische uulisient und die ingangezdle vom aus-

ländischen W * rupStiftung, s. mil ung

Sträflinge — Wh uel –’? dertStrastinge an dieselten ..
Suspension — der Lohntare für die Baugewerk .-

T.

Tabaksrauchen —das Verbot des Tabaksrauchens in Wildern und Gehölzen
Tänze — die Verminderung der öffentlichen Tänze in Pollwitz und verchenolstn-

Tanzhalten — das Verbot desselben au Kirchweihsonntagen

Tarife der Wegegelder an der Burgk-Gräásenwanher Landaraße und deni Moschlih -
Plothner Communicationswege

Tedtensgan —dag zwischen dem diesseitigen Staale und vem Anrsürstenthum
DHessen getroffene Abkommen wegen Miltheilung von Tedtenscheinen der in

dem Territorium des einen StaatesesverslorbenenUnterthanen des andern

— — (Verordnung, die Todtenscheine für die in hiesigem vande seren Aus-
der ....

rucus — 7 Beiniit zur Innunz der geug- und beinweber. ....

u.

iterverbien der Sträflinge, Ueberlassung des Ueberverdienstes an dieselben
Untercolecteure — die von hierländischen Untercollecteuren für ausländische Geld-

lolterien 4 krobachtende Instruction

Uruguay—der zwischen den Jollvereinoftaaten und der 8 mw“schlossent äirundschaste Handels= und Schifffahnerertra

V.

Vereinigte Sta von Nordamerika t Oerslellung unmilltlbarer

brur y hramee und #nnes
Verlähru —die von dem Großherzoglich Sichfischen Szitsere ander

unndh Micbelung über die dortseitige Auslegung refp. Anwendung der
-Besemmung en im SK. 5 des Weimarischen ese beo * sirh

fza#e Fristen für erunng — Forderungsrecht

ESeitenzahl.

127

160

190

170

117

173

187

189

123

190

157

de

Vermessung — Bestimmungen über die Vermesun und fnise * Grum,slücke nach Wenhnase .
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Verstorbent —das Aushängen von losschreinen zum Andenken an l-
in biesiger Gottesackerkirche ..·

Alehsals—Ckltlcht-ruanasn Bezug unvmdkktsoanolc dcsseldm ...

l

Wailen#natn —den Wegsall der herrschaftlichen Lend#: Conmun- und
rchkastengebühren beim sdinen und LossorechenWaldbr drnen deren Verhutung ...

Waltersdorf, s. Krankenkasse. r

Weberstistung —die Erthellung der r- unin Stiflungen 8 die von uir
#inmigten Innung der Lein-Zeugweber und zeugmacher zum Zwecke füralte, arme, kranke Meister rundelt W Weberflistuunporr

Wegegeld—die Erhebung desselben für den Meschlitz-PloeidnerCommunitations=
weg sowie für die Burgl-Gräsenwartber Landstraße .

— —die Erbebung desselben für die Sirecke Burgk-Moöschlit . .

Weimarisches o über Abkürzung 5n% Fristenfür ertabiung91
orderungoerechte — die von dem Großherzoglich Sächsischen

Staatsministerium anher gemachte 7* *die doriseiige n*
resp. Anwenduug der Bestimmungen in ö§.5 12

Wieck, Griedrich Gtorg in Eeipzig, s. —

Z.

Zeugmacher — Nachtrog zu dem Innungsbries des vereinigten Handwe## de

Zeugmacher und 2t vom 22. Oclober 1856, inobejondert der Vei-
tritt der Tuchmacher zu dieser Innung .

Zollgewicht — dit zunnnng desselben als allgemeines Landeegewi
Zoll- u Hundelsverein —der zwischen demselben und der ees r„din

bgeschlossene Freundschafts-, Handels= und Schisfahnsrenrag
3user. Wn n. 6
Zundhbütchen —deren Annahme zum Transport durch die Post1

3

Seitengohl

15

194

117

85

170

123

110

157




	Gesetzsammlung für das Fürstenthum Reuß Älterer Linie. 1857.
	Stück No. 1.
	1. Bekanntmachung, die zu dem Gothaer Vertrage vom 15. Juli 1851 wegen gegenseitiger Uebernahme der Auszuweisenden vereinbarte Zusatz-Bestimmungen betreffend.
	2. Bekanntmachung, das Verbot der Ausfuhr von Pferden gegen das Zollvereins-Ausland betreffend.

	Stück No. 2.
	3. Regierungs-Bekanntmachung, die Verhandlungen des vom 8. bis 22. December 1856 abgehaltenen Landtags betreffend.

	Stück No. 3.
	4. Bekanntmachung, die mit den Landen hoher Jüngerer Linie geschlossene Convention wegen gegenseitiger Zulassung der Handwerker in den Grenz-Ortschaften betreffend.
	5. Bekanntmachung, die von dem Großherzogl. Sächs. Staatsministerium anher gemachte Mittheilung über die dortseitige Auslegung resp. Anwendung der Bestimmungen in §§. 5. und 12. des Weimaerischen Gesetzes über Abkürzung der Fristen für Verjährung gewisser Forderungsrechte betreffend.

	Stück No. 4.
	6. Bekanntmachung, die Ertheilung der Rechte milder Stiftungen an die Krankenkasse der Leinwebergesellen zu Hermannsgrün, Reudnitz, Gottesgrün und Mohlsdorf betreffend.
	7. Bekanntmachung, den Beschluß der deutschen Bundesversammlung vom 6. November 1856 in Betreff des Schutzes von Werken der Wissenschaft und Kunst gegen Nachdruck und unbefugte Nachbildung betreffend.
	8. Bekanntmachung, die Einführung der Retour-Recipisse über recommandirte Briefe im internen Verkehr betreffend.

	Stück No. 5.
	9. Bekanntmachung, die Aufhebung des Verbots der Ausführung von Pferden über die Grenzen des Zollvereins betreffend.
	10. Bekanntmachung, die Aufnahme letztwilliger Verfügungen im Burgk´schen Amtsbezirke betreffend.
	11. Bekanntmachung, Patentertheilung auf eine Druckmaschine zum Drucken von Tüchern jeder Größe von unten nach oben, an Giuseppe Bossi in St. Veit bei Wien betreffend.

	Stück No. 6.
	12. Gesetz, die Ablösung der bei Besitzveränderungen vorkommenden Gefälle, namentlich der Lehn- und Siegelgelder, ingleichen der Lehn- und Auflaßgroschen betreffend.
	A. Beispiele von Berechnungen über die Lehngelderablösung.


	Stück No. 7.
	13. Landesherrlicher Nachtrag zur Stadtordnung für Greiz.

	Stück No. 8.
	14. Regierungsbekanntmachung, die von hierländischen Untercollecteuren für ausländische Geld-Lotterien zu beobachtende Instruction betreffend.
	Instruction für hierländische Untercollecteure.


	Stück No. 9.
	14. Bekanntmachung, die paßpolizeiliche Behandlung der Ausländer in Oesterreich betreffend.
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	Stück No. 10.
	16. Gesetzliche Verordnung, den Bergbau in dem Fürstenthum Reuß älterer Linie betreffend.
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	20. Bekanntmachung, die Behandlung unanbringlicher Fahrpoststücke und zurückgelassener Passagier-Effecten betreffend
	21. Bekanntmachung, die mit der Königlich Preußischen Regierung in Erweiterung des Art. 34 der Uebereinkunft zur Beförderung der Rechtspflege getroffene Vereinbarung betreffend.
	22. Bekanntmachung, die Annahme von Zündhütchen zum Transport durch die Post betreffend.

	Stück No. 13.
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